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1 Einleitung 

1.1 SuedLink 
SuedLink ist ein Netzausbauvorhaben des Stromübertragungsnetzes, das als Erdka
belverbindung geplant wird. SuedLink besteht aus je einer Verbindung zwischen 
Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und Großgartach in Baden-Württemberg (diese 
Verbindung wird in der Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) als „Vorhaben 
Nr. 3“ geführt) sowie zwischen Wilster in Schleswig-Holstein und Bergrheinfeld/West 
in Bayern (diese Verbindung wird in der Anlage zum BBPlG als „Vorhaben Nr. 4“ 
geführt). Rechtlich handelt es sich um zwei eigenständige Vorhaben, für die jeweils 
eigene Anträge auf Planfeststellungsbeschluss gestellt wurden. Die Planfeststel
lungsverfahren werden für die beiden genannten Vorhaben verfahrensrechtlich ver
bunden. SuedLink ist in 15 Planfeststellungsabschnitte unterteilt. Die gegenständli
che Unterlage ist Bestandteil der § 21-Unterlagen zum Planfeststellungsabschnitt A1.  

Für weitergehende Informationen zu SuedLink und zum Planfeststellungsverfahren 
wird auf die Kapitel 0 ff im Teil A01 der § 21-Unterlagen verwiesen. 

1.2 Einordnung der Unterlage 

Das vorliegende Dokument „Teil J – Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie“ ist Be
standteil der Unterlagen für die Einreichung des Plans und der Unterlagen nach § 21 
NABEG für SuedLink im Planfeststellungsabschnitt A1. 

1.3 Inhalt und Zweck des Dokuments 
Die im Jahr 2000 in Kraft getretene Wasserrahmenrichtlinie hat als Ziel die Erhaltung 
bzw. Wiederherstellung des guten Zustands der Oberflächengewässer und des 
Grundwassers. Voraussetzung zur Erreichung dieses Zieles ist ein verantwortungs
voller Umgang mit der Ressource Wasser und die nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wasserkörper. 

Sofern eine Verschlechterung des Zustands bzw. Potenzials eines oder mehrerer 
Wasserkörper durch SuedLink nicht ausgeschlossen werden kann und / oder Maß
nahmen zur Zielerreichung durch SuedLink potenziell beeinträchtigt werden können, 
ist die Prüfung der Vereinbarkeit von SuedLink mit den Grundsätzen und Zielen der 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), also ein Fachbeitrag nach Wasserrahmenrichtlinie 
(FB-WRRL), für SuedLink auf Ebene der Planfeststellung zu erstellen. 

Gegenstand des vorliegenden FB-WRRL ist die Prüfung der Vereinbarkeit des Plan
feststellungsabschnitts A1 mit den Bewirtschaftungszielen im Sinne der WRRL bzw. 
deren Umsetzung in nationales Recht gemäß §§ 27 bis 31, 44 und 47 WHG unter 
Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung. 

1.4 Rechtlicher Rahmen 

1.4.1 Europäisches Recht 
Die RL 2000/60/EG vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens 
für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenricht
linie - WRRL) hat das Ziel des Schutzes aller europäischen Binnenoberflächenge
wässer, Übergangsgewässer, Küstengewässer und des Grundwassers (Art. 1 
WRRL). Die Umsetzung der WRRL erfolgt in Flussgebietseinheiten (Art. 3 WRRL). 
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Die konkreten Umweltziele und die Bewirtschaftungsplanung zur Erreichung des gu
ten Zustands sind in Art. 4 WRRL festgelegt. Die Beschreibung der Merkmale der 
Flussgebietseinheit, die Ermittlung der Umweltauswirkungen, die Bestandsaufnahme 
von Schutzgebieten, die Überwachung des Zustands der Oberflächengewässer, des 
Grundwassers und der Schutzgebiete (Art. 5 bis 8 WRRL) erfolgt auf Basis eines 
Monitorings auf Ebene der Wasserkörper. Auf Grundlage der erhobenen Daten wer
den Defizite und deren Ursachen identifiziert. Basierend darauf werden wasserkör
perbezogene Maßnahmen zur Zielerreichung abgeleitet, in Maßnahmenprogrammen 
festgeschrieben (Art. 10 und 11 WRRL) und schrittweise regional umgesetzt. Erstma
lig wurden behördenverbindliche Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme 
nach WRRL im Jahr 2015 erstellt. Sie werden in Zyklen von jeweils sechs Jahren 
aktualisiert. Derzeit läuft der dritte Zyklus, der 3. Bewirtschaftungszeitraum der WRRL 
von 2022 bis 2027. 

Ergänzend zur WRRL gibt es seit 2006 die Richtlinie 2006/118/EG vom 12. Dezember 
2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung 
(Grundwasserrichtlinie – GWRL). 

Seit 2008 gibt es ebenfalls ergänzend zur WRRL die Richtlinie 2008/105/EG vom 16. 
Dezember 2008 über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik (Umwelt
qualitätsnormen-Richtlinie – UQN-RL). Eine Änderung der RL 2000/60/EG und RL 
2008/105/EG erfolgte insbesondere in Bezug auf prioritäre Stoffe im Jahr 2013 durch 
die RL 2013/39/EU. 

1.4.2 Nationales Recht 
Die Umsetzung der WRRL in nationales Recht erfolgte im Wasserhaushaltsgesetz 
vom 19. August 2002; diese wurde ersetzt durch das Wasserhaushaltsgesetz vom 
31. Juli 2009 (WHG), welches zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 
(BGBl. I Nr. 176) geändert worden ist. In den §§ 27-31, 44 und 47 WHG werden die 
Bewirtschaftungsziele des Art 4. der WRRL in nationales Recht umgesetzt. 

Am 20. Juli 2011 wurde die erste Oberflächengewässerverordnung verabschiedet; 
diese wurde durch die Oberflächengewässerverordnung vom 20. Juni 2016 (OGewV) 
ersetzt. Die OGewV vom 20. Juni 2016 (BGBl. I S. 1373) ist zuletzt durch Artikel 2 
der Verordnung vom 09. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) geändert worden. Diese 
Verordnung regelt bundeseinheitlich die detaillierten Aspekte des Schutzes der Ober
flächengewässer und enthält Vorschriften zur Kategorisierung, Typisierung und Ab
grenzung von Oberflächenwasserkörpern entsprechend den Anforderungen der 
WRRL. Die OGewV setzt die aktualisierten EU-Vorgaben zu Umweltqualitätsnormen 
der Richtlinie 2013/39/EU, zu Qualitätsanforderungen an die Analytik und zur Inter
kalibrierung in nationales Recht um. Sie formuliert unter anderem Maßgaben an die 
Bestandsaufnahme der Belastungen und zum chemischen und ökologischen Zustand 
bzw. Potenzial, zum Beispiel über die Festlegung flussgebietsspezifischer Umwelt
qualitätsnormen. 

Auch die Grundwasserrichtlinie (RL 2006/118/EG) wurde durch die Grundwasserver
ordnung vom 9. November 2010 (GrwV) in nationales Recht umgesetzt. Die GrwV 
vom 9. November 2010 (BGBl. I S. 1513) ist zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1802) geändert worden. Die GrwV regelt bundes
weit die Aspekte des Grundwasserschutzes und legt beispielsweise Vorgaben zur 
Kategorisierung oder Kriterien zur Zustandsbestimmung sowie Schwellenwerte fest.  
Weiterhin wurden die Vorgaben der WRRL auch in die Landeswassergesetze inte
griert, hier in das Landeswassergesetz Schleswig-Holstein (LWG). Anknüpfend an 



 SuedLink 
 

 

A1_J_EU-WRRL Bericht_R01 Revision: 01 DECKBLATT I 
C1 – Public Information Datum: 31.07.2024 Seite 11 von 132 

 

die WRRL und an das WHG wurden darin unter anderem Regelungen für Bewirt
schaftungsziele und -prinzipien, für Fristen zur Erreichung bestimmter Ziele, für neue 
Planungsinstrumentarien und für die Einbeziehung der Öffentlichkeit getroffen. 
Die Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer, Küstengewässer und Grund
wasser sind in den §§ 27-31, 44 und 47 WHG festgelegt. Bewirtschaftungsziele für 
Oberflächengewässer und Küstengewässer sind das Verschlechterungsverbot, die 
Reduzierung der Verschmutzung mit prioritären Stoffen, die (schrittweise) Einstellung 
von Einleitungen, Emissionen und Verlusten prioritärer gefährlicher Stoffe (Phasing-
out) und das Verbesserungsgebot mit der Zielerreichung des guten ökologischen Zu
stands und des guten chemischen Zustands für natürliche Wasserkörper sowie des 
guten ökologischen Potenzials und des guten chemischen Zustands für erheblich ver
änderte bzw. künstliche Wasserkörper. Für Küstengewässer (§ 44 WHG) jenseits der 
1 sm Basislinie (§ 7 Abs. 5 Satz 2 WHG) gelten die Bewirtschaftungsziele nur hin
sichtlich des chemischen Zustands. Für das Grundwasser beziehen sich die Bewirt
schaftungsziele auf den chemischen und den mengenmäßigen Zustand und es gilt 
zusätzlich das Trendumkehrgebot als weiteres eigenständiges Bewirtschaftungsziel. 
Weiterhin gilt die Phasing-out-Verpflichtung nicht für das Grundwasser. 
Das Verschlechterungsverbot gilt sowohl für Oberflächengewässer, Küstengewäs
ser als auch für Grundwasser.  
Gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 1 WHG sind oberirdische Gewässer und gemäß § 27 und 
§ 44 sind Küstengewässer so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres 
ökologischen und ihres chemischen Zustands vermieden wird. Bei als künstlich oder 
erheblich verändert eingestuften Oberflächengewässern muss nach § 27 Abs. 2 Nr. 
1 WHG eine Verschlechterung ihres ökologischen Potenzials und ihres chemischen 
Zustands vermieden werden.  
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteil C-461/13 (EU:C:2015:433) vom 
01. Juli 2015 geklärt, dass das Verschlechterungsverbot unmittelbar für die Zulassung 
einzelner Vorhaben gilt. Die Mitgliedsstaaten sind, vorbehaltlich der Gewährung einer 
Ausnahme, verpflichtet, die Genehmigung für ein Vorhaben zu versagen, wenn es 
eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflächengewässers verursachen 
kann. Dies gilt für den ökologischen Zustand bzw. das ökologische Potenzial und den 
chemischen Zustand von Oberflächengewässern und Küstengewässern. 
Eine Verschlechterung des Zustands liegt vor, wenn die Einstufung mindestens einer 
der relevanten Qualitätskomponenten sich um eine Klasse verschlechtert, auch wenn 
diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung des Wasser
körpers insgesamt führt. Ist die betreffende Qualitätskomponente schon in der 
schlechtesten Klasse eingeordnet, stellt jede weitere Verschlechterung dieser Kom
ponente eine Verschlechterung des Zustands eines Wasserkörpers dar. Für die An
nahme einer Verschlechterung des ökologischen Zustands oder Potenzials reicht 
nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) eine negative 
Veränderung der unterstützenden Qualitätskomponenten (auch solchen in der nied
rigsten Klassenstufe) allein nicht aus. Vielmehr muss die Veränderung darüber hinaus 
zu einer Verschlechterung einer biologischen Qualitätskomponente führen (BVerwG, 
Urteil vom 9. Februar 2017 - 7 A 2.15 - BVerwGE 158, 1 Rn. 499).  
Dem Verschlechterungsverbot für Kleingewässer kann dadurch entsprochen werden, 
dass sie so bewirtschaftet werden, dass der festgelegte Oberflächenwasserkörper die 
Bewirtschaftungsziele erreicht. Kleingewässer sind so zu schützen und zu verbes
sern, wie dies zum Schutz und zur Verbesserung derjenigen (größeren) Gewässer 
erforderlich ist, mit denen sie unmittelbar oder mittelbar verbunden sind (BVerwG, 
Urteil vom 27. November 2018 – 9 A 8/17, BVerwGE 163, 380, Rn. 44). 
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Nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 WHG ist auch das Grundwasser so zu bewirtschaf
ten, dass eine Verschlechterung des mengenmäßigen und chemischen Zustands ver
mieden wird.  

Die Grundsätze des EUGH-Urteils C-461/13 vom 01. Juli 2015 für Verschlechterun
gen des chemischen Zustands der Wasserkörper gelten nach dem Urteil des EuGH 
(C-535/18) vom 28. Mai 2020 auch für das Grundwasser. Demnach liegt eine Ver
schlechterung des chemischen Zustands eines Grundwasserkörpers vor, sobald min
destens eine Umweltqualitätsnorm (im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Grundwasserrichtlinie 
bzw. gem. Anlage 2 Grundwasserverordnung - GrwV) für einen Parameter an einer 
einzigen Überwachungsstelle eines Grundwasserkörpers vorhabenbedingt über
schritten wird.  

Es können nur messbare Erhöhungen der Schadstoffkonzentration zu einer Ver
schlechterung des chemischen Zustands führen. Für Schadstoffe, die den maßgebli
chen Schwellenwert bereits im Ist-Zustand überschreiten, stellt jede weitere (mess
bare) Erhöhung der Konzentration eine Verschlechterung dar (EuGH, Urteil vom 28. 
Mai 2020 - C-535/18).  

Messbare Änderungen, namentlich bei dynamischen Parametern, sind marginal, 
wenn sie in Relation zur natürlichen Band- oder Schwankungsbreite nicht ins Gewicht 
fallen und stellen somit keine Verstöße gegen das Verschlechterungsverbot dar 
(BVerwG, Urteil vom 9. Februar 2017 – 7 A 2/15, BVerwGE 158, 1, Rn. 533). 

Ob ein Vorhaben eine Verschlechterung des Zustands bewirken kann, beurteilt sich 
nach der hinreichenden Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts. Eine Verschlech
terung muss daher nicht ausgeschlossen, aber auch nicht sicher zu erwarten sein 
(BVerwG, Urteil vom 9. Februar 2017 – 7 A 2/15, BVerwGE 158, 1, Rn. 480). 

Der Verlust eines bestehenden guten Zustands ist bereits durch das Verschlechte
rungsverbot ausgeschlossen (Erhaltungsgebot). 

Auch das Verbesserungsgebot oder Zielerreichungsgebot gilt sowohl für oberirdi
sche Gewässer, Küstengewässer als auch für Grundwasser.  

Dabei wird bei Oberflächenwasserkörpern in natürliche und künstliche oder erheblich 
veränderte Oberflächengewässer unterschieden. Oberirdische Gewässer sind so zu 
bewirtschaften, dass eine Verbesserung ihres ökologischen Zustands bzw. ihres öko
logischen Potenzials und ihres chemischen Zustands erreicht oder das Potenzial bzw. 
der Zustand erhalten werden (§ 27 Abs. 1 Nr. 2 sowie Abs. 2 Nr. 2). Nach UrteilC-
461/13 des EUGH vom 01. Juli 2015 ist ein Vorhaben zu untersagen, wenn die Errei
chung eines guten Zustands bzw. Potenzials durch das Vorhaben gefährdet ist.  

Gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass ein 
guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wer
den. Zu einem guten mengenmäßigen Zustand gehört insbesondere ein Gleichge
wicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung. 

Ein Verstoß gegen das Verbesserungsgebot liegt vor, wenn die in den einschlägigen 
Maßnahmenprogrammen nach § 82 WHG und Bewirtschaftungsplänen nach § 83 
WHG für das Erreichen eines guten ökologischen Potenzials bzw. Zustands vorgese
henen Maßnahmentypen und die ggf. ergänzend vorgeschlagenen Einzelmaßnah
men durch das Vorhaben ganz oder teilweise behindert bzw. erschwert werden 
(BVerwG, Urteil vom 9. Februar 2017 – 7 A 2/15 –, BVerwGE 158, 1, Rn. 582 ff.). 
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Maßgeblich für den Verstoß gegen das Verbesserungsgebot ist, ob die Umweltaus
wirkungen des Vorhabens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit faktisch zu einer frist
gerechten Vereitelung der Bewirtschaftungsziele führen können (BVerwG, Urteil vom 
9. Februar 2017 – 7 A 2/15 –, BVerwGE 158, 1, Rn. 582). 

Die Phasing-out-Verpflichtung ist in Art. 4 Abs. 1 Buchst. (a) Ziff. (iv) WRRL geregelt 
und wurde bislang nicht im WHG umgesetzt (vgl. BVerwG, Urt. v. 2.11.2017 – 7 C 
25/15, NVwZ 2018, 986, 991, Rn. 52 ff.). Die Phasing-out-Verpflichtung hat das Ziel 
der Reduzierung der Verschmutzung mit prioritären Stoffen, also die (schrittweise) 
Einstellung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten prioritärer gefährlicher 
Stoffe. Sie bezieht sich nur auf Oberflächenwasserkörper.  

Für das Grundwasser gilt zusätzlich zu Verschlechterungsverbot und Verbesserungs
gebot das Trendumkehrgebot nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG. Dieses eigenständige 
Bewirtschaftungsziel legt fest, dass alle signifikanten und anhaltenden Trends anstei
gender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tätig
keiten umgekehrt werden. 

Grundlage für die Prüfung der Bewirtschaftungsziele ist die Zustands- bzw. Poten
zialbewertung der Wasserkörper im jeweils aktuellen Bewirtschaftungsplan nach § 
83 WHG. Die Voraussetzung dieser Bewertung ist ein Monitoring der Oberflächenge
wässern und des Grundwassers. Soweit belastbare neuere Erkenntnisse, insbeson
dere Monitoringdaten vorliegen, sind diese heranzuziehen. Bei lückenhafter, unzu
reichender oder veralteter Datenlage des Bewirtschaftungsplans sowie bei konkreten 
Anhaltspunkten für Veränderungen des Zustands seit der Dokumentation im aktuellen 
Bewirtschaftungsplan, die nicht durch neuere Erkenntnisse wie aktuelle Monitoring
daten gedeckt sind, sind weitere Untersuchungen erforderlich (BVerwG, Urteil vom 9. 
Februar 2017 – 7 A 2/15, BVerwGE 158, 1, Rn. 489).  

Auf Grundlage der erhobenen Daten werden in den Gewässern Defizite und deren 
Ursachen identifiziert. Zur Zielerreichung werden Maßnahmen entwickelt und umge
setzt. Zur Zielerreichung der Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31, 
44 und 47 WHG werden in Zyklen von jeweils sechs Jahren Bewirtschaftungspläne 
(§ 83 WHG) und Maßnahmenprogramme (§ 82 WHG) von den Behörden aufgestellt 
und aktualisiert, die behördenverbindlich sind. Die Bewirtschaftungsziele waren 
grundsätzlich bis zum 22. Dezember 2015 zu erreichen (§§ 29 Abs. 1 Satz 1, 44, 47 
Abs. 2 Satz 1 WHG), allerdings sind (höchstens) zwei Fristverlängerungen von jeweils 
sechs Jahren möglich (§ 29 Abs. 3 Satz 1 WHG). Derzeit läuft der dritte Zyklus, der 
3. Bewirtschaftungszeitraum (BWZ) von 2022 bis 2027. Nach § 29 Abs. 2 bis 4, den 
§§ 44 und 47 Abs. 2 Satz 2 WHG sind Fristverlängerungen zur Erreichung der Be
wirtschaftungsziele möglich.  

Unter bestimmten Voraussetzungen sind Fristverlängerungen der Zielerreichung, we
niger strenge Bewirtschaftungsziele und Ausnahmen zur Erreichung der Bewirtschaf
tungsziele nach WRRL möglich (vgl. Kapitel 8). 

Eine "Summationsbetrachtung" (kumulative Wirkungen) mit den Auswirkungen ande
rer Vorhaben ist mit Blick auf die Bewirtschaftungsziele nicht erforderlich (BVerwG, 
Urteil vom 9. Februar 2017 – 7 A 2/15, BVerwGE 158, 1, Rn. 594). 
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1.5 Datengrundlagen 
Die grundlegenden Anforderungen an diesen Fachbeitrag wurden den Untersu
chungsrahmen nach § 20 NABEG für den PFA A1 vom 11. September 2020 für die 
Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4, in Verbindung mit den Anträgen auf Planfeststellung nach 
§ 19 NABEG für den PFA A1 vom 17. Februar 2020 für die Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 
entnommen. 

Die für diesen Fachbeitrag herangezogenen Daten zu den Vorhaben sind vorwiegend 
anderen Teilen der Planfeststellungsunterlagen nach § 21 NABEG entnommen wor
den. Diese Unterlagen stellen somit eine Grundlage für den vorliegenden Fachbeitrag 
dar und gelten insofern mit: 

• Teil C01 „Technik und Trassierung“ 

• Teil C02 „Prinzipzeichnungen Kabelanlage“ 

• Teil E04 „Wärmeimmissionen 

• Teil E06 „Immissionen von Luftschadstoffen“ 

• Teil F „UVP-Bericht“ 

• Teil G „Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen“ 

• Teil L02 „Bodenschutzkonzept“ 

• Teil L03 „Logistik- und Verkehrskonzept“ 

• Teil L06.1 „Hydrogeologisches Fachgutachten“ 

• Teil L06.2 „Hydrologisches Fachgutachten“ 

• Teil L06.3 „Wasserhaltungskonzept“ 

Die Handlungsempfehlung der LAWA (2017) wurde zur Ausarbeitung dieses FB-
WRRL verwendet. 

• LAWA – Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (2017): Handlungsempfeh
lung zum Verschlechterungsverbot, Beschlossen auf der 153. LAWA-Vollver
sammlung, 16. / 17. März 2017 in Karlsruhe.  

Weiterhin wurden die folgenden Handlungsempfehlungen der LAWA beachtet: 

• LAWA - Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (2018): Handlungsempfeh
lung zur Überprüfung und Aktualisierung der Bestandsaufnahme nach Wasser
rahmenrichtlinie bis Ende 2019 - Kriterien zur Ermittlung signifikanter anthropo
gener Belastungen in Oberflächengewässern, Beurteilung ihrer Auswirkungen 
und Abschätzung der Zielerreichung bis 2027- (redaktionell fortgeschriebenes 
Produktdatenblatt 2.1.2); beschlossen durch den LAWA-AO im Umlaufverfah
ren und durch die 156. LAWA-Vollversammlung am 27./28.09.2018 in Weimar. 
Stand 03. September 2018 

• LAWA - Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (2020): Handlungsanleitung 
für ein harmonisiertes Vorgehen bei der Einstufung des chemischen Zustands 
der Oberflächenwasserkörper; beschlossen auf der 158. LAWA-Vollversamm
lung am 18./19. September 2019 in Jena. Stand 19. September 2019 

• LAWA - Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (2020): LAWA-BLANO 
Maßnahmenkatalog (WRRL, HWRMRL, MSRL); beschlossen auf der 150. 
LAWA-Vollversammlung am 17. / 18. September 2015 in Berlin, ergänzt durch 
die 155. LAWA-Vollversammlung am 14. / 15. März 2018 in Erfurt und die 159. 
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LAWA-Vollversammlung am 19. März 2020 (Telefonkonferenz) sowie LAWA-
Umlaufverfahren 2/2020 i. Mai/ Juni 2020. Stand 03. Juni 2020 

Als Datengrundlagen wurden weiterhin die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmen
programme der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGGE) sowie des Bundeslands 
Schleswig-Holstein herangezogen. 

• FGG Elbe (2021A): Zweite Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans nach § 83 
WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG für den deutschen Teil der 
Flussgebietseinheit Elbe. Für den Zeitraum 2022 bis 2027. Erarbeitet vom: Frei
staat Bayern, Land Berlin, Land Brandenburg, Freie und Hansestadt Hamburg, 
Land Mecklenburg-Vorpommern, Land Niedersachsen, Freistaat Sachsen, 
Land Sachsen-Anhalt, Land Schleswig-Holstein und Freistaat Thüringen. 

• FGG Elbe (2021B): Zweite Aktualisierung des Maßnahmenprogramms nach 
§ 82 WHG bzw. Artikel 11 der Richtlinie 2000/60/EG für den deutschen Teil der 
Flussgebietseinheit Elbe für den Zeitraum 2022 bis 2027. Erarbeitet von: Frei
staat Bayern, Land Berlin, Land Brandenburg, Freie und Hansestadt Hamburg, 
Land Mecklenburg-Vorpommern, Land Niedersachsen, Freistaat Sachsen, 
Land Sachsen-Anhalt, Land Schleswig-Holstein und Freistaat Thüringen. 

• MELUND (2021A): Erläuterungen zum Bewirtschaftungsplan (gem. Art. 13 EG-
WRRL bzw. § 83 WHG), SH-Anteil der FGE Elbe, 3. Bewirtschaftungszeitraum 
2022-2027. 

• MELUND (2021B): Maßnahmenplanung (gem. Art. 11 EG-WRRL bzw. § 82 
WHG), SH-Anteil der FGE Elbe, 3. Bewirtschaftungszeitraum 2022-2027. 

Datengrundlagen sind außerdem die Wasserkörpersteckbriefe der Bundesanstalt für 
Gewässerkunde (BfG) sowie des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Um
welt und Natur des Landes Schleswig-Holstein (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
noch Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt Natur und Digitalisie
rung; MELUND): 

• BfG (2021): Steckbriefe der Bundesanstalt für Gewässerkunde für den 3. Be
wirtschaftungszeitraum. 
(https://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/WKSB_2021/in
dex.html?lang=de) 

• MELUND (2021C): Wasserkörpersteckbriefe der Oberflächenwasserkörper 

Ergänzend wurden auch die Wasserkörpersteckbriefe des Landesamtes für Landwirt
schaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (LLUR) durch 
das mittlerweile umbenannte Landesamt für Umwelt (LfU) übermittelt. 

• LLUR (2023A): fachspezifische Wasserkörpersteckbriefe „Biologie“ für die 
Oberflächenwasserkörper Graben A / Kuskoppermoor, Kampritter Wettern und 
Peuser Wettern / Hollerwettern 

• LLUR (2023B): fachspezifische Wasserkörpersteckbriefe „Chemie“ für die 
Oberflächenwasserkörper Tideelbe, Graben A / Kuskoppermoor, Kampritter 
Wettern und Peuser Wettern / Hollerwettern 

Weiterhin wurden im Rahmen von Datenanfragen bei den Landesbehörden aktuelle 
Daten aus Monitoring-Programmen abgefragt und durch die Behörden zur Verfügung 
gestellt: 

• LfU (2023A): aktuelle Daten zur Gewässerchemie der Oberflächenwasserkör
per Tideelbe, Graben A / Kuskoppermoor, Kampritter Wettern und Peuser 
Wettern / Hollerwettern 

https://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/WKSB_2021/index.html?lang=de
https://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/WKSB_2021/index.html?lang=de
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• LfU (2023B): Langzeitdaten des Monitorings Grundwasserstände für reprä
sentative Messstellen der Grundwasserkörper EL05 und EL10. 

• LfU (2023C): aktuelle Ergebnisse Monitoring Grundwassergüte für repräsen
tative Messstellen der Grundwasserkörper EL05 und El10 

• LfU (2023D): Angaben zu Wasserhärteklassen und Umweltqualitätsnormen 
für Cadmium der Oberflächenwasserkörper Tideelbe, Graben A / Kuskopper
moor, Kampritter Wettern und Peuser Wettern / Hollerwettern 

• NLWKN (2023): aktuelle Ergebnisse zu den biologischen Qualitätskomponen
ten des Oberflächenwasserkörpers Tideelbe 

Als Grundlage für die Ergebnisse der Gewässerstrukturgütekartierung wurden das 
Umweltportal des Landes Schleswig-Holstein herangezogen: 

• LfU (2023E): Daten zur Gewässerstrukturgüte aus dem amtlichen wasserwirt
schaftlichen Gewässerverzeichnis Schleswig-Holstein (Anlage 02) 

Für die Bewertung des Verbesserungsgebots ist in Schleswig-Holstein ebenfalls der 
Talraum einzubeziehen. Hierfür wurde durch das damalige Landesamt für Landwirt
schaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein bereitgestellt: 

• LLUR (2021): Talraumkulisse Schleswig-Holstein als Geodaten 

Für die Bewertung der Abflussverhältnisse wurden die regionalisierten Abflusskenn
werte durch das damalige Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes Schleswig-Holstein bereitgestellt und durch das LfU (2023A) ak
tuell bestätigt: 

• LfU (2023F): regionalisierte Abflusskennwerte 2017R für die Einzugsgebiete 
und Teileinzugsgebete der Oberflächenwasserkörper 
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1.6 Methodik und Vorgehensweise 
Zur Ausarbeitung dieses FB-WRRL wurde die Handlungsempfehlung der LAWA 
(2017) verwendet.  

Die jeweilige methodische Vorgehensweise wird in den Kapiteln 4 bis 6 (ggf. 7) kurz 
dargestellt. 

Für die Prüfung der Auswirkungen von SuedLink auf die Ziele der WRRL werden die 
folgenden Prüfschritte durchgeführt: 

• Beschreibung von SuedLink und Prognose der potenziellen Auswirkungen von 
SuedLink (Kapitel 2) 

• Beschreibung der von SuedLink betroffenen Flussgebietseinheit (Kapitel 3) 

• Ermittlung aller von SuedLink betroffenen Wasserkörper, Kleinstgewässer und 
Schutzgebiete (Kapitel 4.1, 5.1 und 6.1) 

• Beschreibung des Zustands dieser Wasserkörper, ggf. Kleinstgewässer und 
Schutzgebiete sowie ihrer Bewirtschaftungsziele (Kapitel 4.2 und 5.2 sowie 6.2 
bis 6.7) 

• Beschreibung der Umweltauswirkungen durch SuedLink auf die Oberflächen
wasserkörper, Grundwasserkörper ggf. Kleinstgewässer, Schutzgebiete und 
deren Bewirtschaftungsziele hinsichtlich der Ziele der WRRL (Kapitel 4.3, 5.3 
und 6.) 

• Es folgt eine Zusammenfassung für alle betroffenen Wasserkörper, Kleinstge
wässer und Schutzgebiete (Kapitel 4.3.3, 5.3.4 und 6.8) 

• Optional wird eine Ausnahmeprüfung bei einem Verstoß gegen die Bewirtschaf
tungsziele durchgeführt (Kapitel 7). 

Im Kapitel 8 folgt das Fazit und im Kapitel 9 die allgemeinverständliche Zusammen
fassung der Unterlage. 
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2 Beschreibung und Umweltauswirkungen der Vorhaben  

Die beantragten Vorhaben werden im Teil C01 – "Technik und Trassierung" erläutert. 
Der folgende Text enthält eine Zusammenfassung der für den Fachbeitrag EU-Was
serrahmenrichtlinie relevanten Inhalte. Weitergehende Ausführungen sind Teil C01 
zu entnehmen. 

2.1 Gleichstrom-Kabelanlage 

2.1.1 Anlagenteile 

2.1.1.1 Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungskabel (HGÜ-Kabel) 

Die Stromübertragung erfolgt je Vorhaben mit zwei Einleiterkabeln, die mit Gleich
strom der Spannung 525 kV betrieben werden. Die Kabel werden in einzelnen Sekti
onslängen angeliefert, deren Länge sich u.a. auch aus den jeweiligen Anforderungen 
für den Transport ergibt. Die einzelnen Kabellängen werden vor Ort mit sogenannten 
Muffen miteinander verbunden. In regelmäßigen Abständen (ca. alle 10 km) wird in 
einem Abstand von max. 10 m von den Muffen eine sogenannte „Linkbox“ angeord
net, die zur Erdung des Kabelschirms, als Messstellen und zur Fehlerortung benötigt 
werden. Im Planfeststellungsabschnitt A1 befinden sich insgesamt zwei Linkboxen, 
eine für das Vorhaben Nr. 3 bei km V3 5+950 und eine für das Vorhaben Nr. 4 im 
Bereich der Stammstrecke bei km 10+750 (vgl. Teil C01 „Technik und Trassierung“, 
Kapitel 2.2.3). 

Zur dinglichen und rechtlichen Absicherung der Kabelsysteme wird ein Schutzstreifen 
angeordnet, der sich bis 3 m ab Mitte des jeweils äußeren Kabels erstreckt. Der 
Schutzstreifen darf nicht bebaut werden und muss frei von tiefwurzelnden Gehölzen 
bleiben, sofern das Kabel in einer Tiefe von weniger als 5 m verlegt wurde (vgl. Teil 
C01 „Technik und Trassierung“, Kapitel 2.1.2). 

2.1.1.2 Lichtwellenleiter (LWL) 

Zur Kommunikation zwischen den Netzverknüpfungspunkten werden betriebsnot
wendige Lichtwellenleiter (LWL) mit den Erdkabeln mitverlegt. Die LWL liegen als ei
gener Kabelstrang im selben Graben wie die HGÜ-Kabel. Im Fall einer geschlosse
nen Bauweise wird für die LWL eine eigene Bohrung durchgeführt (vgl. Teil C01 
„Technik und Trassierung“, Kapitel 2.1.2). 
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2.1.2 Trassierung 

2.1.2.1 Trassierungsgrundsätze und trassenbestimmende Vorgaben 

Die Trassierung folgt den folgenden Trassierungsgrundsätzen: 

• möglichst kurzer, gestreckter Trassenverlauf mit dem Ziel des geringsten Ein
griffs in Umwelt und Natur 

• bautechnisch sichere Trassenführung  

• wirtschaftliche Trassenführung  

• Bündelung mit anderen linearen Infrastruktureinrichtungen  

• Parallelverlegung der Vorhaben 3 und 4 gem. BBPlG in enger Bündelung auf 
einer Stammstrecke.  

• Gewährleistung eines sicheren und zuverlässigen Betriebes der Leitungsver
bindung 

• Bau einer Leitung mit einem möglichst geringen technischen Ausführungsrisiko 

Bei der Trassierung wurden die einschlägigen technischen Regelwerke und Richtli
nien beachtet. Dazu zählen insbesondere die erforderlichen Abstände der Kabel un
tereinander, zu Fremdleitungen und zu anderen Anlagen Dritter.  

Weitergehende Informationen sind dem Teil C01 „Technik und Trassierung“ (Kapitel 
2.1.1) zu entnehmen. 

2.1.2.2 Trassenbeschreibung 

Die Trasse des SuedLink im PFA A1 liegt in Schleswig-Holstein und verläuft durch 
die Kreise Dithmarschen (Gemeinde Brunsbüttel) und Steinburg (Gemeinden Büttel, 
St. Margarethen, Brokdorf, Nortorf, Dammfleth und Wewelsfleth). SuedLink besteht 
im PFA A1 aus den beiden Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4, die jeweils als Normalstrecke 
starten und nach ihrem Zusammentreffen gemeinsam als Stammstrecke weiterver
laufen.  

Das Vorhaben Nr. 3 startet als Normalstrecke am Konverter Brunsbüttel mit 
km V3 0+000. Nach geschlossener Querung eines Kanals und der Fährstraße 
schwenkt die Trasse östlich ab und verläuft südlich des Covestro-Geländes weiter in 
Richtung Osten. Dabei wird zwischen km V3 0+840 und 1+000 ein privates Stillge
wässer geschlossen gequert. Nach einer Verschwenkung in Richtung Norden, bei 
welcher der Bütteler Kanal (km V3 2+180) und das vorgesehene Gewerbegebiet Büt
tel in geschlossener Bauweise unterquert werden, schwenkt die Trasse in Richtung 
Südosten ab und bündelt dort mit einer vorhandenen Freileitung. Diese vollführt bei 
St. Margarethen (Straße „Stuven“) einen Linksknick. Die Trasse folgt der Freileitung 
und verläuft anschließend in einem Abstand von ca. 200 m parallel zu dieser in West-
Ost-Richtung. In Höhe „Osterbünge Mitte“ wird mit dem Graben A / Kuskopper Moor 
ein Oberflächenwasserkörper (WRRL) geschlossen unterquert (km V3 6+200). An
schließend verläuft die Trasse in südöstlicher Richtung, erneut parallel zur Freileitung, 
bis zum Zusammentreffen der beiden Vorhaben bei km V4 10+236. Dieser Punkt stellt 
gleichzeitig den Übergang in die Stammstrecke dar.  

Das Vorhaben Nr. 4 startet als Normalstrecke am Konverter Wilster (Gemeinde Nor
torf) mit km V4 4+452. Nach einer geschlossenen Querung der Kampritter Wettern 
(Biotop nach § 30 BNatSchG) schwenkt die Trassen im 90°-Winkel in Richtung Süd
osten ab, um den NordLink-Konverter zu umgehen. Es folgt ein weiterer S-Schwenk, 
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um östlich der Kampritter Wettern zu bleiben. Diese ist an dieser Stelle nun als Ober
flächenwasserkörper (WRRL) anzusprechen. Zwischen km V4 5+600 und 6+600 ver
läuft die Trasse parallel zum Oberflächenwasserköper, erst in engem, dann in weite
rem Abstand. Zwischen km V4 5+880 und 6+240 wird darüber hinaus die B5 inklusive 
der nördlichen Auf- und Abfahrten geschlossen gequert. Bei km V4 6+600 schwenkt 
die Trasse dann in Richtung Südwesten ab und unterquert dabei geschlossen den 
Oberflächenwasserkörper Kampritter Wettern. Bei km V4 9+700 knickt der Verlauf 
von Vorhaben Nr. 4 in südliche Richtung ab und nähert sich dem Verlauf von Vorha
ben Nr. 3 räumlich an. Bei km V4 10+236 treffen die beiden Vorhaben aufeinander. 
Dieser Punkt stellt gleichzeitig den Übergang in die Stammstrecke dar. 

Ab km 10+236 verlaufen die Vorhaben als Stammstrecke weiter in Richtung Südos
ten, bevor die Trasse in einem weiteren 90°-Winkel abknickt und in südwestlicher 
Richtung parallel zur Straße „Hummelsteert“ verläuft. Nach geschlossener Querung 
der Straße „Krück“ schwenkt die Trasse ab km 12+200 erneut in südöstliche Richtung 
ab, um bis zur Planfeststellungsabschnittsgrenze gradlinig in überwiegend geschlos
sener Bauweise zu verlaufen. Bei km 13+937 geht der Planfeststellungsabschnitt 
PFA A1 in den Planfeststellungsabschnitt PFA A2 über. 

2.1.3 Bauverfahren bei Kabellegung in offener Bauweise 
Im Regelfall werden die beiden Vorhaben, jeweils zwei Kabel und LWL-Kabel, parallel 
verlaufend in zwei Kabelgräben mit einer Überdeckung von mindestens 1,3 m verlegt. 
Hierfür wird ein im Querschnitt trapezförmiger Kabelgraben ausgehoben. Während 
der Bauphase sind neben den Kabelgräben BE-Flächen (Baueinrichtungsflächen) für 
die Lagerung des Aushubs, Einrichtung von Arbeitsflächen, etc. sowie für die Baustra
ßen erforderlich. Die Regelbreite für den Arbeitsstreifen beträgt für einem getrennten 
Verlauf der Vorhaben (Normalstrecke) rd. 30–35 m und für die Parallelführung beider 
Vorhaben („Stammstrecke“) rd. 40–45 m. Die genaue Breite ist von den örtlichen Ge
gebenheiten sowie der Verlegetiefe abhängig.  

In PFA A1 wird angestrebt, die Trasse in offener Bauweise, d.h. in einem offenen 
Graben ohne Verwendung von Schutzrohren, zu legen. Bei Bedarf, insbesondere 
aber im Bereich der Muffen mit Kabelabspulfunktion, kommt auch die offene Bau
weise mit Schutzrohr zur Anwendung (vgl. Teil C01 „Technik und Trassierung“, Kapi
tel 2.2.4). Dabei werden in den Kabelgraben zunächst Schutzrohre gelegt. Der Ka
belgraben wird nach Verlegung der Schutzrohre i.d.R. anschließend wieder verfüllt 
und nur die Muffengruben werden für den späteren Kabelzug offengehalten. 

Die Kabel werden in offener Bauweise ohne Schutzrohr i. d. R. auf einer rd. 20 cm 
dicken Schicht des Bettungsmaterials verlegt und mit diesem in einer Mächtigkeit von 
mindestens 20 cm überdeckt. Das verwendete Bettungsmaterial muss die techni
schen Anforderungen erfüllen. Oberhalb des Kabels werden ein Trassenwarnband 
sowie ein mechanischer Kabelschutz angeordnet. 

Angaben zu den Bodenüberschussmengen sowie deren Lagerung bzw. Entsorgung 
sind im Teil L10 „Abwägungsrelevante sonstige öffentliche und private Belange“ ent
halten. 

Bei Querungen kleiner Wasserläufe und Gräben wird der Arbeitsstreifen im Bereich 
des Gewässers auf die Breite der Kabelgräben mit einer temporären Überfahrt redu
ziert. Eine Zwischenlagerung von Aushubmaterialien in Gewässern oder Gräben ist 
nicht vorgesehen. 

Im Zuge von Gewässerquerungen in offener Bauweise ist darauf zu achten, dass bei 
Wasserandrang die Fließeigenschaften des Gewässers nicht beeinträchtigt werden. 
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Dementsprechend ist eine Verrohrung des Gewässers vor den Aushubarbeiten vor
zunehmen. Ein dem Gewässerquerschnitt entsprechend dimensioniertes Rohr wird 
in den Grabenverlauf über die Breite des Kabelgrabens eingelegt und stromabwärts 
und -aufwärts fachgerecht abgedichtet. Die Abdichtung kann mittels einem Ton- oder 
Lehmriegel erfolgen. Nach der Verrohrung des Gewässers kann der schichtenweise 
Aushub des Kabelgrabens in der Gewässerzone durchgeführt werden. Soweit bei den 
zu querenden Gewässern eine erkennbare Deckschicht in der Gewässersohle vor
handen ist, ist diese bei der Herstellung des Kabelgrabens getrennt vom üblichen 
Aushubmaterial auszuheben und zu lagern und bei der Wiederverfüllung als oberste 
Schicht wieder einzubauen, um die ursprünglich vorhandene Deckschicht möglichst 
zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Der Kabelgraben ist so tief auszuheben, dass 
die vorgegebene Mindestüberdeckung von 1,3 m (vgl. Teil C01 „Technik und Tras
sierung“) zur Gewässersohle eingehalten werden kann. Nach dem Aushub des Ka
belgrabens werden Schutzrohre im Querungsbereich des Gewässers verlegt. In diese 
Schutzrohre werden anschließend die HGÜ-Kabel eingezogen. Nach Verlegung der 
Schutzrohre (Schutzrohre für HGÜ und LWL) im Kabelgraben kann die Wiederverfül
lung des Kabelgrabens erfolgen. Bei der Wiederverfüllung ist darauf zu achten, dass 
das Einbringen des Aushubmaterials schichtenweise gem. dem ursprünglichen Auf
bau erfolgt. Nach vollständiger Verfüllung wird die Verrohrung entfernt, die Uferbö
schungen werden befestigt und die Gewässersohle wieder in den ursprünglichen Zu
stand zurückversetzt. Nach Erfordernis sind Ufersicherungen gegen Abschwemmun
gen vorzusehen. 

Alternativ zur Verrohrung können zu querende kleinere Fließgewässer, bspw. Ent
wässerungsgräben, auch überpumpt werden. Hier wird der Graben im Bereich der 
Baustraße und des Kabelgrabens beidseitig verschlossen und eine Pumpe zum Über
pumpen des ankommenden Wassers installiert. Nach Verlegung der Kabel wird der 
beidseitige Verschluss rückgebaut (vgl. Teil C02 „Prinzipzeichnungen Kabelanlage“). 

Als weitere Alternative kann die Nassverlegung angewendet werden. Hierbei erfolgt 
die Verlegung der Schutzrohre ohne Abschottung oder Durchlassbauwerke als Vor
abmaßnahme. Als Schutzmaßnahme gegen kurzzeitige Aufwirbelung von Sedimen
ten oder Schlamm wird in Fließrichtung hinter der Gewässerquerung eine Verschlam
mungsbarriere errichtet. Das Gewebe dieser Barriere wird so gewählt, dass es Sedi
ment-/Schlammfrachten aufhält, den Durchfluss des Gewässers jedoch gewährleistet 
(vgl. Teil C02 „Prinzipzeichnungen Kabelanlage“). 

Im Bereich offen verlegter Kabel ist der Aufwuchs von tiefwurzelnden Gehölzen im 
Schutzstreifen nicht zulässig.  

2.1.4 Bauverfahren bei Kabellegung in geschlossener Bauweise 
Die geschlossene Bauweise kann z. B. zur Querung von Infrastrukturen oder Gewäs
sern, zum Schutz von Biotopen oder bei schwierigen Bodenverhältnissen (Torfe, ho
her Grundwasserstand, etc.) zum Einsatz kommen. Es sind verschiedene Bauverfah
ren möglich, die insbesondere gesteuerte Horizontalbohrungen (HDD, engl. Horizon
tal directional drilling), Pressverfahren oder Tunnel umfassen.  

Näheres zu den verschiedenen Verlegeverfahren ist dem Teil C01 „Technik und Tras
sierung“ im Anhang 01 „Steckbriefe Verlegeverfahren“ zu entnehmen.  

Zum Schweißen und Auslegen des Schutzrohres, welches in den HDD-Bohrkanal 
einzogen wird, werden so genannte Vorstreckflächen benötigt. Diese liegen vielfach 
im Schutzstreifen der Tassenkabel und weisen möglichst wenig Biegung auf. Auf eine 
Flächenbefestigung kann ggf. verzichtet werden, da dort keine Schwerlasttransporte 
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durchgeführt werden. Bei weichen, setzungsempfindlichen Böden, die nur mit gelän
degängigen Fahrzeugen befahren werden können, müssen ggf. Lastverteilungsplat
ten verlegt werden. Das Verschweißen der Einzelrohre zum Rohrstrang erfolgt lokal 
oder am zentralen Schweißplatz. Zum Teil verlaufen die Vorstreckflächen über Grä
ben oder durch linienhafte Gehölze. Eine Rodung von Bäumen bzw. eine Beeinträch
tigung von Gräben ist jedoch nicht zu erwarten. Die Dauer der Verwendung der Vor
streckflächen hängt von der Länge der HDD, der Anzahl der parallelen HDDs, dem 
Ressourceneinsatz der Baufirma und den Witterungseinflüssen ab. Insgesamt ist da
her durch die wenigen Bautätigkeiten von sehr geringen Auswirkungen auszugehen. 

2.1.5 Kabeleinzug und Herstellung der Muffen 
Die Kabel werden über am Boden gesicherte Rollen direkt in den Graben verlegt bzw. 
in die Schutzrohre mittels eines Seilzugs eingezogen. Hierfür sind je ein Kabelabspul
platz und eine Windenplatz erforderlich.  

Die Verbindung der Kabel mit Muffen erfolgt im Schutz eines temporär aufgestellten 
Containers.  

2.1.6 Wasserhaltung 
In Bereichen mit hohen Grundwasserständen oder bei hohen Niederschlagsaufkom
men kann eine Wasserhaltung erforderlich sein, um bei offener sowie ggfls. Ge
schlossener Bauweise die Baugruben trocken zu halten. In der Regel erfolgt die 
Grundwasserabsenkung auf ca. 0,5 m unter der Baugrubensohle. Näheres hierzu 
siehe Teil L06.3 „Wasserhaltungskonzept“. 

2.1.6.1 Grundsätzliche Konzeption der Wasserhaltung 

In Bereichen der Trasse mit offener Bauweise und den Muffengruben sind im PFA A1 
Maßnahmen zur offenen Wasserhaltung und zur geschlossenen Wasserhaltung vor
gesehen. 

Zur offenen Wasserhaltung zählt die Grabenentwässerung, bei der aus Böschungen 
des Kabelgrabens oder durch nicht versickernde Niederschläge zulaufendes Wasser 
gesammelt und über Pumpensümpfe gefördert werden (Teil L06.3 „Wasserhaltungs
konzept“, Kapitel 3.3).  

Zur geschlossenen Wasserhaltung zählen Maßnahmen zur Absenkung oder Ent
spannung von hoch anstehendem Grundwasser, die zur Herstellung der Standsicher
heit bzw. Auftriebssicherheit der Kabelgräben notwendig werden. Grundsätzlich kom
men hier die geschlossene Wasserhaltung mittels Drainagen, die geschlossene Was
serhaltung im Vakuumverfahren oder kombinierte Varianten zum Einsatz. Nähere In
formationen dazu sind dem Teil L06.3 „Wasserhaltungskonzept“ (Kapitel 3) zu ent
nehmen. 

Gemäß Wasserhaltungskonzept ist die Einrichtung der geschlossenen Wasserhal
tung nach Abtrag der Oberboden- und Unterbodenhorizonte bzw. im Bereich von Muf
fengruben vor Einbringung von Baugrubensicherungen vorgesehen. Die entspre
chende Deinstallation der Wasserhaltung erfolgt nach Abtransport der Muffencontai
ner bzw. bei der Rückverfüllung der Kabelgräben/Gruben. Wasserhaltungsmaßnah
men an temporären Zuwegungen oder Baustelleneinrichtungsflächen sind nicht vor
gesehen. Hier ist die schadlose Versickerung oder alternativ die schadlose diffuse 
Ableitung in oberflächlich vorhandene Entwässerungseinrichtungen der Verkehrs
wege, kommunale Entwässerungssysteme, landwirtschaftliche Entwässerungssys
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teme oder oberirdische Gewässer nach § 3 Nummer 1 WHG geplant. Auch am tem
porären Arbeitsstreifen sind keine gesonderten Wasserhaltungsmaßnahmen zur 
Oberflächenentwässerung vorgesehen. Hier erfolgt ebenfalls eine schadlose Versi
ckerung oder alternativ eine Ableitung zum offenen Kabelgraben und den dort instal
lierten Wasserhaltungsmaßnahmen (vgl. Teil L06.3 „Wasserhaltungskonzept“). 

2.1.6.2 Dauer der Wasserhaltung 

Grundsätzlich wird im Rahmen des Wasserhaltungskonzeptes angenommen, dass 
für die Verlegung der Erdkabel (inkl. Aushub, Verlegung Kabel, Rückverfüllung) eine 
Wasserhaltungsdauer von 14 Tagen (2 Wochen) angesetzt werden muss. Diese An
gabe gilt für die Wasserhaltung einer Kabelsektion und dort für einen Kabelgraben 
(Normalstrecke). Für beide Vorhaben (Stammstrecke) muss daher je Kabelsektion 
von einer Wasserhaltung von 28 Tagen ausgegangen werden. Im Bereich von Über
zügen muss die Wasserhaltung länger betrieben werden. Hier ist in einer Kabelsek
tion eine Dauer von 28 Tagen je Kabelgraben anzunehmen. Es ergeben sich für beide 
Vorhaben entsprechend 56 Tage (8 Wochen) Die Wasserhaltungsdauer im Zuge der 
Muffengruben (inkl. Aushub, Muffenherstellung, Rückverfüllung) wird auf 14 Tage an
gesetzt. Die Angaben gelten für einen Kabelgraben. Entsprechend wird für beide Vor
haben im Bereich der Muffen eine Dauer von 28 Tagen (4 Wochen) angenommen. 

2.1.6.3 Einleitung in die Vorflut / Versickerung 

Zur Ableitung des anfallenden Wassers aus bauzeitlicher Wasserhaltung wird das 
Wasser gesammelt und an dafür vorgesehenen Einleitstellen der Vorflut zugeführt 
(Teil L06.3 „Wasserhaltungskonzept“). Im PFA A1 wurden insgesamt 65 Einleitstellen 
festgelegt. Die genaue Verortung der Einleitstellen sind dem Wasserhaltungskonzept 
(Teil L06.3 „Wasserhaltungskonzept“, Kapitel 4.5 sowie Anlage 01) zu entnehmen. 
Die durch Einleitstellen betroffenen Gewässer können dem Teil L06.2 „Hydrologi
sches Fachgutachten“, Anhang 03 entnommen werden. 

Für die Einleitstellen wird vor Einleitung in die Vorflut eine Aufreinigung des abgelei
teten Wassers durchgeführt. Die genaue Ausgestaltung der Aufreinigungsanlage wird 
erst im Rahmen der Ausführungsplanung definiert und ist abhängig von der bei Bau
beginn anzutreffenden Wasserqualität. Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen, 
dass ein Teil der ggf. als kritisch zu betrachtenden Stoffe durch unterschiedliche Pro
zesse in Bezug auf deren Konzentration verringert werden kann. So ist standardmä
ßig ein Sandfang vorgesehen, durch welchen Grob- und Feststoffe verringert werden. 
Eine Belüftungsanlage reichert einerseits das Wasser mit Sauerstoff an, dient jedoch 
ebenfalls der Reduktion von hohen Eisen-(II)-Gehalten (Oxidation). Gesamt-Eisen 
kann ebenso durch eine Filteranlage entfernt werden wie in begrenztem Maße der an 
Bodenteilchen gebundene Anteil des Gesamt-Phosphors. Bei zu geringen pH-Werten 
kann durch eine Zugabe von Natronlauge eine Anhebung erreicht werden (vgl. Teil 
L06.3 „Wasserhaltungskonzept“). 

Für Parameter, die sich durch eine herkömmliche Aufreinigungsanlage nicht reduzie
ren lassen, werden weitere Maßnahmen ergriffen (vgl. Teil K02 „Voraussetzungen für 
wasserrechtliche Zulassungen“, Anhang 01). So erfolgt vor Baubeginn eine erneute 
Analyse sowohl des einzuleitenden Grundwassers als auch des Oberflächengewäs
sers, in welches eingeleitet werden soll. Auf Grundlage dieser Ergebnisse werden in 
Abstimmungen zwischen dem Vorhabenträger und der zuständigen Unteren Wasser
behörde konkrete Einleitwerte und Einleitmengen festgelegt, welche die aktuelle hyd
rologische, chemische und ökologische Situation des Gewässers berücksichtigen. 
Darüber hinaus wird eine Umweltbaubegleitung eingerichtet, die zum einen die be
hördlichen Vorgaben aus dem Abstimmungsprozess kontrolliert, zum anderen aber 
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auch die Auswirkungen der Einleitung auf das Oberflächengewässer selbst über
wacht.  

2.2 Zuwegungen, Lagerflächen und Baustellenverkehr 
Neben den Arbeitsflächen für die Kabellegung sind Flächen für die Lagerung von Ma
terialien und Geräten sowie für Büroräume und Unterkünfte erforderlich.  

Die Kabel werden zunächst mittels Schwertransporten von Kabelzwischenlagern 
(nicht Antragsgegenstand der Planfeststellung) zu den Abspulplätzen transportiert.  

Hierfür sind die vorhandenen Wege teilweise auszubauen oder neue Wege anzule
gen. (Die baulichen Maßnahmen an öffentlichen Straße entlang der Logistikwege sind 
i.d.R. nicht Antragsgegenstand der Planfeststellung) 

Das geplante Zwischenlager für die Kabel im Planfeststellungsabschnitt PFA A1 be
findet sich in Brunsbüttel (nicht Antragsgegenstand). 

Die erforderlichen Lagerflächen und Zuwegungen sind im Teil C01 „Technik und Tras
sierung“ (Kapitel 2.1.5.1.3) sowie im Teil L03 „Logistik und Verkehrskonzept“ (Kapitel 
3) näher beschrieben. 

Baustellenverkehr 

Durch den Baustellenverkehr und vor allem bei Baufeldvorbereitung und Herstellung 
der BE-Flächen ist mit staub- und motorbedingten Emissionen zu rechnen. Berech
nungen zeigen jedoch, dass die Richtwerte beim Bau der Trasse eingehalten werden. 
Weitere Informationen sind der Unterlage Teil E06 „Immissionen von Luftschadstof
fen“ (Kapitel 5) zu entnehmen. 

Grabenquerungen bei Zuwegungen 

Für Zuwegungen zu den Arbeitsflächen der Trasse kann es erforderlich sein, dass im 
Bereich der Abfahrt von Straßen oder auch im Verlauf der Trasse Gräben und Fließ
gewässer gequert werden müssen. Dies kann bei Gräben mit einer Gerinnebreite von 
bis zu 2,5 m durch eine temporäre Verrohrung erfolgen. Dabei wird zunächst der Be
wuchs entfernt und ein Geotextil ausgelegt. Gemäß der hydraulischen Bemessung 
wird in die Sohle dann ein entsprechend dimensioniertes Rohr eingelegt und der Gra
ben anschließend bis zur Böschungskante verfüllt. Für die Verfüllung ist schwach 
durchlässiges und verdichtungsfähiges Material zu verwenden. Zur besseren Last
verteilung wird der verfüllte Bereich zudem mit Lastverteilplatten ausgelegt. 

Bei Gräben mit bis zu 2 m Kronenbreite können alternativ Baggermatten zur Überfahrt 
verlegt werden. 

Bei Gräben mit einer Breite von über 2 m und bis zu 8 m kann wahlweise auch eine 
temporäre mobile Behelfsbrücke errichtet werden. Die Errichtung erfolgt mit Hilfe von 
Stahlträgern, auf welche Baggermatten gelegt werden (vgl. Teil C01 „Trassierung und 
Technik“). 

2.3 Nebenanlagen, Nebenbauwerke und Sonderbauwerke 
Neben der Kabeltrasse in offener oder geschlossener Bauweise sind entlang der bei-
den Vorhaben verschiedene Bauwerke für den Betrieb von SuedLink erforderlich. 
Dieses sind u.a. Konverterstationen, Kabelabschnittstationen, und Lichtwellenleiter-
Zwischenstationen. Näheres zu diesen Bauwerken ist dem Teil C01 „Technik und 
Trassierung“ in den Kapiteln 2.2.3 ff. zu entnehmen. 
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Der Konverter für das Vorhaben Nr. 3 befindet sich in Brunsbüttel, der Konverter für 
das Vorhaben Nr. 4 befindet sich in der Gemeinde Nortorf nahe Wilster. Die Konverter 
sind nicht Teil des gegenständlichen Planfeststellungsverfahrens. 

Als Nebenbauwerke innerhalb des PFA A1 sind ausschließlich Linkboxen zu nennen. 
Diese werden im Kapitel 2.1.1.1 näher beschrieben. 

2.4 Bauablauf 
Der grundsätzliche Bauablauf ist im Teil C01 „Technik und Trassierung“, Kapitel 2.2.9 
tabellarisch dargestellt. 
Tabelle 1: Bauphasen bei der Erdkabelverlegung 

Bauphase Vorzunehmende Arbeiten 

Vor Baubeginn 

• Brutvogelbegehungen rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten 
• Baugrunduntersuchungen 
• Archäologische Voruntersuchungen  
• Kampfmittelräumung 
• Fremdleitungs- / Drainagenerhebung sowie örtliche Kenn

zeichnung und Einmessung, Suchschachtung 
• Befahrungsanalyse 
• Baufeldfreimachung  
• Beweissicherung für Gebäude, Straßen und Grundgrenzen 
• CEF-Maßnahmen 

Trassen- 
vorbereitung 

• Auspflocken der Trasse  
• Wegebau (Baustraßen, Zufahrten, etc.) 
• Baustellensicherung 
• Flächenvorbereitung (vorzeitige Räumung von Bewuchs, 

unter Einhaltung von saisonalen Beschränkungen) 
• Vorbereitung geschlossene Querungen (z. B. HDD) sofern 

erforderlich 

Abtrag  
Oberboden 

• Aushub Oberboden 
• Lagerung 
• Begrünung, Schutz vor Erosion 

Herstellung  
Grabenprofil 

• Aushub Unterboden 
• Getrennte Lagerung der Bodenhorizonte 
• Installation offene Wasserhaltung 
• Sandbettschüttung 

Kabelzug  

• Kabelspulentransport 
• Einrichtung der für den Kabelzug erforderlichen Rollen, La

ger, Schubgeräte und sonstige Hilfsmittel, etc. 
• Einrichten der Zugstandorte 
• Kabelzug durch Graben 
• Räumung der für den Kabelzug benötigten Hilfseinrichtun

gen 
Zusätzliche  
Verlegearbeiten 

• Verlegung Schutzrohre für Lichtwellenleiterkabel 
• Verlegung Kabelschutzrohre sofern erforderlich 
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Bauphase Vorzunehmende Arbeiten 

Muffen 

• Aufweitung des Kabelgrabens an Muffengruben 
• Installation von Muffencontainer 
• Muffenmontage 
• Deinstallation von Muffencontainer 
• Bettung der Muffe im Sand 

Rückverfüllung 
Graben 

• Vermessung der Kabelanlage und der sonstigen zum Sys
tem gehörigen Einrichtungen 

• Aufschüttung des Sandbettes um das Kabel 
• Einbringung von Schutzplatten oder Schutzgitter 
• Rückverfüllung des Unterbodens 
• Einbringung des Trassenwarnbands 
• Einbringung restlicher Unter- und Oberböden 
• Einbaukontrolle Boden (Verdichtungsnachweis)  

Rekultivierung  

• Oberflächenwiederherstellung 
• Rückbau der Einrichtungs- und Lagerflächen sowie der 

Baustraßen 
• Tiefenlockerung Unterboden 
• ggf. Düngung 
• ggf. Neueinsaat 
• Wiederherstellung Drainagen 

Flächennutzung 
nach Bau 

• Land- und Viehwirtschaft möglich 
• Keine Bebauung und tiefwurzelnde Pflanzen 

2.5 Merkmale der Vorhaben, mit denen Umweltauswirkungen vermieden 
oder vermindert werden 
Im Rahmen der Planung und Ausgestaltung von SuedLink wurden verschiedene As
pekte berücksichtigt, die zu einer Vermeidung oder Minderung von Umweltauswirkun
gen beitragen (Auswahl mit Bezug zum Gewässerschutz): 

• Trassierung unter weitgehender Umgehung schutzwürdiger bzw. empfindlicher 
Strukturen (z.B. Siedlungsbereiche, Biotope, Geotope, Gewässer, Denkmale 
etc.). Dasselbe gilt für die Wahl der Flächen für Nebenbauwerke, Zufahrten und 
temporäre Bauflächen. 

• Abschnittsweise Bündelung mit bestehenden Infrastrukturen  

• Unterbohrung schutzwürdiger Strukturen (z.B. Schutzgebiete, Oberflächenwas
serkörper und Gewässer 2. Ordnung, Gehölze).  

• Nutzung vorhandener Straßen und Wege, um die notwendige Länge und den Um
fang von neuen oder auszubauenden Baustraßen möglichst gering zu halten 

• Errichtung von Muffen und Abspulplätzen auf landwirtschaftlich genutzten Flä
chen 

• Errichtung von Durchlassbauwerken im Bereich von erforderlichen Gewässerque
rungen 
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• Maßnahmen, um Entwicklung und Ausbreitung von Staub durch Baumaschinen 
und Fahrzeugverkehr auf ein zumutbares Maß zu mindern (vgl. Teil E06 „Immis
sionen von Luftschadstoffen“) 

Darüber hinaus erforderliche Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung von Aus
wirkungen werden in Kapitel 2.8 zusammengefasst dargestellt. 
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2.6 Wirkfaktoren 
Durch den Neubau von SuedLink können potenziell folgende baubedingte, anlagenbedingte und betriebsbedingte Wirkfaktoren auf
treten. 
Tabelle 2: Darstellung der Wirkfaktoren mit Bezug auf das Schutzgut Wasser 

Wirkfaktor + Kategorie Wirkungspfad OWK GWK 
Baubedingte Auswirkungen 

1-1 Überbauung / Versiegelung 
Verringerung der Grundwasserneubildung durch Versiegelung und Ver
dichtung der Baustellen-, Material- und Lagerflächen, Zufahrten und We
gebau und damit Flächeninanspruchnahme 

 x 

1-1 Überbauung / Versiegelung Querung von Gewässern in offener Bauweise während Tiefbau, tempo
räre Flächeninanspruchnahme x  

1-1 / 
2-1 

Überbauung / Veränderung 
von Vegetations- bzw. Bio
topstrukturen 

Temporäre Inanspruchnahme von Gewässerrandstreifen für Einleitstel
len oder Lagerflächen x  

3-1 / 
3-3 / 
(3-2) 

Veränderung des Bodens 
bzw. Untergrundes / der 
morphologischen Verhält
nisse 

Veränderung der Hydromorphologie durch temporäre Einleitstellen der 
Wasserhaltung und Gewässerverrohrung an Baustraßen x  

3-1 / 
3-3 / 
4-1 

Veränderung des Bodens 
bzw. Untergrundes / der 
hydrologischen + hydrody
namischen Verhältnisse 

Temporäre Einschränkung der Durchgängigkeit (sedimentologisch hin
sichtlich der Durchlässe und biologisch hinsichtlich aquatischer Fauna) x  

3-3 
Veränderung der hydrologi
schen/hydrodynamischen 
Verhältnisse 

Veränderung der Grundwasserdynamik durch baubedingte Grundwas
serhaltung mit Grundwasserabsenkung und Änderungen von vorhanden 
Drainagen während Tiefbau oder durch Drainagewirkung des Kabelgra
ben 

 x 
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Wirkfaktor + Kategorie Wirkungspfad OWK GWK 

3-3 
Veränderung der hydrologi
schen/hydrodynamischen 
Verhältnisse 

Abflussveränderungen durch Einleitung während Tiefbau x  

3-5 Veränderung der Tempera
turverhältnisse 

Mögliche Veränderung der Temperaturverhältnisse im Oberflächenge
wässer durch Einleitung anders temperierten Grundwassers x  

3-3 / 
6-1 / 
6-2 / 
6-3 / 
6-6 

Veränderung der hydroche
mischen Verhältnisse / 
Stoffliche Einwirkungen 
(Organische Verbindungen 
+ Depositionen mit struktu
rellen Auswirkungen wie 
Staub/Schwebstoffe u. Se
dimente 

Schadstoffeinträge und Trübung durch Einleitung des geförderten 
Grund- und Niederschlagswassers während Bauwasserhaltung in Ober
flächengewässer oder durch Versickerung bzw. Infiltration ins Grundwas
ser während Tiefbau 

x x 

3-1 / 
6-1 / 
6-2 / 
6-3 

Stoffliche Einwirkungen 
(Stickstoff- und Phosphat
verbindungen/ Nährstoffe
intrag, Organische Verbin
dungen, Schwermetalle 

Bauzeitlich bedingter Eintrag von Schad- und Nährstoffen durch die Ver
ringerung grundwasserschützender Deckschichten bei Bodenaushub 
bzw. Erdaushub, Lagerung von Bodenaushub in Gewässernähe sowie 
Störung hydraulischer Verbindungen / Trennschichten während Tiefbau 

 x 

6-2 
Stoffliche Einwirkungen 
(Organische Verbindun
gen) 

Verschmutzung des Grundwassers durch den baubedingten Eintrag von 
Bohrsuspensionen (i.d.R. Gemisch aus Bentonit und Wasser) während 
der Bohrungen im HDD-Verfahren 

 x 

6-2 / 
6-3 

Stoffliche Einwirkungen 
(Organische Verbindungen, 
Schwermetalle) 

Mögliche Verschleppung von Altlasten durch bauzeitliche Grundwasser
haltung während Tiefbau  x 

6-3 
Stoffliche Einwirkungen 
(Organische Verbindungen, 
Schwermetalle) 

Freisetzung von Schwermetallen (Aluminium) durch Versauerung sul
fatsaurer Böden  x 
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Wirkfaktor + Kategorie Wirkungspfad OWK GWK 

6-6 

Stoffliche Einwirkungen 
(Depositionen mit struktu
rellen Auswirkungen wie 
Staub/Schwebstoffe u. Se
dimente 

Sedimenteintrag (Anschneidung Uferböschung / Sohle) mit Trübung / 
Sedimentfahnen sowie mögliche Verstärkung der Kolmation x  

Anlagebedingte Auswirkungen 

1-1 Überbauung/Versiegelung 
Versiegelung und damit Verringerung der Grundwasserneubildung durch 
Nebenanlagen wie Kabelmuffen, Linkboxen, Lichtwellenleiter-Zwischen
stationen 

 x 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

3-5 Veränderung der Tempera
turverhältnisse 

Erwärmung im Umfeld des Polkabels (Boden, Grundwasser, ggf. Ober
flächenwasser) durch Wärmeemissionen x x 

3-5, 
6-1, 
6-2, 
6-3 

Veränderung der Tempera
turverhältnisse 

Stoffliche Einwirkungen infolge von Temperaturerhöhung (Nitratauswa
schungsgefährdung)  x 

7-1 elektrische und magneti
sche Felder 

Emission von elektromagnetischer Strahlung und dadurch möglicher
weise Barrierewirkung x  
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2.7 Betrachtungsrelevante Wirkfaktoren 
Die meisten Umweltauswirkungen werden durch die Merkmale des Vorhabens (vgl. 
Kapitel 2.5) sowie durch Einhalten der aktuellen Vorschriften (Stand der Technik), 
Gesetze und Richtlinien vermieden oder minimiert und führen somit nicht zu einer 
vorhabenbedingten Verschlechterung.  

Die verbleibenden baubedingten, anlagebedingten und betriebsbedingten Vorhaben
auswirkungen werden in diesem Kapitel für Oberflächenwasserkörper und Grundwas
serkörper dargestellt und anschließend wird die Vereinbarkeit von SuedLink mit den 
Zielen der WRRL in den Kapiteln 4.3 und 5.3 geprüft. 

Wirkpfade sind nicht betrachtungsrelevant, wenn Wirkbeziehungen für die Qualitäts
komponenten ausgeschlossen werden können (vgl. BVerwG, Urteil vom 11. Juli 2019 
– 9 A 13/18, BVerwGE 166, 132, Rn. 163, Untersuchungsrahmen Abschnitt A1 vom 
11. September 2020, Kapitel 7.5.3). 

2.7.1 Oberflächenwasserkörper 
Die folgende Tabelle 3 listet die für die Vorhaben betrachtungsrelevanten Wirkungen 
(Wirkpfade) sowie die dazugehörigen Wirkfaktoren auf. Es wird eine Aussage über 
die potenziell betroffenen Oberflächengewässer und die betroffenen Qualitätskompo
nenten getroffen. Wird in diesem Prüfschritt festgestellt, dass ein Wirkpfad aufgrund 
fehlender Wirkbeziehung oder unter Anwendung der Vermeidungs- und Minderungs
maßnahmen nicht mehr betrachtungsrelevant ist, wird dieser abgeschichtet und die 
Gründe für die Abschichtung nachfolgend kurz erläutert. Sofern Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen aufgeführt werden, können diese über die Nummerierung 
den Maßnahmenblättern im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Teil I, Anhang 02) 
zugeordnet werden (vgl. auch Kapitel 2.8).  

 



 SuedLink 
 

 

A1_J_EU-WRRL Bericht_R01 Revision: 01 DECKBLATT I 
C1 – Public Information Datum: 31.07.2024 Seite 32 von 132 

 

Tabelle 3: Vorhabenauswirkungen auf Oberflächenwasserkörper bzw. Oberflächengewässer 

Wirkung Wirk
faktor 

Auswirkung Pot. betroffene 
OWK 

Vermeidungs-
/Minderungs
maßnahme 

Auswirkungen auf 
QK oder Parameter* 

verbleibende 
Auswirkun
gen 

weitere Be
trachtung 

Baubedingte Umweltauswirkungen       

Querung von Gewäs
sern in offener Bau
weise  

1-1 Flächeninanspruch
nahme 

Kleingewässer keine Biologie, 
Hydromorph. QK 
Biologische QK 

temporär ja 

Querung von Gewäs
sern in offener Bau
weise 

3-1 Eingriff in Ufer und 
Sohle  

Kleingewässer keine Hydromorph. QK 
Biologische QK 

temporär ja 

Querung von Gewäs
sern in offener Bau
weise 

6-6 Aufwirbelung / Abdrift 
von Sediment 

Kleingewässer keine Hydromorph. QK 
Biologische QK 

temporär ja 

Querung von Gewäs
sern in offener Bau
weise  

3-3 Veränderung der Ab
flussverhältnisse  

Kleingewässer keine Hydromorph. QK temporär ja 

Querung von Gewäs
sern in offener Bau
weise 

4-1 Behinderung der 
Durchgängigkeit / Bar
rierewirkung 

Kleingewässer keine Biologie temporär ja 

Einbau temporäre 
Durchlässe/Verrohrun
gen 

3-1 Veränderung der Hyd
romorphologie 

OWK (Peuser 
Wettern / Holler
wettern) und 
Kleingewässer 

V 22.3 Hydromorph. QK 
Biologische QK 

temporär ja 

temporäre Nutzung von 
Gewässerrandstreifen 
als Einleitstelle / Lager
fläche 

1-1 / 
2-1 

Flächeninanspruch
nahme / Inanspruch
nahme von Biotopen 

OWK (Kamprit
ter Wettern) und 
Kleingewässer 

keine Hydromorph. QK temporär ja 

Lagerung von Bo
denaushub in Gewäs
sernähe 

6-1 / 
6-2 / 
6-3 / 
6-6 

Verschmutzung des 
Gewässers 

Kleingewässer keine Chemie, 
Allg. phys.-chem. QK 
Biologische QK 

temporär ja 
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Wirkung Wirk
faktor 

Auswirkung Pot. betroffene 
OWK 

Vermeidungs-
/Minderungs
maßnahme 

Auswirkungen auf 
QK oder Parameter* 

verbleibende 
Auswirkun
gen 

weitere Be
trachtung 

Einleitung von Wasser 
aus Bauwasserhaltung  

3-3 / 
6-1 / 
6-2 / 

Eintrag von Stoffen der 
Anlagen 6, 7 und 8 
OGewV 

OWK und 
Kleingewässer 

V 6 Chemie, 
allg. phys.-chem. QK 
Biologische QK 

temporär ja 

Einleitung von Wasser 
aus Bauwasserhaltung 

3-5 Veränderung der Tem
peraturverhältnisse 

OWK und 
Kleingewässer 

V 6 allg. phys.-chem. QK 
Biologische QK 

temporär ja 

Einleitung von Wasser 
aus Bauwasserhaltung  

6-1 / 
6-2 / 
6-3 / 
6-6 

Feststoffeintrag und 
Trübung 

OWK und 
Kleingewässer 

V 6 Hydromorph. QK 
Biologische QK 
 

temporär ja 

Einleitung von Wasser 
aus Bauwasserhaltung  

3-3 Veränderung der Hyd
rologie (Erhöhung der 
Abflussverhältnisse) 

OWK und 
Kleingewässer 

V 6 Ökologie: 
Hydromorph. QK 
Biologische QK 

temporär ja 

Einleitung von Wasser 
aus Bauwasserhaltung  

3-1 / 
6-6 

Sedimentabtrag Ufer
böschung/Sohle (Trü
bung, Sedimentfahne) 

OWK und 
Kleingewässer 

V 6 Ökologie: 
Hydromorph. QK 
Biologische QK 

temporär nein, Ver
meidungs
maßnahmen 

Anlagebedingte Umweltauswirkun
gen 

      

keine 
Betriebsbedingte Umweltauswir
kungen 

      

Betrieb der HGÜ-Kabel 3-5 Erwärmung des Ge
wässers 
 

OWK und 
Kleingewässer 

keine allg. phys.-chem. QK 
Biologische QK 
 

dauerhaft ja 

Betrieb der HGÜ-Kabel 7-1 Emission von elektro
magnetischer Strah
lung (Barrierewirkung 
Fauna) 

OWK und 
Kleingewässer 

keine Biologische QK dauerhaft ja 

* Qualitätskomponente (QK) oder Parameter des Zustands der OWK: 
Chemie = chemischer Zustand 
Ökologie = ökologischer Zustand 
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Sedimentabtrag Uferböschung/Sohle durch Einleitung Bauwasser (Wirkfaktoren 3-1 / 
6-6) 

Im Zusammenhang mit der Wasserhaltung ist die Vermeidungsmaßnahme V 6 (all
gemeine Vermeidungsmaßnahme Wasser) vorgesehen. Diese sieht bei Einleitung in 
die Vorflut ist eine diffuse Einleitung des Wassers vor (vgl. Kapitel 2.8). Erosionen am 
Ufer bzw. Auskolkungen an der Sohle werden so in bereits Wasser führenden Ge
wässern vermieden, ebenso wie daraus resultierende Verfrachtungen von Sediment 
bzw. Trübungen. Der Wirkpfad kann daher an dieser Stelle abgeschichtet werden und 
wird im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

2.7.2 Grundwasserkörper 
Die folgende Tabelle 4 listet die für die Vorhaben betrachtungsrelevanten Wirkungen 
(Wirkpfade) sowie die dazugehörigen Wirkfaktoren auf. Es wird eine Aussage über 
die potenziell betroffenen Grundwasserkörper und die betroffenen Qualitätskompo
nenten getroffen. Wird in diesem Prüfschritt festgestellt, dass ein Wirkpfad aufgrund 
fehlender Wirkbeziehung oder unter Anwendung der Vermeidungs- und Minderungs
maßnahmen nicht mehr betrachtungsrelevant ist, wird dieser abgeschichtet und die 
Gründe für die Abschichtung nachfolgend kurz erläutert. Sofern Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen aufgeführt werden, können diese über die Nummerierung 
den Maßnahmenblättern im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Teil I, Anhang 02) 
zugeordnet werden (vgl. auch Kapitel 2.8). 
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Tabelle 4: Vorhabenauswirkungen auf Grundwasserkörper 

Wirkung Wirkfaktor  Auswirkung Pot. Betroffene 
GWK  

Vermeidungs-
/Minderungs
maßnahme 

Auswirkungen 
auf QK oder 
Parameter* 

verbleibende 
Auswirkungen 

weitere Be
trachtung: 

Baubedingte Umweltauswirkungen       

Temporäre Ver
siegelung und 
Verdichtung von 
Arbeitsflächen 

1-1 Verringerung der 
Grundwasserneu
bildung 

DESH_EL05 
DESH_EL10 

keine  Menge temporär ja 

Durchführung von 
Grundwasserhal
tungsmaßnahmen 

3-3 Temporäre Ver
ringerung Grund
wasserneubildung 

DESH_EL05 
DESH_EL10 

keine Menge temporär ja 

Durchörterung 
der Deckschich
ten bei Brunnen
bau und HDD-
Bohrungen 

3-1 / 
3-3 / 
 

Veränderung der 
Grundwasserdy
namik 

DESH_EL05 
DESH_EL10 

keine Menge 
 

temporär ja 

Durchörterung 
der Deckschich
ten bei Brunnen
bau und HDD-
Bohrungen 

3-1 / 
6-1 / 
6-2 / 
6-3 / 

Potenzieller Stof
feintrag ins 
Grundwasser 

DESH_EL05 
DESH_EL10 

keine Chemie temporär ja 

Verringerung 
Deckschichten 

6-1 / 
6-2 / 
6-3 / 

Potenzieller Stof
feintrag ins 
Grundwasser 

DESH_EL05 
DESH_EL10 

V 3 Chemie temporär ja 

Aushub und La
gerung sulfatsau
rer Böden 

6-3 potenzielle Frei
setzung von 
Schwermetallen 
(Aluminium) 

DESH_EL05 
DESH_EL10 

V 33, V 2 Chemie temporär nein, Vermei
dungsmaßnah
men 

Verwendung von 
Stützflüssigkeit 
bei Bohrungen 

3-3 potenzieller Ein
trag von Fremd
stoffen (Änderung 
Hydrochemie) 

DESH_EL05 
DESH_EL10 

keine Chemie temporär ja 
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Wirkung Wirkfaktor  Auswirkung Pot. Betroffene 
GWK  

Vermeidungs-
/Minderungs
maßnahme 

Auswirkungen 
auf QK oder 
Parameter* 

verbleibende 
Auswirkungen 

weitere Be
trachtung: 

Anlagebedingte Wirkungen       
Errichtung einer 
Erdkabeltrasse 
mit Bettungsma
terial 

3-1 / 
3-3 

Veränderung der 
Grundwasserdy
namik durch Drai
nagewirkung des 
Kabelgrabens 

DESH_EL05 
DESH_EL10 

keine Menge dauerhaft ja 

Betriebsbedingte Wirkungen       
Betrieb von HGÜ-
Kabel 

3-5 
 

Erwärmung des 
Grundwassers 

DESH_EL05 
DESH_EL10 

keine Chemie dauerhaft ja 

* Qualitätskomponente (QK) oder Parameter des Zustands der GWK: 
Menge = mengenmäßiger Zustand 
Chemie = chemischer Zustand 
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Aushub und Lagerung sulfatsaurer Böden und damit potenzielle Freisetzung von 
Schwermetallen (Aluminium) (Wirkfaktor: 6-3) 

Für den Umgang mit sulfatsauren Böden werden Vermeidungsmaßnahmen ergriffen 
(V 33, vgl. Teil I „Landschaftspflegerischer Begleitplan“, Anhang 02). So erfolgt bei 
potenziell sulfatsaurem Material mindestens ein Vor-Ort-Schnelltest mit Salzsäure 
und die Bestimmung des pH-Werts. Weitere Untersuchungen können bei Bedarf fol
gen. Da die Versauerung potenziell sulfatsaurer Böden im Kontakt mit Sauerstoff er
folgt, sind Bauwasserhaltungsmaßnahmen nur auf das Nötigste zu beschränken, um 
eine Grundwasserabsenkung entlang der Baustelle zu vermeiden. Weiterhin ist bei 
der Lagerung potenziell sulfatsauren Materials das Austrocknen durch geeignete 
Maßnahmen, wie z.B. das Ausbringen von Folien oder Planen, zu verhindern. Aktuell 
sulfatsaures Material ist ebenfalls mittels Folien vor dem Zutritt von Luft oder Sicker
wasser zu schützen und bei Bedarf feucht zu halten. Um den anstehenden Boden zu 
schützen, sind unterhalb der Mieten ebenfalls wasserundurchlässige Materialien aus
zubringen. Alternativ kann eine aktive Bewässerung des Materials sowie das Auffan
gen des Sickerwassers durchgeführt werden. Der Wiedereinbau von sulfatsaurem 
Material erfolgt entweder in den ursprünglichen tiefen (aktuell sulfatsaures Material) 
oder schichtenkonform unterhalb der Grundwasseroberfläche (potenziell sulfatsaures 
Material). Durch die Anstrengung der genannten Maßnahmen wird eine potenzielle 
Freisetzung von Schwermetallen (z. B. Aluminium) in die Bodenlösung bzw. das 
Grundwasser verhindert. Die Maßnahme V 33 wird durch die bodenkundliche Baube
gleitung (V 2 vgl. Teil I „Landschaftspflegerischer Begleitplan“, Anhang 02) kontrolliert 
und überwacht. Der Wirkpfad kann daher an dieser Stelle abgeschichtet werden und 
wird im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

2.8 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen  
Die Merkmale der Vorhaben, mit denen Umweltauswirkungen vermieden werden, 
sind bereits in Kapitel 2.5 dargestellt worden (§ 16 Abs. 1 Nr. 3 UVPG i.V.m. Anlage 
4 Nr. 6). Dabei handelt es sich um projekteigene Standardmaßnahmen, die nicht mit 
den Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen in diesem Kapitel zu verwechseln 
sind. 

Die in diesem Kapitel dargestellten Maßnahmen sind Vermeidungs- und Minderungs
maßnahmen, die über die Merkmale der Vorhaben hinaus zu ergreifen sind 
(§ 16 Abs. 1 Nr. 4 UVPG i.V.m. Anlage 4 Nr. 7). 

Bei der Wirkungsprognose und der Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen wer
den diese Merkmale des Vorhabens sowie die darüberhinausgehenden Maßnahmen 
gemeinsam als Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen bezeichnet und berück
sichtigt. 

In Tabelle 5 sind die für diesen Fachbeitrag relevanten Vermeidungs- und Minde
rungsmaßnahem kurz beschrieben.  

Im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans (Teil I) erfolgt eine genaue 
Beschreibung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie der Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen in Maßnahmenblättern (Anhang 01) sowie eine Verortung der 
Maßnahmen in einem Maßnahmenplan (Anlage 01). 
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Tabelle 5: Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen gemäß Teil I „Land
schaftspflegerischer Begleitplan“  

Maßnahmenbezeichnung Beschreibung Vermeidungs- bzw.  
Minderungswirkung 

Umweltbaubegleitung (V 1; 
V 2) 

Entsprechend fachlich quali
fiziertes Personal über
nimmt die allgemeine Über
wachung der Bauarbeiten 
unter ökologischen, boden
kundlichen und hydrogeolo
gischen Aspekten. Die Ein
haltung von Vermeidungs
maßnahmen (bezogen auf 
die Belange der WRRL vor 
allem V 3, V 4, V 5 und V 6) 
wird kontrolliert und die 
rechtzeitige und korrekte 
Umsetzung der Maßnah
men wird gewährleistet. 

Ziel der Maßnahme ist die 
Gewährleistung der recht
zeitigen und korrekten Um
setzung unter anderem der 
umweltfachlichen Verminde
rungs- und Vermeidungs
maßnahmen für die ge
samte Trasse. 

Allgemeine Maßnahmen 
zum Bodenschutz (V 3) 

Alle Bodenarbeiten erfolgen 
nach entsprechender Norm. 
Die Bauausführung erfolgt 
unter Berücksichtigung ei
nes schonenden Umgangs 
mit dem Boden. Insbeson
dere gilt dabei: die Bodenin
anspruchnahme wird mög
lichst gering gehalten. Be
fahrungen und Belastungen 
sind möglichst gering zu 
halten. Es wird eine Vermi
schung von Böden unter
schiedlicher Eigenschaften 
vermieden (getrennte Lage
rung von Böden unter
schiedlicher Eigenschaften).  

Ziel der Maßnahme ist die 
Berücksichtigung und Si
cherstellung von Maßnah
men zum Bodenschutz 
nach Stand der Technik. 
Hierzu zählen unter ande
ren ein sachgemäßer und 
schonender Umgang mit 
dem Boden, Vermeidung 
von Bodenverdichtung oder 
Bodenvermischung, Ver
meidung von Stoffeintrag 
oder die Wiederherstellung 
der Bodenfunktion nach 
Baumaßnahme.  

Rekultivierung von Bauzeit
lich in Anspruch genomme
nen Flächen V 4 

Nach Abschluss der Bauar
beiten wird das ursprüngli
che Bodenprofil -soweit 
technisch möglich- wieder
hergestellt und der Trassen
bereich bzw. die temporär 
genutzten Arbeitsflächen 
der zukünftigen Nutzung 
wieder zugeführt.  

Ziel der Maßnahme ist die 
Rekultivierung von bauzeit
lich in Anspruch genomme
nen Flächen (z.B. Arbeits
flächen, Zufahrten, Kabel
graben und Baugruben, 
etc.) zur Wiederherstellung 
einer durchwurzelbaren Bo
denschicht unmittelbar nach 
Abschluss der Bautätigkei
ten. Diese Flächen können 
somit ihre ursprüngliche 
Funktion wieder aufnehmen 
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Maßnahmenbezeichnung Beschreibung Vermeidungs- bzw.  
Minderungswirkung 

Verminderung von Bentonit
einträgen in die Umwelt 
(V 5) 

Sollten bei Spülbohrungen 
mehr als geringe Mengen 
Bentonit austreten, sind 
diese sofort zu beseitigen. 
Sollten Ausbläser in Gewäs
sern entstehen, sind sofor
tige Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen, um ein Ausbreiten 
der Bohrspülung im Gewäs
ser zu vermeiden. Denkbar 
ist die Abschottung des Be
reichs mit Lastverteilungs
platten und das sofortige 
Abpumpen des betroffenen 
Bereiches. 

Ziel der Maßnahme ist es, 
die räumliche Ausbreitung 
von unvorhergesehenen 
Bentoniteinträgen schnellst
möglich und bestmöglich zu 
begrenzen. 

Allgemeine Vermeidungs
maßnahmen Wasser (V 6) 

Wasserhaltungen werden 
auf ein räumlich und zeitlich 
notwendiges Maß begrenzt. 
Um die Qualität des einzu
leitenden Wassers sicherzu
stellen, wird eine Aufreini
gung vor Einleitung vorge
sehen und es wird ggf. auf 
weitere Maßnahmen zu
rückgegriffen (u.a. erneute 
Beprobung vor Baubeginn, 
Abstimmung konkreter Ein
leitwerte- und Mengen mit 
der zuständigen Wasserbe
hörde vor Baubeginn). Wei
terhin ist im Umfeld mögli
cher Verunreinigungen 
durch polycyclische aroma
tische Kohlenwasserstoffe 
(PAK) ein gesondertes Mo
nitoring organische Stoffe 
vorgesehen, um einen Ein
trag in Oberflächengewäs
ser über die Wasserhal
tungsmaßnahmen zu ver
hindern. Es erfolgt eine bö
schungsschonende Einlei
tung. 

Ziel der Maßnahme ist eine 
schadlose Einleitung des 
anfallenden Wassers aus 
Bauwasserhaltung. Durch 
die Maßnahmen werden 
Stoffgehalte reduziert bzw. 
an den natürlichen Schwan
kungsbereich des aufneh
mendes Oberflächengewäs
sers angeglichen, um nach
teilige Auswirkungen auf die 
Oberflächengewässer zu 
minimieren und die Gefahr 
einer Verschlechterung im 
Sinne der WRRL auszu
schließen. Weiterhin erfolgt 
eine böschungs- und ge
wässerschonende Einlei
tung, um Erosionen oder 
Auskolkungen zu vermei
den. 
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Maßnahmenbezeichnung Beschreibung Vermeidungs- bzw.  
Minderungswirkung 

Wiederherstellung von Gra
benbiotopen (V 22.3) 

Nach Abschluss der Bauar
beiten sind eingebrachte 
Verrohrungen zurückzu
bauen. Dabei ist auf eine 
vollständige Entfernung von 
Fremdstoffen zu achten. 
Ufer und Sohle sind -mög
lichst unter Berücksichti
gung des ursprünglichen 
Böschungswinkels- wieder 
herzurichten. Ebenfalls soll 
der ursprüngliche Bio
toptype wieder hergestellt 
werden.  

Ziel der Maßnahme ist die 
fachgerechte Wiederherstel
lung bauzeitlich in Anspruch 
genommener Grabenbio
tope. Dadurch können diese 
ihre Funktion wieder auf
nehmen. 

Umgang mit (potenziell) sul
fatsauren Böden (V 33) 

Potenziell und aktuell sul
fatsaure Böden sind ge
trennt voneinander und ge
trennt von Böden anderer 
Eigenschaften abzutragen 
und zu lagern. Grundsätz
lich sind Wasserhaltungs
maßnahmen auf das Nö
tigste zu beschränken. In 
bekannten Bereichen mit 
sulfatsauren Böden kann 
ein vor-Ort-Schnelltest zur 
Bestimmung herangezogen 
werden. Ein Austrocknen 
der Bodenmieten ist durch 
geeignete Maßnahmen 
(z.B. Abdecken mit Folien 
und planen) zu verhindern. 
Aktuell sulfatsaueres Mate
rial kann bei Bedarf zusätz
lich feucht gehalten werden. 
Unterhalb der Bodenmieten 
sind Folien auszubringen, 
um den anstehenden Boden 
zu schützen. Alternativ kann 
eine aktive Bewässerung 
des Materials, inkl. auffan
gen des Sickerwassers, 
durchgeführt werden. 

Ziel der Maßnahme ist eine 
Vermeidung negativer Aus
wirkungen des (potenziell) 
sulfatsauren Bodenmateri
als. Vermieden werden 
dadurch eine Versauerung 
sowie ein Austrag saurer Si
ckerwässer in Boden oder 
Grundwasser. 

 



 SuedLink 
 

 

A1_J_EU-WRRL Bericht_R01 Revision: 01 DECKBLATT I 
C1 – Public Information Datum: 31.07.2024 Seite 41 von 132 

 

3 Flussgebietseinheiten 

Der PFA A1 des SuedLink befindet sich innerhalb des deutschen Teils der Flussge
bietseinheit Elbe. In der Flussgebietseinheit (FGE) Elbe liegen die Vorhaben im Ko
ordinierungsraum Tideelbe im Bundesland Schleswig-Holstein.  

Die internationale FGE Elbe erstreckt sich über die Tschechische Republik (Elbquelle 
im Riesengebirge), die Bundesrepublik Deutschland (Mündung in die Nordsee) sowie 
kleine Anteile in Österreich (0,62 %) und der Republik Polen (0,16 %) und hat eine 
Fläche von 148.268 km². Der Nord-Ostsee-Kanal ist Schleswig-Holsteins zweitgröß
ter Vorfluter und von besonderer Bedeutung für die Entwässerung von teilweise unter 
dem Meeresspiegel liegenden Gebieten. Die FGE Elbe umfasst neben der Binnene
lbe auch die der Tideelbe vorgelagerten Küstengewässer der Nordsee und die Insel 
Helgoland. Die Küstenlinie entlang der Tideelbe hat eine Länge von etwa 347 km 
(FGG Elbe 2021A). 
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4 Oberflächenwasserkörper 

4.1 Identifizierung der betroffenen OWK und nicht berichtspflichtiger Ge
wässer 
Als potenziell relevante Gewässer gelten Fließgewässer, die von den Vorhaben in 
offener oder geschlossener Bauweise mit dem Erdkabel gequert werden, die im Zuge 
der Bauphase als Zuwegung überbaut werden oder in die während der Bauwasser
haltung eingeleitet wird. 

Alle grundsätzlich direkt von den Vorhaben betroffenen Oberflächengewässer sind 
dem Hydrologischen Fachgutachten zu entnehmen (Teil L06.2 „Hydrologisches Fach
gutachten“, Anhang 03). 

Im PFA A1 sind zunächst insgesamt 4 Oberflächenwasserkörper durch Querung oder 
Einleitung von Wasser aus Bauwasserhaltung von den Vorhaben betroffen, die als 
berichtspflichtig nach WRRL anzusprechen sind. Ein Oberflächenwasserkörper gilt 
als betroffen, wenn er entweder direkt von den Vorhaben gequert wird, direkt Was
sereinleitungen aufnimmt oder indirekt Einleitungen in nicht-berichtspflichtige Gewäs
ser aufnimmt: 

Gewässer 1. Ordnung 

• Tideelbe (DETW_DESH_T1.5000.01) 

Gewässer 2. Ordnung 

• Graben A / Kuskoppermoor (DERW_DESH_ust_07) 
• Kampritter Wettern (DERW_DESH_ust_02) 
• Peuser Wettern / Hollerwettern (DERW_DESH_ust_08) 

Zum Geltungsbereich des Verschlechterungsverbots für kleine, nicht berichtspflich
tige Gewässer führt die Bund-Länder Arbeitsgemeinschaft Wasser in ihrer Hand
lungsempfehlung zum Verschlechterungsverbot aus (entnommen aus LAWA 2017, 
Kapitel 2.1.2.1): 

1. Das Verschlechterungsverbot gilt auch bei Einwirkungen auf kleinere oberirdi
sche Gewässer […], die im Bewirtschaftungsplan einem benachbarten Was
serkörper zugeordnet worden sind. Das kleinere Gewässer ist dann Teil des 
betreffenden Wasserkörpers. Verschlechterungen sind bezogen auf diesen 
Wasserkörper zu beurteilen. 

2. Das Verschlechterungsverbot gilt bei Einwirken auf kleinere Gewässer, die 
selbst kein Wasserkörper sind und die auch keinem benachbarten Wasserkör
per zugeordnet worden sind, nur insoweit, als es in einem Wasserkörper, in 
den das kleinere Gewässer einmündet oder auf den es einwirkt, zu Beein
trächtigungen kommt. Verschlechterungen sind bezogen auf diesem Wasser
körper zu beurteilen. 

3. Im Übrigen gilt das Verschlechterungsverbot bei Einwirkungen auf kleinere 
Gewässer nicht. Auch wenn es sich bei kleineren Gewässern nicht um Was
serkörper handelt, sind jedoch entsprechende spezifische materielle Maß
stäbe im Wege des Bewirtschaftungsermessens anzulegen.  

Nicht-berichtspflichtige Kleingewässer, die einem benachbarten Oberflächenwasser
körper zugeordnet werden (LAWA 2017, Kapitel 2.1.2.1, Punkt (1)), sind im PFA A1 
nicht vorhanden in Schleswig-Holstein der Regelfall (MELUND, 2021A). Gewässer, 
die keinem Wasserkörper zugeordnet sind (Punkt (2)), existieren hier nicht. 
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Gemäß LAWA 2017, Kapitel 2.1.2.1, Punkt (2 1) ist bei Einwirkungen auf nicht-be
richtspflichtige Gewässer, die nicht einem benachbarten Oberflächenwasserkörper 
zugeordnet sind, eine Prüfung auf das Verschlechterungsverbot in Bezug auf den 
aufnehmenden zugeordneten Oberflächenwasserkörper durchzuführen. 

Als nicht-berichtspflichtige Kleingewässer werden in diesem Fachbeitrag alle Gewäs
ser bezeichnet, die kein Oberflächenwasserkörper sind. In Schleswig-Holstein kön
nen dies Gewässer 2. Ordnung und Gewässer 2. Ordnung wasserwirtschaftlich un
tergeordneter Bedeutung sein (siehe hierzu auch Teil L06.2 „Hydrologisches Fach
gutachten“, Kapitel 2.2.1.2.22).  

Zur Identifizierung der betrachtungsrelevanten nicht-berichtspflichtigen Kleingewäs
ser werden daher zunächst die in Kapitel 2.7.1 ermittelten Wirkpfade für Kleingewäs
ser bezüglich ihrer möglichen Wirkung auf aufnehmende Oberflächenwasserkörper 
betrachtet. 

Der Wirkpfad „Querung von Gewässern in offener Bauweise und damit Flächeninan
spruchnahme“ (Wirkfaktor 1-1) ist nur für Kleingewässer 2. Ordnung wasserwirt
schaftlich untergeordneter Bedeutung relevant (vgl. Kapitel 2.7.1, Tabelle 3). Oberflä
chenwasserkörper und andere Gewässer 2. Ordnung werden geschlossen gequert 
(Teil C01 „Technik und Trassierung“). Die Flächeninanspruchnahme begrenzt sich 
daher ausschließlich auf Kleingewässer 2. Ordnung wasserwirtschaftlich untergeord
neter Bedeutung und ist in Bezug auf die Oberflächenwasserkörper auszuschließen. 
Die räumlich sehr begrenzte und ausschließlich temporär stattfindende Flächeninan
spruchnahme an Kleingewässern 2. Ordnung wasserwirtschaftlich untergeordneter 
Bedeutung ist nicht dazu geeignet, nachteilige Auswirkungen an aufnehmenden 
Oberflächenwasserkörpern hervorzurufen. Der Wirkpfad kann an dieser Stelle mit 
Verweis auf die Handlungsempfehlung der LAWA (2017) abgeschichtet werden. 
Nicht-berichtspflichtige Kleingewässer werden in Bezug auf diesen Wirkpfad im wei
teren Verlauf des Fachbeitrags nicht weiter betrachtet. 

Der Wirkpfad „Querung von Gewässern in offener Bauweise und damit Eingriff in Ufer 
und Sohle“ (Wirkfaktor 3-1) ist ebenfalls nur für Kleingewässer 2. Ordnung wasser
wirtschaftlich untergeordneter Bedeutung relevant (vgl. Kapitel 2.7.1, Tabelle 3). 
Oberflächenwasserkörper und andere Gewässer 2. Ordnung werden geschlossen 
gequert (Teil C01 „Technik und Trassierung“). Der temporäre Eingriff in Ufer und 
Sohle begrenzt sich daher ausschließlich auf Kleingewässer 2. Ordnung wasserwirt
schaftlich untergeordneter Bedeutung und ist in Bezug auf die Oberflächenwasser
körper auszuschließen. Als Schutzmaßnahme ist gemäß Hydrologischem Fachgut
achten für die relevanten Gewässer darüber hinaus die Wiederherstellung des Unter
grundes entsprechend der standortspezifisch vorherrschenden Bedingungen vorge
sehen (vgl. Teil L06.2 „Hydrologisches Fachgutachten“). Der räumlich sehr begrenzte 
(wenige Meter) und ausschließlich temporär stattfindende Eingriff in Ufer und Sohle 
von Kleingewässern 2. Ordnung wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung ist 
nicht dazu geeignet, nachteilige Auswirkungen an aufnehmenden Oberflächenwas
serkörpern hervorzurufen. Der Wirkpfad kann an dieser Stelle mit Verweis auf die 
Handlungsempfehlung der LAWA (2017) abgeschichtet werden. Nicht-berichtspflich
tige Kleingewässer werden in Bezug auf diesen Wirkpfad im weiteren Verlauf des 
Fachbeitrags nicht weiter betrachtet. 

Auch der Wirkpfad „Querung von Gewässern in offener Bauweise und damit Aufwir
belung / Abdrift von Sediment“ (Wirkfaktor 6-6) ist nur für Kleingewässer 2. Ordnung 
wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung relevant (vgl. Kapitel 2.7.1, Tabelle 
3). Oberflächenwasserkörper und andere Gewässer 2. Ordnung werden geschlossen 
gequert (Teil C01 „Technik und Trassierung“). Als Schutzmaßnahmen werden je nach 
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Art der offenen Querung (vgl. Kapitel 2.1.3) entweder Abschottungen vor und hinter 
dem Querungsbereich installiert und das Wasser übergepumpt oder bei einer Nass
verlegung eine Verschlammungsbarriere hergerichtet, welche Sedimente aufhält, den 
Durchfluss jedoch weiter gewährleistet. Ein Aufwirbeln oder ein Abdrift von Sedimen
ten wird so verhindert. Folglich ist die offene Querung von Kleingewässern 2. Ord
nung wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung nicht dazu geeignet, Sedi
mentfahnen zu produzieren, die Auswirkungen auf einen aufnehmenden Oberflä
chenwasserkörper haben könnten. Der Wirkpfad kann an dieser Stelle mit Verweis 
auf die Handlungsempfehlung der LAWA (2017) abgeschichtet werden. Nicht-be
richtspflichtige Kleingewässer werden in Bezug auf diesen Wirkpfad im weiteren Ver
lauf des Fachbeitrags nicht weiter betrachtet. 

Der Wirkpfad „Querung von Gewässern in offener Bauweise und damit Veränderung 
der Abflussverhältnisse (Wirkfaktor 3-3) ist nur für Kleingewässer 2. Ordnung wasser
wirtschaftlich untergeordneter Bedeutung relevant (vgl. Kapitel 2.7.1, Tabelle 3). 
Oberflächenwasserkörper und andere Gewässer 2. Ordnung werden geschlossen 
gequert (Teil C01 „Technik und Trassierung“). Die temporäre Veränderung der Ab
flussverhältnisse begrenzt sich daher ausschließlich auf Kleingewässer 2. Ordnung 
wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung und ist in Bezug auf die Oberflä
chenwasserkörper auszuschließen. Bei der offenen Querung von Kleingewässern 
2. Ordnung wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung wird die Abführung des 
Wassers zum Zweck der Entwässerung sichergestellt. Dies wird gemäß Teil C02 
„Prinzipzeichnungen Kabelanlage“ je nach Größe des Kleingewässers durch eine 
Rohrbrücke, eine Verrohrung oder vergleichbare Maßnahmen gewährleistet. Der 
Wasserabfluss wird dadurch aufrechterhalten. Im Ergebnis ergeben sich nahezu un
veränderte Abflussverhältnisse. Entsprechend ist die offene Querung von Kleinge
wässern 2. Ordnung wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung nicht dazu ge
eignet, Auswirkungen auf die Abflussverhältnisse an Oberflächenwasserkörpern her
vorzurufen. Der Wirkpfad kann an dieser Stelle mit Verweis auf die Handlungsemp
fehlung der LAWA (2017) abgeschichtet werden. Nicht-berichtspflichtige Kleingewäs
ser werden in Bezug auf diesen Wirkpfad im weiteren Verlauf des Fachbeitrags nicht 
weiter betrachtet.  

Der Wirkpfad „Querung von Gewässern in offener Bauweise und damit Behinderung 
der Durchgängigkeit / Barrierewirkung (Wirkfaktor 4-1) ist im Bereich der Trasse nur 
für Kleingewässer 2. Ordnung wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung rele
vant. Oberflächenwasserkörper und andere Gewässer 2. Ordnung im Bereich der 
Trasse werden geschlossen gequert (Teil C01 „Technik und Trassierung“). Gewässer 
2. Ordnung, die im Rahmen der Logistik (Zuwegungen, BE-Fläche, Vorstreckflächen) 
in Anspruch genommen werden, werden mit Durchlassbauwerken, mobilen Brücken 
oder Lastverteilungsplatten ausgestattet. Somit bleibt die Durchgängigkeit bei diesen 
Gewässern bis auf den kurzzeitigen Einbau / Ausbau der Kunstbauwerke (< 1 Tag) 
in vollem Umfang erhalten. Bei offen gequerten Kleingewässern 2. Ordnung wasser
wirtschaftlich untergeordneter Bedeutung handelt es sich in der Regel um wenig wer
tige Gräben, die in den wenigsten Fällen ein Potenzial für die Fischfauna besitzen. 
Sollte im Ausnahmefall ein Potenzial für die Fischfauna vorhanden sein, ist nicht da
von auszugehen, dass durch die kurzzeitige und kleinräumige Baumaßnahme fort
pflanzungsrelevante Populationsbeziehungen unterbrochen werden. Die offene Que
rung von Kleingewässern 2. Ordnung wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeu
tung ist daher in Bezug auf diesen Wirkpfad nicht dazu geeignet, eine Verschlechte
rung der biologischen Qualitätskomponente Fische im aufnehmenden Oberflächen
wasserkörper hervorzurufen. Der Wirkpfad kann an dieser Stelle mit Verweis auf die 



 SuedLink 
 

 

A1_J_EU-WRRL Bericht_R01 Revision: 01 DECKBLATT I 
C1 – Public Information Datum: 31.07.2024 Seite 45 von 132 

 

Handlungsempfehlung der LAWA (2017) abgeschichtet werden. Nicht-berichtspflich
tige Kleingewässer werden in Bezug auf diesen Wirkpfad im weiteren Verlauf des 
Fachbeitrags nicht weiter betrachtet. 

Der Wirkpfad „Einbau temporärer Verrohrungen / Durchlässe und damit Veränderung 
der Hydromorphologie“ (Wirkfaktor 3-1 / 3-2) ist im Bereich der Trasse nur für Klein
gewässer 2. Ordnung wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung relevant. 
Oberflächenwasserkörper und andere Gewässer 2. Ordnung im Bereich der Trasse 
werden geschlossen gequert (Teil C01 „Technik und Trassierung“). Im Bereich von 
Logistikflächen werden zum Teil Durchlassbauwerke an Kleingewässern 2. Ordnung 
und 2. Ordnung wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung notwendig werden. 
Hier ist auch der Oberflächenwasserkörper Peuser Wettern / Hollerwettern, betroffen. 
Der Wirkpfad wird daher für diesen Oberflächenwasserkörper im Rahmen der Aus
wirkungsprognose geprüft. Der temporäre Eingriff in Ufer und Sohle im Rahmen der 
Logistik begrenzt sich darüber hinaus ausschließlich auf Kleingewässer und ist in Be
zug auf weitere Oberflächenwasserkörper auszuschließen. Als Schutzmaßnahme ist 
gemäß Hydrologischem Fachgutachten für die relevanten Gewässer darüber hinaus 
die Wiederherstellung des Untergrundes entsprechend der standortspezifisch vor
herrschenden Bedingungen vorgesehen (vgl. Teil L06.2 „Hydrologisches Fachgut
achten“). Eine mögliche Aufwirbelung von Sediment bei Ein- oder Rückbau der 
Durchlässe ist bei fachgerecht ausgeführter Arbeit zu vernachlässigen. Der räumlich 
sehr begrenzte und ausschließlich temporär stattfindende Eingriff in Ufer und Sohle 
von Kleingewässern 2. Ordnung und 2. Ordnung wasserwirtschaftlich untergeordne
ter Bedeutung (Logistik) bzw. 2. Ordnung wasserwirtschaftlich untergeordneter Be
deutung (Trasse) ist daher nicht dazu geeignet, nachteilige Auswirkungen an weiteren 
aufnehmenden Oberflächenwasserkörpern hervorzurufen. Der Wirkpfad wird in die
sem Fachbeitrag daher ausschließlich für den Oberflächenwasserkörper Peuser Wet
tern / Hollerwettern geprüft und kann in Bezug auf weitere Oberflächenwasserkörper 
mit Verweis auf die Handlungsempfehlung der LAWA (2017) abgeschichtet werden. 
Nicht-berichtspflichtige Kleingewässer werden in Bezug auf diesen Wirkpfad im wei
teren Verlauf des Fachbeitrags nicht weiter betrachtet. 

Der Wirkpfad „temporäre Nutzung von Gewässerrandstreifen als Einleitstelle oder La
gerfläche und damit Inanspruchnahme von Biotopen und Flächeninanspruchnahme“ 
(Wirkfaktoren 2-1; 1-1) ist im PFA A1 für den Oberflächenwasserkörper Kampritter 
Wettern zu prüfen. Darüber hinaus ist der Wirkpfad ausschließlich für Kleingewässer 
2. Ordnung und 2. Ordnung wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung rele
vant. Die Errichtung von temporären Einleitstellen oder Lagerflächen direkt an weite
ren Oberflächenwasserkörpern ist nicht vorgesehen. Vereinzelt kann es notwendig 
werden, Bewuchs oder Gehölze im Bereich der Einleitstellen zu entfernen (Wirkfaktor 
2-1, vgl. Teil K02 „Voraussetzungen für wasserrechtliche Zulassungen“). Dies betrifft 
im PFA A1 jedoch nur Kleingewässer und ist an keinem Oberflächenwasserköper 
vorgesehen. Die Errichtung von Einleitstellen oder Lagerflächen im Bereich von Ge
wässerrandstreifen von Kleingewässern 2. Ordnung und 2. Ordnung wasserwirt
schaftlich untergeordneter Bedeutung und die damit in wenigen Fällen einhergehende 
Beseitigung von Gehölzen ist aufgrund der räumlichen Trennung nicht dazu geeignet, 
nachteilige Auswirkungen an aufnehmenden Oberflächenwasserkörpern hervorzuru
fen. Der Wirkpfad kann an dieser Stelle mit Verweis auf die Handlungsempfehlung 
der LAWA (2017) abgeschichtet werden. Nicht-berichtspflichtige Kleingewässer wer
den in Bezug auf diesen Wirkpfad im weiteren Verlauf des Fachbeitrags nicht weiter 
betrachtet. 

Der Wirkpfad „Lagerung von Bodenaushub in Gewässernähe und damit Feststoffein
trag in Oberflächengewässer“ (Wirkfaktoren 6-1; 6-2; 6-3; 6-6) ist im PFA A1 nur für 
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Kleinegewässer wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung relevant. Bei Ober
flächenwasserkörpern und Gewässern 2. Ordnung findet keine Lagerung von Bo
denaushub innerhalb des Gewässerrandstreifens statt (Teil L06.2 „Hydrologisches 
Fachgutachten“, Kapitel 3.3). Ein Eintrag von Boden/Feststoffen ist für diese Gewäs
ser auszuschließen. Für Kleingewässer 2. Ordnung wasserwirtschaftlich untergeord
neter Bedeutung gibt das „Hydrologische Fachgutachten“ als Schutzmaßnahme vor, 
dass stoffliche Verfrachtungen aus Bodenlagerflächen in Gewässer zu vermeiden 
sind. Dies gilt auch bei Starkregenereignissen (vgl. Teil L06.2 „Hydrologisches Fach
gutachten“, Kapitel 3.3). Durch diese Schutzmaßnahme wird das Risiko eines Ein
trags von Feststoffen aus Bodenlagerflächen auch für Kleingewässer 2. Ordnung 
wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung auf ein unvermeidbares Minimum 
reduziert. Das verbleibende Risiko ist nicht dazu geeignet, nachteilige Auswirkungen 
an aufnehmenden Oberflächenwasserkörpern hervorzurufen. Der Wirkpfad kann an 
dieser Stelle mit Verweis auf die Handlungsempfehlung der LAWA (2017) abge
schichtet werden. Nicht-berichtspflichtige Kleingewässer werden in Bezug auf diesen 
Wirkpfad im weiteren Verlauf des Fachbeitrags nicht weiter betrachtet. 

Der Wirkpfad „Einleitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung und damit Trü
bung / Feststoffeintrag“ (Wirkfaktoren 6-2; 6-3; 6-6) ist für Kleingewässer und Ober
flächenwasserkörper gleichermaßen relevant. Mit Verweis auf die Handlungsempfeh
lung der LAWA (2017) ist für die Prüfung auf das Verschlechterungsverbot jedoch nur 
entscheidend, welche Belastung im aufnehmenden Oberflächenwasserkörper letzt
endlich ankommt und ob diese dort zu nachteiligen Auswirkungen führt. Der Wirkpfad 
wird daher im weiteren Verlauf des Fachbeitrags anhand der durch indirekte Was
sereinleitung betroffenen Oberflächenwasserkörper geprüft. Kleingewässer können 
somit in Bezug auf diesen Wirkpfad abgeschichtet werden und brauchen in diesem 
Fachbeitrag nicht weiter betrachtet zu werden. 

Der Wirkpfad „Einleitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung und damit Ab
flusserhöhung“ (Wirkfaktor 3-3) ist für Kleingewässer und Oberflächenwasserkörper 
gleichermaßen relevant. Mit Verweis auf die Handlungsempfehlung der LAWA (2017) 
ist für die Prüfung auf das Verschlechterungsverbot jedoch nur entscheidend, wie 
hoch die Abflusserhöhung im aufnehmenden Oberflächenwasserkörper letztendlich 
ist und ob diese dort zu nachteiligen Auswirkungen führt. Daher werden für diesen 
Fachbeitrag als Worst-Case-Ansatz die jeweiligen Maxima der derzeit erwartbaren 
gleichzeitig auf den Oberflächenwasserkörper einwirkenden Einleitraten (Summe al
ler Einleitungen in Kleingewässer je Kabelsektion und EZG) herangezogen (vgl. Ta
belle 6). Mögliche einzelne Abflusserhöhungen an Kleingewässern können daher in 
Bezug auf die WRRL an dieser Stelle abgeschichtet werden. Deren Betrachtung er
folgt in Teil F „UVP-Bericht“ und ist nicht Gegenstand des vorliegenden Fachbeitrags 
zur WRRL. Der Wirkpfad wird im weiteren Verlauf des Fachbeitrags daher nur in Be
zug auf die Oberflächenwasserkörper geprüft. Kleingewässer brauchen in Bezug auf 
diesen Wirkpfad nicht weiter betrachtet zu werden. 
Tabelle 6: Maximal auf die OWK einwirkende Einleitraten und Dauern 

Oberflächenwasserkörper Maximale Einleitrate einer 
Kabelsektion  

Dauer der Wirkung auf 
den OWK 

Tideelbe 0,050 m³/s  ca. 24 Wochen 

Graben A / Kuskoppermoor 0,0002 m³/s ca. 8 Wochen 

Kampritter Wettern 0,004 m³/s ca. 14 Wochen 

Peuser Wettern / Hollerwettern 0,0005 m³/s ca. 12 Wochen 
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Der Wirkpfad „Einleitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung und damit Ein
trag von Stoffen“ (Wirkfaktor 3-3; 6-1; 6-2; 6-3) ist für Kleingewässer und Oberflächen
wasserkörper gleichermaßen relevant. Mit Verweis auf die Handlungsempfehlung der 
LAWA (2017) ist für die Prüfung auf das Verschlechterungsverbot jedoch nur ent
scheidend, welche stoffliche Belastung im aufnehmenden Oberflächenwasserkörper 
letztendlich ankommt und ob diese dort zu nachteiligen Auswirkungen führt. Daher 
werden für diesen Fachbeitrag die verfügbaren Grundwasseranalysen der projektei
genen Beprobung und deren mögliche Belastungen im jeweiligen EZG des Oberflä
chenwasserkörpers herangezogen (vgl. Kapitel 4.3.1.1.3.1., 4.3.1.1.4.1, 4.3.1.2.1, 
4.3.1.2.2). Für die Prüfung auf das Verschlechterungsverbot wird als Worst-Case-An
satz angenommen, dass die Belastungen durch die Einleitungen im EZG direkt auf 
den Oberflächenwasserkörper wirken. Analog wird auch die Dauer der Wirkung auf 
das EZG des Oberflächenwasserkörpers und damit den jeweiligen Oberflächenwas
serkörper selbst nach dem Worst-Case-Ansatz berücksichtigt (vgl. Tabelle 6). Etwa
ige positive Effekte (z.B. Verdünnung, Entfernung der Einleitstelle zum Oberflächen
wasserkörper) im Netz der Kleingewässer werden bei der Ermittlung der Wassermen
gen unter Verfolgung des Worst-Case-Ansatzes außer Acht gelassen und fließen erst 
in die Auswirkungsprognose mit ein. Mögliche einzelne Belastungen an Kleingewäs
sern können mit Verweis auf die Handreichung der LAWA (2017) in Bezug auf die 
WRRL an dieser Stelle abgeschichtet werden. Deren Betrachtung erfolgt in Teil F 
„UVP-Bericht“ und ist nicht Gegenstand des vorliegenden Fachbeitrags zur WRRL. 
Durch die gleichermaßen für alle Wassereinleitungen vorgesehene „allgemeine Ver
meidungsmaßnahme Wasser“ (V 6, vgl. Kapitel 2.8) wird dem ebenfalls in der Hand
reichung der LAWA (2017) vorgesehenen materiellen Maßstab auch an Kleingewäs
sern Rechnung getragen (vgl. LAWA 2017, Kapitel 2.1.2.1, Punkt (3)). Der Wirkpfad 
wird im weiteren Verlauf des Fachbeitrags daher nur in Bezug auf die Oberflächen
wasserkörper geprüft. Kleingewässer brauchen in Bezug auf diesen Wirkpfad nicht 
weiter betrachtet zu werden. 

Der Wirkpfad „Einleitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung und damit Ver
änderung der Temperaturverhältnisse“ (Wirkfaktor 3-5) ist für Kleingewässer und 
Oberflächenwasserkörper gleichermaßen relevant. Mit Verweis auf die Handlungs
empfehlung der LAWA (2017) ist für die Prüfung auf das Verschlechterungsverbot 
jedoch nur entscheidend, ob eine mögliche Temperaturveränderung im aufnehmen
den Oberflächenwasserkörper letztendlich ankommt und ob diese dort zu nachteili
gen Auswirkungen führt. Es ist daher für diesen Fachbeitrag ausreichend, ausschließ
lich diejenigen Oberflächenwasserkörper konkret zu betrachten, die Wasser aus bau
zeitlicher Wasserhaltung über das Fließgewässersystem aufnehmen. Kleingewässer 
brauchen in Bezug auf diesen Wirkpfad mit Verweis auf die Handlungsempfehlung 
nicht weiter betrachtet zu werden. Deren Betrachtung erfolgt im Teil F „UVP-Bericht“.  

Der Wirkpfad „Betrieb eines HGÜ-Kabels und damit Erwärmung des Fließgewässers“ 
(Wirkfaktor 3-5) ist grundsätzlich für alle Gewässer, also Oberflächenwasserkörper 
und Kleingewässer 2. Ordnung und 2. Ordnung wasserwirtschaftlich untergeordneter 
Bedeutung relevant. In Bezug auf die Oberflächenwasserkörper erfolgt eine Prüfung 
im weiteren Verlauf dieses Fachbeitrags. In Bezug auf die Kleingewässer ist nicht 
davon auszugehen, dass durch den Betrieb der Erdkabel ein Kleingewässer so weit 
erwärmt wird, dass es zu veränderten Temperaturbedingungen in einem aufnehmen
den Oberflächenwasserkörper in seiner Gesamtheit kommt. Kleingewässer brauchen 
in Bezug auf diesen Wirkpfad daher nicht weiter betrachtet zu werden  

Eine schutzgutspezifische Betrachtung des Wirkpfads „Betrieb eines HGÜ-Kabels 
und damit Emission elektromagnetischer Strahlung (Barrierewirkung Fauna)“ (Wirk
faktor 7-1) ist in Bezug auf die aquatische Fauna gemäß Teil F „UVP-Bericht“ nicht 



 SuedLink 
 

 

A1_J_EU-WRRL Bericht_R01 Revision: 01 DECKBLATT I 
C1 – Public Information Datum: 31.07.2024 Seite 48 von 132 

 

erforderlich. Eine Betrachtung für die Kleingewässer kann daher auch in diesem 
Fachbeitrag entfallen. Für Oberflächenwasserkörper wird der Wirkpfad jedoch der 
Vollständigkeit halber noch einmal kurz gesondert in diesem Fachbeitrag mit Blick auf 
das Verschlechterungsverbot eingeordnet.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass mit Verweis auf die Handlungsempfehlung 
der LAWA (2017) für sämtliche betroffene Kleingewässer 2. Ordnung und 2. Ordnung 
wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung entweder die Wirkpfade direkt ab
geschichtet werden können oder die Wirkpfade ohnehin direkt auf den Oberflächen
wasserkörper wirken. In Bezug auf den Punkt (2) der Handlungsempfehlung ist es 
daher nicht notwendig, die von den Vorhaben betroffenen Kleingewässer im Hinblick 
auf die Belange der Wasserrahmenrichtline weiter zu betrachten. 

Darüber hinaus wird die „allgemeine Vermeidungsmaßnahme Wasser“ (V 6; vgl. Ka
pitel 2.8) an allen Oberflächengewässern (auch Kleingewässern) durchgeführt. 
Dadurch wird ebenso dem Punkt (3) der Handlungsempfehlung Rechnung getragen, 
den materiellen Maßstab ebenfalls an Kleingewässern anzusetzen. 

Die Handlungsempfehlung der LAWA wird in Bezug auf ihr Kapitel 2.1.2.1 in diesem 
Fachbeitrag vollumfänglich berücksichtigt. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass unter 
Berücksichtigung der Handlungsempfehlung in allen drei Punkten die von den Vorha
ben betroffenen Kleingewässer abgeschichtet werden können und demzufolge nicht 
weiter betrachtungsrelevant sind.  

Die Prüfung auf das Verschlechterungsverbot wird daher im weiteren Verlauf 
dieses Fachbeitrags entsprechend nur noch an den direkt betroffenen Oberflä
chenwasserkörpern ausgerichtet. 
Eine Betrachtung weiterer, nachgelagerter Oberflächenwasserkörper (Oberflächen
wasserkörper, in welche die hier identifizierten Oberflächenwasserkörper einmünden) 
erfolgt ausschließlich für den Fall, dass für einen der in diesem Kapitel als betrach
tungsrelevant identifizierten Oberflächenwasserkörper eine Verschlechterung einer 
Qualitätskomponente nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen 
werden kann.  

In Tabelle 7 sind die von den Vorhaben betroffenen und im weiteren Verlauf des Fach
beitrags geprüften Oberflächenwasserkörper inklusive ihrer Typisierung und der zu
gehörigen Wasserkörpersteckbriefe aufgeführt. 
Tabelle 7: Auflistung der voraussichtlich von SuedLink betroffenen Oberflächen

wasserkörper 

Wasserkörper-
nummer 

Wasserkörpername Kategorie/  
Gewässertyp 
(LAWA-
Typcode) 

Wasser
körper
steckbrief 

Stand 
(Veröffent
lichung 
Steckbrief) 

DETW_DESH_
T1.5000.01 

Tideelbe erheblich verän
dertes Über
gangsgewässer 
Elbe (Typ T1) 

BfG 
 
MELUND 

2021 
 
2021 

DERW_DESH_
ust_07 

Graben A /  
Kuskoppermoor 

künstliches 
Fließgewässer 
Gewässer der 
Marschen 
(Typ 22.1) 

BfG 
 
MELUND 

2021 
 
2021 
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Wasserkörper-
nummer 

Wasserkörpername Kategorie/  
Gewässertyp 
(LAWA-
Typcode) 

Wasser
körper
steckbrief 

Stand 
(Veröffent
lichung 
Steckbrief) 

DERW_DESH_
ust_02 

Kampritter Wettern künstliches 
Fließgewässer 
Gewässer der 
Marschen 
(Typ 22.1) 

BfG 
 
MELUND 

2021 
 
2021 

DERW_DESH_
ust_08 

Peuser Wettern /  
Hollerwettern 

künstliches 
Fließgewässer 
Gewässer der 
Marschen 
(Typ 22.1) 

BfG 
 
MELUND 

2021 
 
2021 

 

Die Wasserkörpersteckbriefe des MELUND wurden am 31.08.2021 veröffentlicht und 
berücksichtigen Daten bis 2018 (MELUND, 2021C). 

Die Wasserkörpersteckbriefe der BfG wurden am 31.12.2021 veröffentlicht und bein
halten den Datensatz zur elektronischen Berichterstattung zum 3. Bewirtschaftungs
zeitraum (BfG, 2021). 

Die verwendeten Steckbriefe der Oberflächenwasserkörper (vgl. Anhang 02) fassen 
die wichtigsten Merkmale der OWK für den 3. Bewirtschaftungszyklus (BWZ) zusam
men.  

Repräsentative Messstellen 

Aktuelle Daten aus dem Monitoring zum 3. BWP wurden von den zuständigen Behör
den abgefragt (vgl. Datengrundlagen Kapitel 1.5). Die Biologie- und Chemie-Mess
stellen zur Bewertung der Oberflächenwasserkörper sind in Tabelle 8 aufgelistet und 
im Übersichtsplan (Anlage 01) dargestellt. 

In diesem Fachbeitrag werden jedoch nur diejenigen Messstellen auch in der Über
sichtstabelle aufgeführt, für die Daten durch die Landesbehörden erhoben und für 
diesen Fachbeitrag bereitgestellt wurden. Liegen zu einer Qualitätskomponente keine 
Daten vor oder wurde die Qualitätskomponente nicht untersucht, bleiben die Zellen 
zu den jeweiligen Informationen der Messstelle (Kennzeichnung, Lage) in der Über
sichtstabelle frei. Zusätzlich zum Stand der Daten (Erhebungsjahr) ist auch die Da
tenherkunft (Quelle) für die jeweilige Qualitätskomponente mit angegeben (siehe 
hierzu auch Kapitel 1.5). 

Hinweis: Für die Qualitätskomponente Makrophyten und Phytobenthos (MuP) der 
Tideelbe (T1.5000.01) werden zwei im Bereich der Vorhaben liegenden Messstellen 
zusätzlich zur Gesamtbewertung exemplarisch genannt. Die Auswahl in der folgen
den Tabelle 8 ist daher nicht als Gesamtheit der repräsentativen Messstellen für diese 
Qualitätskomponente zu verstehen.  
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Tabelle 8: Auflistung Messstellen für die betroffenen OWK (LfU, 2023A; NLWKN, 2022) 

Wasserkörper Messstellen
name 

Messstellen
nummer 

Rechtswert Hochwert Qualitäts
komponente 

Datenstand  Quelle 

DE_TW_DESH_ 
T1.5000.01 
Tideelbe 

- - - - PP keine  
Erhebung 

- 

Unterhalb  
Störmündung / 
St. Margarethen 

TEL-MP-09 
 
TEL-MP-11 

3524500 
 
3514334 

5966868 
 
5973124 

MuP 
 
MuP 

2021 
 
2021 

NLWKN, 
2022 

Die Gesamtbewertung umfasst mehrere Messstellen. Für diese QK 
wird ausschließlich auf das Gesamtergebnis zurückgegriffen, es wer
den keine Einzelmessstellen betrachtet. 

MZB 2022 KÜFOG, 
2023 

Die Gesamtbewertung umfasst mehrere Messstellen. Für diese QK 
wird ausschließlich auf das Gesamtergebnis zurückgegriffen, es wer
den keine Einzelmessstellen betrachtet. 

Fische 2021 NLWKN, 
2023 

- - - - Hydromor
phologie: 

keine Daten - 

Elbe bei Bruns
büttelkoog, km 
694 

120207 3511159 5972078 ACP 2018-2022 LfU, 
2023A 

Elbe bei Bruns
büttelkoog, km 
694 

120207 3511159 5972078 Chemie 2018-2022 LfU, 
2023A 

DE_RW_DESH_ust_07 
Graben A / 
Kuskoppermoor 

- - - - PP keine  
Erhebung 

- 

Vierstieg-Hufe
ner Wettern, östl 
St. Margarethen 

121521 3519684 5974959 MuP 2020 LLUR, 
2023A 

- - - - MZB keine Daten LLUR, 
2023A 

- - - - Fische keine Daten 
Erhebung 

LLUR, 
2023A 
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Wasserkörper Messstellen
name 

Messstellen
nummer 

Rechtswert Hochwert Qualitäts
komponente 

Datenstand  Quelle 

- - - - Hydromor
phologie 

keine Daten LLUR, 
2023A 

Vierstieg-Hufe
ner Wettern bei 
Osterbünge 

120219 3518463 5973620 ACP 2007 + 
2017 + 
2019 + 
2021 

LfU, 
2023A 

Vierstieg-Hufe
ner Wettern bei 
Osterbünge 

120219 3518463 5973620 Chemie 2007 + 
2017 + 
2019 + 
2021 

LfU, 
2023A 

DE_RW_DESH_ust_02 
Kampritter Wettern 

- - - - PP keine  
Erhebung 

- 

Kampritter Wet
tern, südl. 
Dammfleth 

120730 3524142 5974519 MuP 2020 LLUR, 
2023A 

- - - - MZB keine Daten LLUR, 
2023A 

Kampritter Wet
tern, westl. Groß 
Kampen 

121519 3526399 5974766 Fische 2012 LLUR, 
2023A 

- - -  Hydromor
phologie: 

keine Daten - 

Kampritter Wet
tern am Schöpf
werk 

121855 3526666 5974889 ACP 2014 + 
2019 + 
2021 

LfU, 
2023A 

Kampritter Wet
tern am Schöpf
werk 

121855 3526666 5974889 Chemie 2014 + 
2019 + 
2021 

LfU, 
2023A 

- - - - PP keine  
Erhebung 

- 
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Wasserkörper Messstellen
name 

Messstellen
nummer 

Rechtswert Hochwert Qualitäts
komponente 

Datenstand  Quelle 

DE_RW_DESH_ust_08 
Peuser Wettern /  
Hollerwettern 

Hollerwettern, 
westl. Groß
wisch 

121980 3523597 5968936 MuP 2017 LLUR, 
2023A 

- - - - MZB keine Daten LLUR, 
2023A 

Hollerwettern 
vor Pumpwerk 
Elbe 

121520 3523239 5968216 Fische 2011 LLUR, 
2023A 

- - - - Hydromor
phologie 

keine Daten - 

Hollerwettern, 
östl. Peuser 

120221 3523617 5968999 ACP 2007 + 
2017 + 
2019 + 
2021+  
2022 

LfU, 
2023A 

Hollerwettern, 
östl. Peuser 

120221 3523617 5968999 Chemie 2007 + 
2017 + 
2019 + 
2021+  
2022 

LfU, 
2023A 



 SuedLink 
 

 

A1_J_EU-WRRL Bericht_R01 Revision: 01 DECKBLATT I 
C1 – Public Information Datum: 31.07.2024 Seite 53 von 132 

 

4.2 Zustand und Bewirtschaftungsziele der Oberflächenwasserkörper 
Nach § 27 Abs. 1 WHG wird für einen natürlichen OWK der ökologische Zustand und 
nach § 27 Abs. 2 WHG für erheblich veränderte oder künstliche OWK das ökologische 
Potenzial bestimmt. 

Der OWK Tideelbe ist im 3. Bewirtschaftungszeitraum als „erheblich verändert“ ein
gestuft worden. Als Umweltziel ergibt sich daraus die Erreichung eines guten ökolo
gischen Potenzials. 

Der OWK Graben A / Kuskoppermoor ist im 3. Bewirtschaftungszeitraum als „künst
lich“ eingestuft worden. Als Umweltziel ergibt sich daraus die Erreichung eines guten 
ökologischen Potenzials. 

Der OWK Kampritter Wettern ist im 3. Bewirtschaftungszeitraum als „künstlich“ ein
gestuft worden. Als Umweltziel ergibt sich daraus die Erreichung eines guten ökolo
gischen Potenzials. 

Der OWK Peuser Wettern / Hollerwettern ist im 3. Bewirtschaftungszeitraum als 
„künstlich“ eingestuft worden. Als Umweltziel ergibt sich daraus die Erreichung eines 
guten ökologischen Potenzials. 

Maßgeblich für die Zustandsbeschreibung der Oberflächenwasserkörper sind die Pa
rameter und Anforderungen aus den Anlagen 3 bis 8 der OGewV. 

4.2.1 Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial 
Die Bewertung des ökologischen Zustandes bzw. des ökologischen Potenzials von 
Oberflächenwasserkörpern erfolgt über die biologischen Qualitätskomponenten und 
weiteren Qualitätskomponenten.  

Maßgebend für die Beurteilung der Verschlechterung Einstufung des ökologischen 
Zustands bzw. Potenzials ist die jeweils schlechteste Bewertung einer der biologi
schen Qualitätskomponenten nach Anlage 3 Nr. 1 OGewV in Verbindung mit Anlage 
4 OGewV (§ 5 Abs. 4 Satz 1 OGewV).  

Die allgemeinen physikalisch-chemischen und die hydromorphologischen Qualitäts
komponenten sind für die Bewertung des Zustands bzw. Potenzials unterstützende 
Qualitätskomponenten (§ 5 Abs. 4 Satz 2 OGewV).  

Die UQN für flussgebietsspezifische Schadstoffe (= chemische QK) werden geson
dert zur Bewertung hinzugezogen (§ 5 Abs. 5 OGewV). 

Allgemeine physikalisch-chemische, sowie hydromorphologische Qualitätskompo
nenten und flussgebietsspezifische Schadstoffe sind nach Anlage 3 Nr. 3.2 in Verbin
dung mit Anlage 7 OGewV für die Einstufung des ökologischen Zustandes bzw. des 
ökologischen Potenzials als unterstützende Qualitätskomponenten heranzuziehen 
(§ 5 Abs. 4 Satz 2 OGewV).  

Die Anlagen 3 bis 7 der OGewV geben dabei für die einzelnen Referenztypen von 
natürlichen Gewässern die Bewertungsparameter zur Einstufung der einzelnen Qua
litätskomponenten vor.  

Die einzelnen bewerteten Komponenten werden einer aggregierten, fünfstufigen Ge
samteinschätzung in den Stufen „sehr guter“ (1), „guter“ (2), „mäßiger“ (3), „unbefrie
digender“ (4) und „schlechter“ (5) Zustand unterzogen. 
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Die Einstufung des ökologischen Potenzials eines künstlichen oder erheblich verän
derten OWK richtet sich nach den in Anlage 3 OGewV aufgeführten Qualitätskompo
nenten, die für diejenige Gewässerkategorie nach Anlage 1 Nr. 1 OGewV gelten, die 
dem betreffenden Wasserkörper am ähnlichsten ist. Die zuständige Behörde stuft das 
ökologische Potenzial nach Maßgabe von Anlage 4 Tabellen 1 und 6 OGewV in die 
Klassen „höchstes“ (1), „gutes“ (2), „mäßiges“ (3), „unbefriedigendes“ (4) oder 
„schlechtes“ (5) Potenzial ein. 

Gemäß § 5 der OGewV werden für die Ableitung des höchsten ökologischen Poten
zials eines erheblich veränderten oder künstlichen Wasserkörpers die Referenzbe
dingungen des Gewässertyps herangezogen, der am ehesten mit dem betreffenden 
Wasserkörper vergleichbar ist. Dabei müssen jedoch die physischen Bedingungen, 
die sich aus den künstlichen oder erheblich veränderten Eigenschaften des Wasser
körpers ergeben, berücksichtigt werden.  

Der EQR (Ecological Quality Ratio) gibt an, wie stark die aktuelle Qualität eines Ge
wässers von der durch menschliche Einflüsse unbeeinträchtigten Gewässerqualität 
abweicht. 

Die Gesamtbewertung des ökologischen Zustands bzw. des ökologischen Potenzials 
für die von SuedLink betroffenen Oberflächenwasserkörper wird in Tabelle 9 (für den 
3. BWZ) dargestellt. 

Die Darstellung der Bewertung unterscheidet dabei zwischen sehr gut – gut – mäßig 
– unbefriedigend – oder schlecht für die biologischen Qualitätskomponenten bzw. 
Wert eingehalten – Wert nicht eingehalten – oder Untersuchung durchgeführt, aber 
nicht bewertungsrelevant für die unterstützenden Qualitätskomponenten (angelehnt 
an die Farbgebung in den Wasserkörpersteckbriefen; BfG, 2021) 
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Tabelle 9: Bewertung des ökologischen Potenzials der OWK für den 3. BWZ (BfG, 2021) 

Wasserkörpernummer /  
-name 

Zielerrei
chung 
bis 2027 
wahr
schein
lich 
ja/nein 

Ökologi
scher Zu
stand / 
Ökologi
sches Po
tenzial 

Biologische QK 
Unterstützende QK 

Hydromorphologische QK 

Allg. physika
lisch-chemi
sche QK 

Flussgebietsspezi
fische Schadstoffe Phyto

plankton 

Makrophyten 
und Phyto
benthos 
(MuP) / 
Großalgen 
und Angio
spermen 

Benthische 
wirbellose 
Fauna / 
Makro
zoobenthos 
(MZB) 

Fische 

Strukturgüte 
oder Mor
phologie / 
Tiefenvaria
tion und 
Sohlsedi
mente 

Tide
re
gime 

Durchgän
gigkeit 

Wasser
haushalt 

DERW_DETW_T1.5000.01 nein mäßig nicht be
wertet gut gut gut nicht bewer

tet 

nicht 
be
wertet 

k. A. k. A. 

Vorgaben für 
gutes Potenzial 
nach gem. An
lage 7 OGewV 
nicht eingehal
ten 

Überschreitungen 
der UQN nach An
lage 6 OGewV 

DERW_DESH_ust_07 nein mäßig nicht be
wertet mäßig nicht bewer

tet 

nicht 
bewer
tet 

nicht einge
halten - nicht einge

halten 
nicht einge
halten 

Vorgaben für 
gutes Potenzial 
nach gem. An
lage 7 OGewV 
nicht eingehal
ten 

Keine Überschrei
tungen der UQN 
nach Anlage 6 
OGewV 

DERW_DESH_ust_02 nein mäßig nicht be
wertet gut nicht bewer

tet 

nicht 
bewer
tet 

nicht einge
halten - nicht einge

halten 
nicht einge
halten 

Vorgaben für 
gutes Potenzial 
nach gem. An
lage 7 OGewV 
nicht eingehal
ten 

Keine Überschrei
tungen der UQN 
nach Anlage 6 
OGewV 

DERW_DESH_ust_08 nein mäßig nicht be
wertet gut nicht bewer

tet 

nicht 
bewer
tet 

nicht einge
halten - nicht einge

halten 
nicht einge
halten 

Vorgaben für 
gutes Potenzial 
nach gem. An
lage 7 OGewV 
nicht eingehal
ten 

Keine Überschrei
tungen der UQN 
nach Anlage 6 
OGewV 
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Tideelbe 

Der OWK Tideelbe (T1.5000.01) wurde für den 3. BWZ mit „mäßig“ bewertet. Es wird 
eine Fristverlängerung für die Ökologie in Anspruch genommen. Gemäß Artikel 4 Ab
satz 4 EU-WRRL und § 29 WHG begründet das MELUND die Fristverlängerung mit 
natürlichen Gegebenheiten und daraus resultierender Verzögerungszeit bei der Wie
derherstellung der Wasserqualität. Die Zielerreichung wird spätestens im Jahr 2039 
erwartet (MELUND, 2021C). 

Aus Tabelle 9 wird ersichtlich, dass die Verfehlung des guten ökologischen Potenzials 
durch die Bewertung der unterstützenden Qualitätskomponenten hervorgerufen wird. 
Für einige QK gibt es keine Bewertung im Steckbrief. In den folgenden Kapiteln wird 
der Ist-Zustand anhand der einzelnen QK noch einmal gesondert dargestellt. 

Graben A / Kuskoppermoor 

Der OWK Graben A / Kuskoppermoor (ust_07) wurde für den 3. BWZ mit „mäßig“ 
bewertet. Es wird eine Fristverlängerung für die Ökologie in Anspruch genommen. 
Gemäß Artikel 4 Absatz 4 WRRL und § 29 WHG begründet das MELUND die Frist
verlängerung mit natürlichen Gegebenheiten und daraus resultierender Verzöge
rungszeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualität, Verzögerungszeit bei der 
Wiederherstellung hydromorphologischer Bedingungen, Verzögerungszeit bei der 
der ökologischen Regeneration und Verzögerungszeit bei der Wiederherstellung des 
Wasserspiegels (MELUND, 2021C). Weiterhin werden unverhältnismäßige Kosten 
(Überforderung der staatlichen Kostenträger) als Begründung angeführt (MELUND, 
2021C). Die Zielerreichung wird spätestens im Jahr 2039 erwartet (MELUND, 
2021C). 

Aus Tabelle 9 wird ersichtlich, dass die Verfehlung des guten ökologischen Potenzials 
durch die Bewertung der QK Makrophyten sowie die überwiegend nicht eingehalte
nen Vorgaben für die unterstützenden QK hervorgerufen wird. Für einige QK gibt es 
keine Bewertung im Steckbrief. In den folgenden Kapiteln wird der Ist-Zustand an
hand der einzelnen QK noch einmal gesondert dargestellt. 

Kampritter Wettern 

Der OWK Kampritter Wettern (ust_02) wurde für den 3. BWZ mit „mäßig“ bewertet. 
Es wird eine Fristverlängerung für die Ökologie in Anspruch genommen. Gemäß Ar
tikel 4 Absatz 4 WRRL und § 29 WHG begründet das MELUND die Fristverlängerung 
mit natürlichen Gegebenheiten und daraus resultierender Verzögerungszeit bei der 
Wiederherstellung der Wasserqualität, Verzögerungszeit bei der Wiederherstellung 
hydromorphologischer Bedingungen und Verzögerungszeit bei der Wiederherstellung 
des Wasserspiegels (MELUND, 2021C). Weiterhin werden unverhältnismäßige Kos
ten (Überforderung der staatlichen Kostenträger) als Begründung angeführt 
(MELUND, 2021C). Die Zielerreichung wird spätestens im Jahr 2039 erwartet 
(MELUND, 2021C). 

Aus Tabelle 9 wird ersichtlich, dass die Verfehlung des guten ökologischen Potenzials 
durch die überwiegend nicht eingehaltenen Vorgaben für die unterstützenden QK her
vorgerufen wird. Für einige QK gibt es keine Bewertung im Steckbrief. In den folgen
den Kapiteln wird der Ist-Zustand anhand der einzelnen QK noch einmal gesondert 
dargestellt. 

Peuser Wettern / Hollerwettern 

Der OWK Peuser Wettern / Hollerwettern (ust_08) wurde für 3. BWZ mit „mäßig“ be
wertet. Es wird eine Fristverlängerung für die Ökologie in Anspruch genommen. Ge
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mäß Artikel 4 Absatz 4 WRRL und § 29 WHG begründet das MELUND die Fristver
längerung mit natürlichen Gegebenheiten und daraus resultierender Verzögerungs
zeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualität, Verzögerungszeit bei der Wieder
herstellung hydromorphologischer Bedingungen und Verzögerungszeit bei der Wie
derherstellung des Wasserspiegels (MELUND, 2021C). Weiterhin werden unverhält
nismäßige Kosten (Überforderung der staatlichen Kostenträger) als Begründung an
geführt (MELUND, 2021C). Die Zielerreichung wird spätestens im Jahr 2039 erwartet. 

Aus Tabelle 9 wird ersichtlich, dass die Verfehlung des guten ökologischen Potenzials 
durch die überwiegend nicht eingehaltenen Vorgaben für die unterstützenden QK her
vorgerufen wird. Für einige QK gibt es keine Bewertung im Steckbrief. In den folgen
den Kapiteln wird der Ist-Zustand anhand der einzelnen QK noch einmal gesondert 
dargestellt. 

4.2.1.1 Biologische Qualitätskomponenten 

Die Bewertung erfolgt anhand der biologischen Qualitätskomponenten (QK) Phyto
plankton, Makrophyten und Phytobenthos (MuP), Markrozoobenthos (MZB) und Fi
sche über das Vorhandensein bzw. Fehlen von verschiedenen Tieren und Pflanzen 
der QK. Über einen Vergleich mit dem gewässertypspezifischen leitbildorientierten 
Referenzzustand erfolgt eine Bewertung des untersuchten Gewässerabschnittes. Die 
Ergebnisse werden auf Wasserkörperebene zur ökologischen Zustandsbewertung 
zusammengeführt. 

4.2.1.1.1 Phytoplankton 

Das Phytoplankton dient als Zeiger für Nährstoffbelastungen (Trophie). Potenziell 
planktonführend sind nur große Flüsse und Ströme. 

Tideelbe 

Die Qualitätskomponente Phytoplankton wurde für den 3. BWZ nicht bewertet. Auf
grund fehlender Referenzgewässer ist für Übergangsgewässer kein nationales Be
wertungssystem für diese Qualitätskomponente entwickelt worden (MELUND, 
2021D). 

Graben A / Kuskoppermoor 

Die Qualitätskomponente Phytoplankton wurde für den 3. BWZ nicht bewertet. Auf
grund fehlender Referenzgewässer ist für Marschengewässer kein nationales Bewer
tungssystem für diese Qualitätskomponente entwickelt worden (MELUND, 2021D). 

Kampritter Wettern 

Die Qualitätskomponente Phytoplankton wurde für den 3. BWZ nicht bewertet. Auf
grund fehlender Referenzgewässer ist für Marschengewässer kein nationales Bewer
tungssystem für diese Qualitätskomponente entwickelt worden (MELUND, 2021D). 

Peuser Wettern / Hollerwettern 

Die Qualitätskomponente Phytoplankton wurde für den 3. BWZ nicht bewertet. Auf
grund fehlender Referenzgewässer ist für Marschengewässer kein nationales Bewer
tungssystem für diese Qualitätskomponente entwickelt worden (MELUND, 2021D). 

4.2.1.1.2 Makrophyten und Phytobenthos 

Makrophyten und Phytobenthos (MuP) indizieren Nährstoffbelastungen (Trophie), 
wobei die Makrophyten in erster Linie die Belastung der Sedimente anzeigen und die 
Kieselalgen und sonstige Aufwuchsalgen die Belastung des Wassers. Makrophyten 
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indizieren zudem hydromorphologische Defizite. Für diesen Fachbeitrag wird jeweils 
das im aktuellen Wasserkörpersteckbrief angegebene ökologische Potenzial darge
stellt. 

Tideelbe 

Die Qualitätskomponente Großalgen und Angiospermen wurde für den 3. BWZ mit 
„gut“ bewertet (MELUND, 2021C). Aktuelle Beschreibungen der Makrophytenbe
stände im Rahmen des Koordinierten Elbemessprogramms 2021 (NLWKN, 2022) 
vergeben jedoch für die im räumlichen Zusammenhang mit den Vorhaben stehenden 
Messstellen ein mäßiges Potenzial (TEL-MP-09; Unterhalb Störmündung) bzw. ein 
unbefriedigendes Potenzial (TEL-MP-11; St. Margarethen). Die Gesamtbewertung 
des Oberflächenwasserkörpers für die Betrachtung aus dem Jahr 2021 wird im Be
richt mit „unbefriedigend“ angegeben (NLWKN, 2022).  

Graben A / Kuskoppermoor 

Die Qualitätskomponente Makrophyten und Phytobenthos wurde für den 3. BZW mit 
„mäßig“ bewertet (MELUND, 2021C). Der gesonderte Steckbrief „Biologie“ weist eine 
aktuelle Untersuchung für Makrophyten aus dem Jahr 2020 aus (LLUR, 2023A). Für 
diese Untersuchung wird ein unbefriedigendes Potenzial (4) vergeben (LLUR, 
2023A). 

Kampritter Wettern 

Die Qualitätskomponente Makrophyten und Phytobenthos wurde für den 3. BZW mit 
„gut“ bewertet (MELUND, 2021C). Der gesonderte Steckbrief „Biologie“ weist eine 
aktuelle Untersuchung für Makrophyten aus dem Jahr 2020 aus (LLUR, 2023A). Für 
diese Untersuchung wird ein unbefriedigendes Potenzial (4) vergeben (LLUR, 
2023A). 

Peuser Wettern / Hollerwettern 

Die Qualitätskomponente Makrophyten und Phytobenthos wurde für den 3. BZW mit 
„gut“ bewertet (MELUND, 2021C). Der gesonderte Steckbrief „Biologie“ weist eine 
aktuelle Untersuchung für Makrophyten aus dem Jahr 2017 aus (LLUR, 2023A). Für 
diese Untersuchung wird ein schlechtes Potenzial (5) vergeben (LLUR, 2023A). 

4.2.1.1.3 Makrozoobenthos 

Zum Makrozoobenthos (MZB) gehören alle benthischen, d. h. am Gewässerboden 
lebenden, mit bloßem Auge sichtbaren, wirbellosen Gewässertiere wie Krebse, In
sekten, Schnecken, Muscheln, Würmer, Egel, Strudelwürmer und Schwämme. Das 
Makrozoobenthos ist aufgrund seiner relativen Langlebigkeit und weiten Verbreitung 
besonders gut als Umweltindikator geeignet. Mit Hilfe des Markrozoobenthos und der 
Zuordnung zu biozönotisch relevanten Fließgewässertypen werden die Auswirkun
gen von Belastungen der Fließgewässer mit leicht abbaubaren, organischen Stoffen 
erfasst. Es handelt sich um ein leitbildbezogenes Bewertungsverfahren, bei dem an
hand der Artenzusammensetzung und Besiedlungsdichte der Lebensgemeinschaft in 
einem Fließgewässer der jeweilige Grad der Abweichung vom gewässertypspezifi
schen Referenzzustand ermittelt wird. Belastungen werden über drei Module bewer
tet:  

• Versauerung,  

• Saprobie (Auswirkungen von organischen, leicht abbaubaren Stoffen und den 
sich daraus ergebenden Sauerstoffverhältnissen auf das Makrozoobenthos),  
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• allgemeine Degradation (Bewertung des gewässermorphologischen Zustands 
in Kombination mit verschiedenen Einflüssen aus dem Einzugsgebiet).  

Die Ergebnisse der Einzelmodule werden auf der Ebene der Untersuchungsstellen 
getrennt ausgewertet und dargestellt. Auf Wasserkörperebene werden die Ergeb
nisse nach dem „Worst-Case-Prinzip“ der „one-out-all-out-Regel“ zu einer Gesamt
bewertung für das Makrozoobenthos zusammengefasst. Für diesen Fachbeitrag wird 
in erster Linie auf die Gesamtbewertung der Wasserkörpersteckbriefe (3. BWZ) zu
rückgegriffen und, sofern vorhanden, aktuelle Einzelergebnisse ergänzt. 

Tideelbe 

Die Qualitätskomponente Makrozoobenthos wurde für den 3. BWZ mit „gut“ bewertet 
(MELUND, 2021C). Aktuelle Untersuchungen wurden im Jahr 2022 durchgeführt 
(KÜFOG, 2023). Insgesamt wurden bei den Untersuchungen im Übergangsgewässer 
Tideelbe 33 Taxa, davon 27 Arten nachgewiesen (KÜFOG, 2023). Für diese Einzel
untersuchung wurde ein gutes ökologisches Potenzial vergeben. Der Mittelwert des 
EQR für nach M-AMBI-Verfahren beträgt 0,73 (KÜFOG, 2023). 

Graben A / Kuskoppermoor 

Die Qualitätskomponente Makrozoobenthos wurde für den 3. BZW nicht bewertet 
(MELUND, 2021C). Aktuelle Ergebnisse liegen laut gesondertem Steckbrief „Biolo
gie“ nicht vor (LLUR, 2023A). 

Kampritter Wettern 

Die Qualitätskomponente Makrozoobenthos wurde für den 3. BZW nicht bewertet 
(MELUND, 2021C). Aktuelle Ergebnisse liegen laut gesondertem Steckbrief „Biolo
gie“ nicht vor (LLUR, 2023A).  

Peuser Wettern / Hollerwettern 

Die Qualitätskomponente Makrozoobenthos wurde für den 3. BZW nicht bewertet 
(MELUND, 2021C). Aktuelle Ergebnisse liegen laut gesondertem Steckbrief „Biolo
gie“ nicht vor (LLUR, 2023A). 

4.2.1.1.4 Fische 

Die Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur der Fischfauna darf im guten 
ökologischen Zielzustand nur geringfügig von den unter weitgehend unbeeinträchtig
ten typspezifischen biologischen Referenzbedingungen abweichen. Neben der zoo
geografischen Zuordnung und längszonalen Ausprägung eines Gewässers sind ins
besondere auch natürliche regionale Verbreitungsmuster einzelner Fischarten zwin
gend bei den fischökologischen Referenzen zu berücksichtigen. Zur Bewertung 
wurde ein fischbasiertes Bewertungsverfahren auf Grundlage von mehrjährigen 
Fischbestandsdaten (mittels Elektrobefischung) entwickelt (fiBS). 

Tideelbe 

Die Qualitätskomponente Fische wurde für den 3. BWZ mit „gut“ bewertet (MELUND, 
2021C). Bei einer aktuellen Untersuchung im Jahr 2021 ergab sich eine Artenanzahl 
von 26 bei der Befischung im Frühjahr und eine Artenanzahl von 25 bei der Befi
schung im Herbst (NLWKN, 2023).  

Graben A / Kuskoppermoor 

Die Qualitätskomponente Fische wurde für den 3. BZW nicht bewertet (MELUND, 
2021C). Aktuelle Ergebnisse liegen laut gesondertem Steckbrief „Biologie“ nicht vor 
(LLUR, 2023A). 
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Kampritter Wettern 

Die Qualitätskomponente Fische wurde für den 3. BZW nicht bewertet (MELUND, 
2021C). Der gesonderte Steckbrief „Biologie“ weist eine aktuelle Untersuchung für 
Fische aus dem Jahr 2012 aus (LLUR, 2023A). Für diese Untersuchung wird ein fiBS-
Score von 1,93 vergeben, was einem unbefriedigenden Potenzial (4) entspricht 
(LLUR, 2023A). 

Peuser Wettern / Hollerwettern 

Die Qualitätskomponente Fische wurde für den 3. BZW nicht bewertet (MELUND, 
2021C). Der gesonderte Steckbrief „Biologie“ weist eine aktuelle Untersuchung für 
Fische aus dem Jahr 2011 aus (LLUR, 2023A). Für diese Untersuchung wird ein fiBS-
Score von 1,57 vergeben, was einem unbefriedigenden Potenzial (4) entspricht 
(LLUR, 2023A). 

4.2.1.2 Unterstützende Qualitätskomponenten 

4.2.1.2.1 Hydromorphologische Qualitätskomponenten 

Der hydromorphologische Gesamtzustand ergibt sich aus der Worst-case „one-out-
all-out-Betrachtung“ der drei Teilkomponenten Gewässerstruktur / Morphologie, 
Durchgängigkeit sowie Wasserhaushalt.  

4.2.1.2.1.1 Fließgewässerstruktur / Hydromorphologie 

Die Gewässerstrukturkartierung beschreibt anhand der Parameter Laufentwicklung, 
Längsprofil, Querprofil, Sohlenstruktur, Uferstruktur und Gewässerumfeld den Ge
wässerzustand vor Ort. Sie beschreibt sämtliche räumliche und qualitative bzw. ma
teriellen Differenzierungen des Gewässerbettes und seines Umfelds, die gewässer
morphologisch, hydrobiologisch und hydraulisch wirksam sind. Es wird im Sinne der 
WRRL betrachtet, ob für alle Lebewesen im und am Gewässer geeignete Lebens
räume vorhanden sind. Ebenso wird festgehalten, ob sich im und entlang des Gewäs
sers die natürlich vorkommende Pflanzenwelt befindet. Das Ergebnis des Gesamtin
dexes wird im Vergleich zum potenziellen natürlichen Gewässerzustand (anhand ei
nes Referenzzustandes für den jeweiligen Gewässertyp) eingestuft. 

Die Gesamtbewertung der Gewässerstruktur ist ebenfalls Anlage 02 zu entnehmen. 
Dargestellt ist hier die 5-stufige Klasseneinteilung des Amtlichen Wasserwirtschaftli
chen Gewässerverzeichnisses des Landes Schleswig-Holstein, für welche durch das 
Land aggregierte Bewertungen errechnet werden (LfU, 2023E). 

Tideelbe 

Die Teilkomponente Morphologie wurde für den 3. BWZ nicht bewertet (MELUND, 
2021C; BfG, 2021). Es werden jedoch signifikante Belastungen durch Abflussregulie
rungen und morphologische Veränderungen aufgeführt (MELUND, 2021C). Hierzu 
zählen die physikalischen Veränderungen von Kanal / Bett / Ufer / Küste aufgrund 
von Hochwasserschutz und aufgrund von Schifffahrt. 

Graben A / Kuskoppermoor 

Die Teilkomponente Morphologie wurde für den 3. BWZ als „nicht gut“ (MELUND, 
2021C) bzw. „nicht eingehalten“ (BfG) bewertet. Es werden weiterhin signifikante Be
lastungen durch Abflussregulierungen und morphologische Veränderungen aufge
führt (MELUND, 2021C). Hierzu zählt die physikalische Veränderung von Kanal / Bett 
/ Ufer / Küste aufgrund von landwirtschaftlicher Nutzung. 
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Kampritter Wettern 

Die Teilkomponente Morphologie wurde für den 3. BWZ als „nicht gut“ (MELUND, 
2021C) bzw. „nicht eingehalten“ (BfG) bewertet. Es werden weiterhin signifikante Be
lastungen durch Abflussregulierungen und morphologische Veränderungen aufge
führt (MELUND, 2021C). Hierzu zählen die physikalischen Veränderungen von Ka
nal / Bett / Ufer / Küste aufgrund von Hochwasserschutz und aufgrund von landwirt
schaftlicher Nutzung. 

Peuser Wettern / Hollerwettern 

Die Teilkomponente Morphologie wurde für den 3. BWZ als „nicht gut“ (MELUND, 
2021C) bzw. „nicht eingehalten“ (BfG) bewertet. Es werden weiterhin signifikante Be
lastungen durch Abflussregulierungen und morphologische Veränderungen aufge
führt (MELUND, 2021C). Hierzu zählt die physikalische Veränderung von Kanal / Bett 
/ Ufer / Küste aufgrund von landwirtschaftlicher Nutzung. 

4.2.1.2.1.2 Durchgängigkeit 

Zur Beurteilung der Durchgängigkeit wurde die stromaufwärts gerichtete Wanderung 
für die natürliche Fischfauna sowie die Durchgängigkeit für die wirbellosen Kleintiere 
(Makrozoobenthos) bewertet. Unpassierbare Wanderhindernisse sind hier z.B. 
Durchlässe, Verrohrungen, Regelungsbauwerke, Sohlbauwerke, Hochwasserrück
haltebecken und Wasserkraftanlagen. 

Tideelbe 

Die Teilkomponente Durchgängigkeit wurde für den 3. BWZ nicht bewertet (MELUND, 
2021C; BfG, 2021). Es werden in den Wasserkörpersteckbriefen keine weiteren An
gaben gemacht. 

Graben A / Kuskoppermoor 

Die Teilkomponente Durchgängigkeit wurde für den 3. BWZ mit „nein“ (MELUND, 
2021C) bzw. als „nicht eingehalten“ (BfG) bewertet. Es werden signifikante Belastun
gen durch Abflussregulierungen und morphologische Veränderungen aufgeführt 
(MELUND, 2021C). Hierzu zählen Deiche, Querbauwerke oder Schleusen aus sons
tigen Gründen. Insgesamt sind 27 nicht-durchgängige Bauwerke bekannt (LLUR, 
2023A). 

Kampritter Wettern 

Die Teilkomponente Durchgängigkeit wurde für den 3. BWZ mit „nein“ (MELUND, 
2021C) bzw. als „nicht eingehalten“ (BfG) bewertet. Es werden signifikante Belastun
gen durch Abflussregulierungen und morphologische Veränderungen aufgeführt 
(MELUND, 2021C). Hierzu zählen Deiche, Querbauwerke oder Schleusen aufgrund 
von Hochwasserschutz sowie aus sonstigen Gründen. Insgesamt sind 4 nicht-durch
gängige Bauwerke bekannt (LLUR, 2023A). 

Peuser Wettern / Hollerwettern 

Die Teilkomponente Durchgängigkeit wurde für den 3. BWZ mit „nein“ (MELUND, 
2021C) bzw. als „nicht eingehalten“ (BfG) bewertet. Es werden signifikante Belastun
gen durch Abflussregulierungen und morphologische Veränderungen aufgeführt 
(MELUND, 2021C). Hierzu zählen Deiche, Querbauwerke oder Schleusen aus sons
tigen Gründen. Insgesamt sind 5 nicht durchgängige Bauwerke bekannt (LLUR, 
2023A). 
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4.2.1.2.1.3 Wasserhaushalt / Abfluss und Verbindung zu Grundwasserkörpern 

Tideelbe 

Die Teilkomponente Wasserhaushalt ist gemäß Oberflächengewässerverordnung 
(OGewV) für Übergangsgewässer nicht zu bewerten. Abflusskennwerte konnten 
durch die angefragte Behörde nicht bereitgestellt werden. Der Bewirtschaftungsplan 
der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe, 2021A) gibt den mittleren Abfluss am 
Pegel bei Neu Darchau, am Übergang von der Oberen Elbe zur Tideelbe, mit 
699 m³/s an. Westlich des Pegels ist der Abfluss durch das Tide-Geschehen mit Ebbe 
und Flut geprägt. Der Abfluss an der Mündung der Elbe am Übergang in die Nordsee 
liegt nach Angaben der FGG Elbe bei 861 m³/s (2021A). 

Graben A / Kuskoppermoor 

Die Teilkomponente Wasserhaushalt wurde für den 3. BWZ mit „nicht gut“ (MELUND, 
2021C) bzw. „nicht eingehalten“ (BfG) bewertet. Die durch die angefragten Behörden 
bereitgestellten Hauptwerte sind in Tabelle 10 aufgelistet. 

Kampritter Wettern 

Die Teilkomponente Wasserhaushalt wurde für den 3. BWZ mit „nicht gut“ (MELUND, 
2021C) bzw. „nicht eingehalten“ (BfG) bewertet. Die durch die angefragten Behörden 
bereitgestellten Hauptwerte sind in Tabelle 10 aufgelistet. Für die Angaben wurden 
Hauptwerte zweiter Teileinzugsgebiete zusammengefasst. 

Peuser Wettern / Hollerwettern 

Die Teilkomponente Wasserhaushalt wurde für den 3. BWZ mit „nicht gut“ (MELUND, 
2021C) bzw. „nicht eingehalten“ (BfG) bewertet. Die durch die angefragten Behörden 
bereitgestellten Hauptwerte sind in Tabelle 10 aufgelistet. 
Tabelle 10: Hauptwerte der Fließgewässer laut regionalisierter Abflusskennwerte 

2017R (LfU, 2023F) 

Wasserkörpernummer /  
Wasserkörpername 

MNQ – mittlerer 
Niedrigwasser

durchfluss [m³/s] 

MQ – mittlerer 
Durchfluss 

[m³/s] 

MHQ – mittlerer 
Hochwasserdurch

fluss (HQ100) 
[m³/s] 

DE_RW_DESH_ust_07 
Graben A /  
Kuskoppermoor 

0,034 0,197 1,817 

DE_RW_DESH_ust_02 
Kampritter Wettern 0,025 0,165 1,538 

DE_RW_DESH_ust_0208 
Peuser Wettern /  
Hollerwettern 

0,017 0,106 0,989 

Gemäß LfU (2023F) und Teil L06.2 „Hydrologisches Fachgutachten“ (Kapitel 2.2.1) 
ist anzumerken, dass aufgrund der Übertragung aus der Geest die komplexen hydro
logischen Verhältnisse der Marsch nicht vollständig in den regionalisierten Abflüssen 
abgebildet sein können. Aus diesem Grund werden in der Auswirkungsprognose un
ter konservativen Ansätzen jeweils unterschiedliche Kennwerte für die Prüfung der 
jeweiligen Wirkpfade herangezogen. 
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4.2.1.2.2 Allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten 

Die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten (QK) gem. An
lage 7 OGewV beschreiben die für die aquatische Lebensgemeinschaft maßgebli
chen limnologischen Güteaspekte, d.h. die Mindestanforderungen an den sehr guten 
und guten ökologischen Zustand und das sehr gute und gute ökologische Potenzial. 
Sie umfassen folgende Kenngrößen: 

Grundsätzlich werden die für die jeweilige Gewässerkategorie zu betrachtenden all
gemeinen physikalisch-chemischen Parameter in Anlage 3 der Oberflächengewäs
serverordnung (OGewV) festgehalten.  

Es fließen folgende Parameter in die Bewertung der allgemeinen physikalische-che
mischen QK ein: 

• Nährstoffverhältnisse, 

• Sauerstoffhaushalt, 

• Versauerungszustand, 

• Sichttiefe, 

• Salzgehalt, 

• Temperaturverhältnisse. 

Die physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten dienen der Plausibilisierung der 
biologischen Bewertung und werden unterstützend zur Bewertung des ökologischen 
Zustands herangezogen. 

Eine detaillierte Auswertung der aktuellen Messdaten der ACP an den repräsentati
ven Messstellen erfolgt in Anhang 01. Die Jahresminimalwerte (MIN/a), Jahresmittel-
werte (MW/a) und Jahresmaximalwerte (MAX/a) der letzten verfügbaren Jahre wur
den nach OGewV aus den Messdaten der Bundesländer ermittelt. Lagen Messwerte 
unter der Bestimmungsgrenze, dann wurden diese durch den Wert der halben Be-
stimmungsgrenze ersetzt. 

Tideelbe 

Die unterstützende Qualitätskomponente allgemeine physikalisch-chemische Para
meter wurde für den 3. BWZ mit „mäßig“ bewertet (MELUND, 2021C). Insbesondere 
für Stickstoffverbindungen und Phosphorverbindungen werden dabei die Vorgaben 
nicht eingehalten (BfG, 2021). Aktuelle Daten (Anhang 01) zeigen, dass im Mittel der 
vergangenen Jahre die Grenzwerte eines guten Potenzials für Gesamtstickstoff und 
Gesamtphosphor nicht eingehalten werden. Zu DIN und Salinität liegen keine Daten 
der Landesbehörde vor. 

Graben A / Kuskoppermoor 

Die unterstützende Qualitätskomponente allgemeine physikalisch-chemische Para
meter wurde für den 3. BWZ als „nicht gut“ bewertet (MELUND, 2021C). Insbeson
dere für den Sauerstoffhaushalt, den Versauerungszustand sowie Stickstoffverbin
dungen und Phosphorverbindungen werden dabei die Vorgaben nicht eingehalten 
(BfG, 2021). Aktuelle Daten (Anhang 01) zeigen, dass im Mittel der vergangenen 
Jahre die Grenzwerte eines guten Potenzials für die Parameter Gesamtphosphor, 
Ammonium-Sticksoff, BSB5, pH-Wert und TOC nicht eingehalten wurden. Bei allen 
anderen relevanten Parametern ergibt sich, sofern sie beprobt wurden, eine Einhal
tung der Werte für ein gutes oder sehr gutes Potenzial. 
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Kampritter Wettern 

Die unterstützende Qualitätskomponente allgemeine physikalisch-chemische Para
meter wurde für den 3. BWZ als „nicht gut“ bewertet (MELUND, 2021C). Insbeson
dere für den Sauerstoffhaushalt, den Versauerungszustand und Stickstoffverbindun
gen werden dabei die Vorgaben nicht eingehalten (BfG, 2021). Aktuelle Daten (An
hang 01) zeigen, dass im Mittel der vergangenen Jahre die Grenzwerte eines guten 
Zustands für die Parameter Ammonium-Stickstoff, BSB5, pH-Wert und TOC nicht ein
gehalten wurden. Bei allen anderen relevanten Parametern ergibt sich, sofern sie be
probt wurden, eine Einhaltung der Werte für ein gutes oder sehr gutes Potenzial. 

Peuser Wettern / Hollerwettern 

Die unterstützende Qualitätskomponente allgemeine physikalisch-chemische Para
meter wurde für den 3. BWZ als „nicht gut“ bewertet (MELUND, 2021C). Insbeson
dere für den Sauerstoffhaushalt und Stickstoffverbindungen werden dabei die Vorga
ben nicht eingehalten (BfG, 2021). Aktuelle Daten (Anhang 01) zeigen, dass im Mittel 
der vergangenen Jahre die Grenzwerte eines guten Zustands für die Parameter Am
monium-Stickstoff, BSB5 und TOC nicht eingehalten wurden. Bei allen anderen rele
vanten Parametern ergibt sich, sofern sie beprobt wurden, eine Einhaltung der Werte 
für ein gutes oder sehr gutes Potenzial. 

4.2.1.2.3 Flussgebietsspezifische Schadstoffe 

In Abhängigkeit der spezifischen Belastungssituation des Wasserkörpers werden er
gänzend flussgebietsspezifische Schadstoffe gemäß Anlage 6 OGewV überwacht: 

• synthetische Schadstoffe und 

• spezifische nicht synthetische Schadstoffe. 

Zur Einstufung des ökologischen Zustands werden für OWK hinsichtlich der Einhal
tung der UQN für flussgebietsspezifische Schadstoffe (in Wasser, Sedimenten oder 
Schwebstoffen) gemäß Anlage 6 der OGewV beurteilt.  

Sofern Überschreitungen von UQN für einem Wasserkörper im jeweiligen Wasser
körpersteckbrief aufgelistet sind, werden aktuell verfügbare Messwerte der über
schrittenen UQN in Anhang 01 dargestellt. 

Die Jahresdurchschnittswerte der als überschritten aufgelisteten Stoffe wurden nach 
OGewV durch Mittelwertbildung der Messwerte der verfügbaren Jahre berechnet. La-
gen Messwerte unter der Bestimmungsgrenze, dann wurden diese durch den Wert 
der halben Bestimmungsgrenze ersetzt. 

Tideelbe 

Im Wasserkörpersteckbrief für den 3. BZW (BfG, 2021) wurden für insgesamt zwei 
Stoffe oder Verbindungen eine Überschreitung der UQN festgestellt: Imidacloprid so
wie Nicrosulfon. Auch aktuelle Untersuchungen aus dem Jahr 2022 zeigen, dass bei 
Nicrosulfon weiterhin die UQN überschritten wird (LLUR, 2023B). 

Graben A / Kuskoppermoor 

Im Wasserkörpersteckbrief für den 3. BWZ (BfG, 2021) wurde in Bezug auf flussge
bietsspezifische Schadstoffe keine Überschreitung einer UQN aufgelistet.  

Kampritter WetternGroße Rönne 

Im Wasserkörpersteckbrief für den 3. BWZ (BfG, 2021) wurde in Bezug auf flussge
bietsspezifische Schadstoffe keine Überschreitung einer UQN aufgelistet.  
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Peuser Wettern / Hollerwettern 

Im Wasserkörpersteckbrief für den 3. BZW (BfG, 2021) wurden für insgesamt neun 
Stoffe oder Verbindungen eine Überschreitung der UQN festgestellt: Bromierte 
Diphenylether sowie Quecksilber und Quecksilberverbindungen. 

4.2.2 Chemischer Zustand 
Die Einstufung des chemischen Zustands richtet sich gem. § 6 OGewV nach den in 
Anlage 8 Tabelle 2 OGewV aufgeführten Umweltqualitätsnormen (UQN). Werden 
diese UQN erfüllt, wird der chemische Zustand als „gut“ eingestuft, andernfalls als 
„nicht gut“. 

Ein guter chemischer Zustand ist gegeben, wenn alle UQN der in Anlage 8 OGewV 
aufgeführten Stoffe (unter besonderer Berücksichtigung der so genannten prioritären 
Stoffe) sowie des Nitrats eingehalten werden.  

Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes tritt bei Überschreitung der Um
weltqualitätsnormen (UQN) nach Anlage 8 OGewV ein (§ 6 OGewV). Jede Über
schreitung einer UQN stellt eine Verschlechterung des chemischen Zustandes dar 
und führt dazu, dass der chemische Zustand als „nicht gut“ einzustufen ist. (BVerwG, 
Urteil vom 09. Februar 2017 – 7 A 2/15, BVerwGE 158, 1, Rn. 578). 

Die Überwachung des chemischen Zustands ist auf die spezifischen Belastungssitu
ationen und den Eintrag dieser Stoffe in die Wasserkörper ausgerichtet. 

Eine kurze Darstellung der aktuellen Bewertungsergebnisse ist in Tabelle 11 aufge
führt. Die Darstellung der Bewertung unterscheidet sich dabei in gut oder nicht gut. 
Tabelle 11: Bewertung chemischer Zustand gem. Anlage 8 OGewV (BfG, 2021) 

Wasserkörpernum
mer / -name 

Chemischer 
Zustand gesamt 
3. BWP 

Chemischer Zustand 
nichtubiquitäre 
Stoffe 3. BWP 

Zielerreichung 
2027 wahr
scheinlich ja 
/nein 

DERW_DESH_ 
T1.5000.01 
Tideelbe 

nicht gut nicht gut nein 

DERW_DESH_ust_07  
Graven A /  
Kuskoppermoor 

nicht gut gut nein 

DERW_DESH_ust_02  
Kampritter Wettern 

nicht gut gut nein 

DERW_DENI_ust_08  
Peuser Wettern /  
Hollerwettern 

nicht gut gut nein 

 
Wurden Stoffe der Anlage 8 OGewV im Wasserkörpersteckbrief als überschritten auf
gelistet, sind aktuelle Messwerte dieser Stoffe in Anhang 01 zu finden, sofern diese 
im Rahmen von Messprogrammen untersucht wurden.  

Die Jahresdurchschnittswerte der Umweltqualitätsnormen (JD-UQN) wurden nach 
OGewV durch Mittelwertbildung der Messwerte der verfügbaren Jahre berechnet. La
gen Messwerte unter der Bestimmungsgrenze, dann wurden diese durch den Wert 
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der halben Bestimmungsgrenze ersetzt. Die zulässigen Höchstkonzentrationen der 
Umweltqualitätsnormen (ZHK-UQN) wurden nach OGewV durch Maximalwertbildung 
der Messwerte der verfügbaren Jahre berechnet. 

In Bezug auf die Phasing-out-Verpflichtung ist festzustellen, dass durch die Vorhaben 
keine Stoffe nach Anlage 8 OGewV emittiert werden. Durch die Einleitung von Grund- 
und Stauwasser in Oberflächenwasserkörper gelangen ausschließlich Stoffe in das 
Oberflächengewässer, die sich bereits im Grundwasser und damit im Wasserhaushalt 
befinden. Ein Verstoß gegen die Phasing-out-Verpflichtung ist aufgrund der nicht vor
handenen Emissionen ausgeschlossen. Eine weitere Prüfung auf die Phasing out-
Verpflichtung wird in diesem Fachbeitrag daher nicht durchgeführt. 

Tideelbe 

Der chemische Zustand für den 3 BWZ wird als „schlecht“ angegeben (MELUND, 
2021C). Der chemische Zustand ohne ubiquitäre Schadstoffe wird ebenfalls mit 
„schlecht“ angegeben. Im Wasserkörpersteckbrief für den 3. BWZ (BfG, 2021) wur
den für insgesamt neun Stoffe oder Verbindungen eine Überschreitung der UQN fest
gestellt: Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(ghi)perylen, Benzo(k)fluoran
then, Bromierte Diphenylther, Fluoranthen, Perfluoroktansulfonsäure und ihre Deri
vate (PFOS), Quecksilber und Quecksilberverbindungen sowie Tributylzinnverbin
dungen. 

Graben A / Kuskoppermoor 

Der chemische Zustand für den 3 BWZ wird als „schlecht“ angegeben (MELUND, 
2021C). Der chemische Zustand ohne ubiquitäre Schadstoffe hingegen wird als „gut“ 
bewertet angegeben (MELUND, 2021C). Im Wasserkörpersteckbrief für den 3. BWZ 
(BfG, 2021) wurden für insgesamt zwei Stoffe oder Verbindungen eine Überschrei
tung der UQN festgestellt: Bromierte Diphenylether sowie Quecksilber und Quecksil
berverbindungen. 

Kampritter Wettern 

Der chemische Zustand für den 3 BWZ wird als „schlecht“ angegeben (MELUND, 
2021C). Der chemische Zustand ohne ubiquitäre Schadstoffe hingegen wird als „gut“ 
bewertet angegeben (MELUND, 2021C). Im Wasserkörpersteckbrief für den 3. BWZ 
(BfG, 2021) wurden für insgesamt zwei Stoffe oder Verbindungen eine Überschrei
tung der UQN festgestellt: Bromierte Diphenylether sowie Quecksilber und Quecksil
berverbindungen. 

Peuser Wettern / Hollerwettern 

Der chemische Zustand für den 3 BWZ wird als „schlecht“ angegeben (MELUND, 
2021C). Der chemische Zustand ohne ubiquitäre Schadstoffe hingegen wird als „gut“ 
bewertet angegeben (MELUND, 2021C). Im Wasserkörpersteckbrief für den 3. BWZ 
(BfG, 2021) wurden für insgesamt zwei Stoffe oder Verbindungen eine Überschrei
tung der UQN festgestellt: Bromierte Diphenylether sowie Quecksilber und Quecksil
berverbindungen. 

4.2.3 Bewirtschaftungsziele 
Bewirtschaftungsziele sind das Verschlechterungsverbot, die Reduzierung der Ver
schmutzung mit prioritären Stoffen, die (schrittweise) Einstellung von Einleitungen, 
Emissionen und Verlusten prioritärer gefährlicher Stoffe (Phasing-out) und das Ver
besserungsgebot mit der Zielerreichung des guten ökologischen Zustands und des 
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guten chemischen Zustands für natürliche Wasserkörper sowie des guten ökologi
schen Potenzials und des guten chemischen Zustands für erheblich veränderte bzw. 
künstliche Wasserkörper.  

Für die Zielerreichung werden Maßnahmenprogramme aufgestellt, um Belastungen 
zu beseitigen. Handlungsschwerpunkte der FGG Elbe sind folgende:  

1. Verbesserung der Gewässerstruktur und Durchgängigkeit 

2. Reduktion der signifikanten stofflichen Belastungen aus Nähr- und Schadstof
fen 

3. Ausrichtung auf ein nachhaltiges Wassermengenmanagement 

4. Verminderung von Bergbaufolgen 

5. Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels 

Mit dem 1. BWP 2009 wurden in den Bearbeitungsgebieten Maßnahmenprogramme 
veröffentlicht, um mit Einzelmaßnahmen bis Ende 2027 den guten Zustand der Ober
flächengewässer und den guten Zustand des Grundwassers zu erreichen. Maßnah
men, die im ersten Bewirtschaftungszeitraum (2010 bis 2015) noch nicht umgesetzt 
wurden, wurden in dem 2. BWP 2015 und folgenden erneut berücksichtigt. Aufgrund 
neuer Erkenntnisse wurden zudem weitere Maßnahmen aufgenommen, die zur Ziel
erreichung notwendig werden. Für den 3. BWP wurde die Maßnahmenplanung er
stellt. 

In den Wasserkörpersteckbriefen (Anhänge 02) sind die Maßnahmen aus dem Maß
nahmenprogramm für den 3. BWZ aufgelistet. 

Tideelbe 

Der Wasserkörpersteckbrief für den 3. BWZ (MELUND, 2021C) nennt insgesamt 12 
verschiedene Maßnahmen für den OWK Tideelbe (Tabelle 12). 
Tabelle 12: Maßnahmen 3. BZW für den OWK Tideelbe (MELUND, 2021C) 

Nr. Maßnahme Umfang 
2021 

Umfang 
2027 

Umset
zung  

36 Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung 
aus anderen diffusen Quellen 

1 1 bis 2027 

36 Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung 
aus anderen diffusen Quellen 

1 1 bis 2027 

36 Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung 
aus anderen diffusen Quellen 

1 1 bis 2027 

36 Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung 
aus anderen diffusen Quellen: Benzo(a)pyren 

1 1 bis 2027 

77 Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebe
haushalts bzw. Sedimentmanagement 

1 1 bis 2027 

79 Maßnahmen zur Anpassung/Optimierung der 
Gewässerunterhaltung 

1 0 bis 2027 

503 Konzeptionelle Maßnahme: Informations- und 
Fortbildungsmaßnahmen: Imidacloprid 

1 0 bis 2027 

503 Konzeptionelle Maßnahme: Informations- und 
Fortbildungsmaßnahmen 

1 1 bis 2027 

508 Konzeptionelle Maßnahme: Vertiefende Unter
suchungen und Kontrollen: Fluoranthen 

1 1 bis 2027 
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Nr. Maßnahme Umfang 
2021 

Umfang 
2027 

Umset
zung  

508 Konzeptionelle Maßnahme: Vertiefende Unter
suchungen und Kontrollen: Tributylzinnverbin
dungen 

1 1 bis 2027 

508 Konzeptionelle Maßnahme: Vertiefende Unter
suchungen und Kontrollen: Nicrosulfon 

1 0 bis 2027 

508 Konzeptionelle Maßnahme: Vertiefende Unter
suchungen und Kontrollen: PFOS 

1 1 bis 2027 

 

Graben A / Kuskoppermoor 

Der Wasserkörpersteckbrief für den 3. BWZ (MELUND, 2021C) nennt eine Maß
nahme für den OWK Graben A / Kuskoppermoor (Tabelle 13). Darüber hinaus weist 
der Wasserkörpersteckbrief der BfG drei zusätzliche Maßnahmen aus (Tabelle 14). 
Tabelle 13: Maßnahmen 3. BZW für den OWK Graben A / Kuskoppermoor 

(MELUND, 2021C) 

Nr. Maßnahme Umfang 
2021 

Umfang 
2027 

Umset
zung  

69 Maßnahmen zu Herstellung der linearen Durch
gängigkeit Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, 
Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen 
Anlagen 

27 27 nach 
2033 

 
Tabelle 14: Maßnahmen 3. BZW für den OWK Graben A / Kuskoppermoor (BfG, 

2021) 

Nr. Maßnahme Umfang 
2021 

Umfang 
2027 

Umset
zung  

5 Optimierung der Betriebsweise kommunaler 
Kläranlagen 

keine 
Angabe 

keine 
Angabe 

keine  
Angabe 

79 Maßnahmen zur Anpassung/Optimierung der 
Gewässerunterhaltung 

keine 
Angabe 

keine 
Angabe 

keine  
Angabe 

89 Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung in
folge Fischerei in Fließgewässern 

keine 
Angabe 

keine 
Angabe 

keine  
Angabe 

 

Kampritter Wettern 

Der Wasserkörpersteckbrief für den 3. BWZ (MELUND, 2021C) nennt eine Maß
nahme für den OWK Kampritter Wettern (Tabelle 15). Darüber hinaus weist der Was
serkörpersteckbrief der BfG drei zusätzliche Maßnahmen aus (Tabelle 16). 
Tabelle 15: Maßnahmen 3. BZW für den OWK Kampritter Wettern (MELUND, 

2021C) 

Nr. Maßnahme Umfang 
2021 

Umfang 
2027 

Umset
zung  

69 Maßnahmen zu Herstellung der linearen Durch
gängigkeit Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, 
Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen 
Anlagen 

4 4 nach 
2033 
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Tabelle 16: Maßnahmen 3. BZW für den OWK Kampritter Wettern (BfG, 2021) 

Nr. Maßnahme Umfang 
2021 

Umfang 
2027 

Umset
zung  

5 Optimierung der Betriebsweise kommunaler 
Kläranlagen 

keine 
Angabe 

keine 
Angabe 

keine  
Angabe 

79 Maßnahmen zur Anpassung/Optimierung der 
Gewässerunterhaltung 

keine 
Angabe 

keine 
Angabe 

keine  
Angabe 

89 Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung in
folge Fischerei in Fließgewässern 

keine 
Angabe 

keine 
Angabe 

keine  
Angabe 

 

Peuser Wettern / Hollerwettern 

Der Wasserkörpersteckbrief für den 3. BWZ (MELUND, 2021C) nennt eine Maß
nahme für den OWK Peuser Wettern / Hollerwettern (Tabelle 17). Darüber hinaus 
weist der Wasserkörpersteckbrief der BfG drei zusätzliche Maßnahmen aus (Tabelle 
18). 
Tabelle 17: Maßnahmen 3. BZW für den OWK Peuser Wettern / Hollerwettern 

(MELUND, 2021C) 

Nr. Maßnahme Umfang 
2021 

Umfang 
2027 

Umset
zung  

69 Maßnahmen zu Herstellung der linearen Durch
gängigkeit Staustufen/Flusssperren, Abstürzen, 
Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen 
Anlagen 

27 27 nach 
2033 

 
Tabelle 18: Maßnahmen 3. BZW für den OWK Peuser Wettern / Hollerwettern 

(BfG, 2021) 

Nr. Maßnahme Umfang 
2021 

Umfang 
2027 

Umset
zung  

5 Optimierung der Betriebsweise kommunaler 
Kläranlagen 

keine 
Angabe 

keine 
Angabe 

keine  
Angabe 

79 Maßnahmen zur Anpassung/Optimierung der 
Gewässerunterhaltung 

keine 
Angabe 

keine 
Angabe 

keine  
Angabe 

89 Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung in
folge Fischerei in Fließgewässern 

keine 
Angabe 

keine 
Angabe 

keine  
Angabe 

 

4.3 Auswirkungsprognose Oberflächenwasserkörper 

4.3.1 Bewertung des Verschlechterungsverbots nach den §§ 27, 28 und 44 WHG 
Natürliche oberirdische Gewässer sind gem. § 27 Abs. 1 Nr. 1 WHG so zu bewirt
schaften, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zu
stands vermieden wird. 

Künstliche oder erheblich veränderte oberirdische Gewässer sind gem. § 27 Abs. 2 
Nr. 1 WHG so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen Po
tenzials und ihres chemischen Zustands vermieden wird. 
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4.3.1.1 Ökologischer Zustand 

Nachfolgend wird für die einzelnen betroffenen Oberflächenwasserkörper jede ein
zelne Qualitätskomponente geprüft, ob die Auswirkungen von SuedLink insgesamt 
zu einer Absenkung der Einstufung des Zustandes einer Qualitätskomponente führen 
können. 

4.3.1.1.1 Biologische Qualitätskomponenten 

Eine Verschlechterung liegt vor, sobald sich der Zustand mindestens einer biologi
schen Qualitätskomponente um eine Klasse nachteilig verändert, auch wenn dies 
nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung des Zustands des Oberflächenwas
serkörpers insgesamt führt. Befindet sich die betreffende Qualitätskomponente be
reits in der niedrigsten Zustandsklasse, stellt jede weitere nachteilige Veränderung 
eine Verschlechterung dar. 

4.3.1.1.1.1 Emission von elektromagnetischer Strahlung und damit Barrierewirkungen 

Wirkfaktor: 7-1 

Dieser Wirkpfad ist für alle OWK relevant, die von den Vorhaben gequert werden. 
Nachfolgende Aussagen gelten daher für den Graben A / Kuskoppermoor und die 
Kampritter Wettern. 

Durch den Stromfluss im Erdkabel entstehen elektrische und magnetische Felder. Die 
Kabelhülle und das Erdreich führen bei der Nutzung von Erdkabeln zu einer vollstän
digen Abschirmung der elektrischen Felder (BFS 2010). Eine Veränderung der aqua
tischen Zönose ist aufgrund von elektrischen Feldern nicht zu erwarten. 

Zum jetzigen Wissenstand existieren diverse Studien zu den Auswirkungen magneti
schen Feldern von Gleich- und Drehstromkabeln auf die marine Fauna. Dennoch wur
den auch hier die Auswirkungen auf diadrome Arten überprüft. Daher werden die Er
gebnisse der Studien genutzt, um Rückschlüsse auf die biologische QK Fische zu 
ziehen.  

Gemäß Teil F „UVP-Bericht“ (Kapitel 4.2.7) ist eine schutzgutspezifische Betrachtung 
für diesen Wirkpfad nicht erforderlich, da nach einer Studie des Bundesamtes für 
Strahlenschutz (BfS, 2013) bei Einhaltung einer Mindestüberdeckung nach dem der
zeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand keine Auswirkungen auf Tiere durch mag
netische Felder zu erwarten sind. Der UVP-Bericht gibt weiterhin an, dass bei einer 
Überdeckung von mehr als 5 m die empfohlenen Verlegetiefen bei Gewässern ein
gehalten werden. Die Überdeckungen der beiden betrachtungsrelevanten Oberflä
chenwasserkörper betragen 11 m beim Graben A / Kuskoppermoor und 21 m bei der 
Kampritter Wettern. Auswirkungen auf die Fischfauna ergeben sich demnach nicht. 
Eine Verschlechterung der aquatischen Zönose ist auszuschließen. 

4.3.1.1.1.2 Zusammenfassung biologische Qualitätskomponenten 

Die Auswirkungsprognose hat gezeigt, dass direkte Auswirkungen auf die biologi
schen Qualitätskomponenten auszuschließen sind. Der Wechsel einer Zustands
klasse einer biologischen Qualitätskomponente ist daher nicht hinreichend wahr
scheinlich. Es liegt in Bezug auf die geprüften Qualitätskomponenten keine Ver
schlechterung des ökologischen Potenzials im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie vor. 

Alle weiteren Wirkpfade wirken nur indirekt über die unterstützenden Qualitäts
komponenten und werden in den jeweiligen nachfolgenden Kapiteln geprüft.  
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4.3.1.1.2 Hydromorphologische Qualitätskomponenten 

Verschlechtert sich die Zustandsklasse einer unterstützenden hydromorphologischen 
Qualitätskomponente, ist dies ein Indiz, dass auch eine nachteilige Veränderung der 
relevanten biologischen Qualitätskomponente vorliegt. Dies führt nur dann zu einer 
Verschlechterung, wenn diese nachteilige Veränderung der biologischen Qualitäts
komponente einen Wechsel der Zustandsklasse bedeutet. 

4.3.1.1.2.1 Abflussveränderungen durch Einleitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhal
tung 

Wirkfaktor: 3-3 

Durch die temporäre Einleitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung kann 
sich für die Dauer der Bauzeit im aufnehmenden Oberflächenwasserkörper eine Er
höhung der Abflussrate ergeben. Es ist entsprechend zu prüfen, ob diese temporäre 
Abflusserhöhung eine nachteilige Veränderung des Gewässers und somit eine Ver
schlechterung der Zustandsklasse der unterstützenden hydromorphologischen Qua
litätskomponenten hervorrufen. Betrachtet werden alle Oberflächenwasserkörper, die 
Einleitungen aufnehmen. 

Dieser Wirkpfad ist somit für die Tideelbe, den Graben A / Kuskoppermoor, die 
Kampritter Wettern und die Peuser Wettern / Hollerwettern relevant.  

Wie in Kapitel 4.1 hergeleitet, erfolgt die Prüfung ausschließlich in Bezug auf den 
aufnehmenden Oberflächenwasserkörper, in dessen EZG die Einleitung durchgeführt 
wird. Grundsätzlich müssen für den Kabeleinzug in einer Kabelsektion (Muffe bis 
Muffe) alle Kabelgräben der offen zu verlegenden Bauabschnitte geöffnet sein. Dar
aus ergibt sich die Notwendigkeit, dass die korrespondierenden Wasserhaltungsmaß
nahmen einer Kabelsektion ebenfalls parallel betrieben werden müssen. Für die vor
zunehmende Prüfung werden nach dem Maximalprinzip (Worst-Case-Ansatz) die 
derzeit erwartbaren maximalen Einleitraten aller Einleitstellen, die zeitgleich in einer 
Kabelsektion entwässern, aufaddiert und dem Einzugsgebiet des jeweiligen Oberflä
chenwasserkörpers zugeordnet. Die Betrachtung folgt der Annahme, dass nur eine 
Kabelsektion zur Zeit gebaut wird. Die maximalen Einleitraten je Oberflächenwasser
körper sind in Tabelle 6 aufgeführt und werden im Folgenden je Oberflächenwasser
körper betrachtet. Die einzelnen Einleitraten wurden dem Teil K02 „Voraussetzungen 
für wasserrechtliche Zulassungen“ (Anhang 01, Unterlage 01) entnommen. Da nicht 
für alle OWK durch die Behörden Daten bereitstellt wurden, ergeben sich unterschied
liche Herangehensweisen für die Prüfung.  

Tideelbe 

Da für die Tideelbe keine konkreten Abflusskennwerte im Bereich der indirekten Auf
nahme von Wassereinleitungen vorliegen, wird für die Bewertung als Worst-Case-
Ansatz der Abflusskennwert stromaufwärts an Übergang von der Oberen Elbe zur 
Tideelbe (Pegel Neu Darchau) herangezogen. Entsprechend wird von einem mittle
ren Abfluss von 699 m³/s ausgegangen (vgl. Kapitel 4.2.1.2.1.3). Als summierte ma
ximale Einleitrate einer Kabelsektion im EZG der Tideelbe werden 0,05 m³/s erwartet 
(vgl. Tabelle 6). Diese Erhöhung von 0,007 % ist unter der Berücksichtig des Tideein
flusses kaum messbar den Vorhaben zuzuordnen und kann somit vernachlässigt wer
den. Eine nachteilige Auswirkung auf die hydromorphologische Qualitätskomponente 
liegt nicht vor. Eine Verschlechterung der Zustandsklasse der hydromorphologischen 
Qualitätskomponente durch die temporäre Abflusserhöhung ist somit nicht hinrei
chend wahrscheinlich. 
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Graben A / Kuskoppermoor 

Für den Graben A / Kuskoppermoor konnten durch die angefragten Behörden Ab
flusskennwerte bereitgestellt werden (vgl. Kapitel 4.2.1.2.1.3). Für die Bewertung wird 
geprüft, inwieweit sich die durch die Wassereinleitung hervorgerufene temporäre Ab
flusserhöhung auf den mittleren Hochwasserabfluss auswirkten würde. Der mittlere 
Hochwasserabfluss (MHQ) für den Graben A / Kuskoppermoor wird mit 1,817 m³/s 
angegeben. Als summierte maximale Einleitrate einer Kabelsektion im EZG des Gra
bens A / Kuskoppermoor werden 0,0002 m³/s erwartet. Unter Berücksichtigung der 
temporären Abflusserhöhung ergibt sich ein Abfluss von 1,8172 m³/s. Dieser liegt 
deutlich unter dem 10-jährigen Hochwasserabfluss HQ10 von 2,657 m³/s. Das Ge
wässer ist entsprechend unter natürlichen Bedingungen grundsätzlich weitaus höhe
ren Abflussraten ausgesetzt. Eine Verschlechterung der Zustandsklasse der hydro
morphologischen Qualitätskomponente durch die temporäre und auf den MNQ bezo
gen geringe Erhöhung der Abflussrate ist in diesem Zusammenhang nicht hinrei
chend wahrscheinlich. 

Kampritter Wettern 

Für die Kampritter Wettern konnten durch die angefragten Behörden Abflusskenn
werte bereitgestellt werden (vgl. Kapitel 4.2.1.2.1.3. Für die Bewertung wird geprüft, 
inwieweit sich die durch die Wassereinleitung hervorgerufene temporäre Abflusser
höhung auf den mittleren Hochwasserabfluss auswirkten würde. Der mittlere Hoch
wasserabfluss (MHQ) für die Kampritter Wettern wird mit 1,538 m³/s angegeben. Als 
summierte maximale Einleitrate einer Kabelsektion im EZG Kampritter Wettern wer
den 0,004 m³/s erwartet. Unter Berücksichtigung der temporären Abflusserhöhung 
ergibt sich ein Abfluss von 1,542 m³/s. Dieser liegt deutlich unter dem 10-jährigen 
Hochwasserabfluss HQ10 von 2,258 m³/s. Das Gewässer ist entsprechend unter na
türlichen Bedingungen grundsätzlich weitaus höheren Abflussraten ausgesetzt. Eine 
Verschlechterung der Zustandsklasse der hydromorphologischen Qualitätskompo
nente durch die temporäre und auf den MNQ bezogen geringe Erhöhung der Abfluss
rate ist in diesem Zusammenhang nicht hinreichend wahrscheinlich. 

Peuser Wettern / Hollerwettern 

Für Peuser Wettern / Hollerwettern konnten durch die angefragten Behörden Abfluss
kennwerte bereitgestellt werden (vgl. Kapitel 4.2.1.2.1.3). Für die Bewertung wird ge
prüft, inwieweit sich die durch die Wassereinleitung hervorgerufene temporäre Ab
flusserhöhung auf den mittleren Hochwasserabfluss auswirkten würde. Der mittlere 
Hochwasserabfluss (MHQ) für die Peuser Wettern / Hollerwettern wird mit 0,989 m³/s 
angegeben. Als summierte maximale Einleitrate einer Kabelsektion im EZG Kamprit
ter Wettern werden 0,0005 m³/s erwartet. Unter Berücksichtigung der temporären Ab
flusserhöhung ergibt sich ein Abfluss von 0,990 m³/s. Dieser liegt deutlich unter dem 
10-jährigen Hochwasserabfluss HQ10 von 1,456 m³/s. Das Gewässer ist entspre
chend unter natürlichen Bedingungen grundsätzlich weitaus höheren Abflussraten 
ausgesetzt. Eine Verschlechterung der Zustandsklasse der hydromorphologischen 
Qualitätskomponente durch die temporäre und auf den MNQ bezogen geringe Erhö
hung der Abflussrate ist in diesem Zusammenhang nicht hinreichend wahrscheinlich. 

4.3.1.1.2.2 Temporäre Nutzung von Gewässerrandstreifen und Talräumen als Arbeitsfläche 

Wirkfaktor: 1-1 / 2-1  

Es ist zu prüfen, ob Gewässerrandstreifen oder Uferzonen an den von den Vorhaben 
betroffenen Oberflächenwasserkörpern in Anspruch genommen werden. In Schles
wig-Holstein ist die Prüfung auf das Verbesserungsgebot über die Betrachtung des 
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Wasserkörpers hinaus auf den zugeordnete Talraum auszuweiten (MELUND, 2022). 
Es ist jedoch nicht vermeidbar, innerhalb der Talräume temporär befristet Arbeitsflä
chen zu errichten.  

Der Wirkpfad ist nach Prüfung nur für die Kampritter Wettern relevant. 

Eine temporäre Zufahrt für das Vorhaben Nr. 4 überschneidet sich bei km V4 5+890 
geringfügig mit dem Gewässerrandstreifen der Kampritter Wettern. Die geplante Zu
wegung überschneidet sich räumlich mit einer bereits bestehenden Zuwegung zwi
schen der Auf- bzw. Abfahrt zur B5 und dem Konverter NordLink / dem Umspannwerk 
Wilster West. Es werden für die für SuedLink vorgesehene Zuwegung keine neuen / 
zusätzlichen Flächen im Bereich des Gewässerrandstreifens in Anspruch genommen. 
Durch die nur temporäre Nutzung als Zufahrt und die Überschneidung mit einer be
reits bestehenden Zuwegung sind langfristige nachteilige Auswirkungen auf die Hyd
romorphologie des Gewässerrandstreifens und der Kampritter Wettern selbst im oben 
genannten Bereich nicht zu erwarten 

Zwischen km V4 5+500 und km V4 5+900 befindet sich eine temporäre Zuwegung 
innerhalb des 50 m breiten Talraums der Kampritter Wettern. Die geplante Zuwegung 
überschneidet sich räumlich mit einer bereits bestehenden Zuwegung zwischen der 
Straße „Rehfeld“ und dem Konverter NordLink / dem Umspannwerk Wilster West. Es 
werden für die für SuedLink vorgesehene Zuwegung keine neuen / zusätzlichen Flä
chen innerhalb des Talraums in Anspruch genommen. Durch die nur temporäre Nut
zung als Zufahrt und die Überschneidung mit einer bereits bestehenden Zuwegung 
sind langfristige nachteilige Auswirkungen auf die Hydromorphologie des Talraums 
und der Kampritter Wettern selbst im oben genannten Bereich nicht zu erwarten.  

Weiterhin ist zwischen km V4 6+910 und km V4 7+200 die Errichtung einer neuen
temporären Zuwegung auf Ackerflächen innerhalb des Talraums der Kampritter Wet
tern vorgesehen. Die Dauer der Zuwegung wird mehrere Tage bis wenige Wochen 
betragen. Die Zuwegung wird im Anschluss an die Arbeiten vollständig wieder zu
rückgebaut. Durch die Maßnahme V 4 (vgl. Teil I „Landschaftspflegerischer Begleit
plan“, Anhang 02) ist sichergestellt, dass die Ackerflächen anschließend rekultiviert 
und in ihre ursprüngliche Nutzung überführt werden. Langfristige nachteilige Auswir
kungen auf die Hydromorphologie des Talraums und der Kampritter Wettern selbst 
sind nicht zu erwarten  

Eine Verschlechterung der Zustandsklasse der hydromorphologischen Qualitätskom
ponente ist daher nicht hinreichend wahrscheinlich. 

4.3.1.1.2.3 Temporärer Einbau von Verrohrungen im Zuge der Baulogistik 

Wirkfaktor: 3-1 / 3-2 

Im Bereich von Zufahrten und Zuwegung kann es notwendig werden, bestehende 
Gewässer temporär zu verrohren, um eine Überfahrt zu ermöglichen.  

Der Wirkpfad ist nach Prüfung nur für die Peuser Wettern / Hollerwettern relevant. 

Im Bereich der Stammstrecke sind auf Höhe km 11+880 zwei Zufahrten an der Straße 
„Peuser“ vorgesehen. Hierzu ist es notwendig, die Peuser Wettern als Teil des Ober
flächenwasserkörpers Peuser Wettern / Hollerwettern auf einer Länge von ca. 21 m 
(Verrohrung nur teilweise an der Peuser Wettern) bzw. auf einer Länge von 55 m 
(Verrohrung vollständig an der Peuser Wettern) temporär zu verrohren. Die Dauer der 
Verrohrung wird mehrere Tage bis wenige Wochen betragen. Bis auf den Einbau und 
den Ausbau der Verrohrung (< 1 Tag) wird die Durchgängigkeit der Peuser Wettern 
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zu jeder Zeit gewährleistet. Auch das Wasser kann ungehindert abfließen. Nach Be
endigung der Arbeiten wird die Verrohrung zurückgebaut. Die Vermeidungsmaß
nahme V 22.3 stellt sicher, dass das Gewässer samt Ufer und Sohle dem Ursprung 
nahe fachgerecht wieder hergestellt wird (vgl. Teil I „Landschaftspflegerischer Be
gleitplan“). Es sind dementsprechend keine langfristigen nachteiligen Auswirkungen 
auf die Hydromorphologie zu erwarten. Die temporäre Verrohrung an der Peuser Wet
tern ist daher nicht dazu geeignet, eine Verschlechterung der Zustandsklasse der 
hydromorphologischen Qualitätskomponente für den Oberflächenwasserkörper Peu
ser Wettern / Hollerwettern hervorzurufen. 

4.3.1.1.2.4 Einleitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung und damit Trübung / Fest
stoffeintrag  

Wirkfaktor: 6-1 / 6-2 / 6-3 / 6-6 

Der Wirkfaktor ist für alle Oberflächenwasserkörper relevant, die indirekt Wasser aus 
bauzeitlicher Wasserhaltung aufnehmen. Daher sind an dieser Stelle die Tideelbe, 
der Graben A / Kuskoppermoor, die Kampritter Wettern und die Peuser Wettern / 
Hollerwettern relevant. Da die Auswirkungen auf alle Oberflächenwasserkörper gleich 
eingeschätzt werden, wird eine gemeinsame Auswirkungsprognose erstellt. 

Direkte Einleitungen in Oberflächenwasserkörper finden nicht statt. Ein Feststoffein
trag oder eine Trübung betrifft daher in erster Linie die Kleingewässer. Entscheidend 
für eine Verschlechterung der hydromorphologischen Qualitätskomponente ist daher, 
ob und in welchem Umfang ein Feststoffeintrag oder eine Trübung im aufnehmenden 
Oberflächenwasserkörper selbst ankommen würde.  

Vor Einleitung in die Vorflut ist an allen Einleitstellen eine Aufreinigung des einzulei
tenden Wassers vorgesehen (vgl. Kapitel 2.8, Maßnahme V 6). Unter anderem ist 
hier ein Sandfang vorgesehen, welcher die Fracht an Grob-, Fest- und Schwebstoffen 
reduziert (vgl. Kapitel 2.1.6). Durch diesen Prozess wird weitestgehend verhindert, 
dass Grob- und Schwebstoffe in die aufnehmenden Oberflächengewässer gelangen. 
Nach Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen verbleibt für die Einleitgewässer 
nur noch ein geringes Risiko der Trübung (vgl. Teil L06.2 „Hydrologisches Fachgut
achten“, Kapitel 3.4). Durch die nur sehr geringen Anteile der Einleitung an der Ge
samtabflussrate (Tideelbe 0,007%, Graben A / Kuskoppermoor 0,6%, Kampritter 
Wettern 16%, Peuser Wettern / Holler Wettern 2,9%; jeweils bezogen auf den MNQ) 
erscheint es als nicht hinreichend wahrscheinlich, dass durch das geringe Risiko einer 
Trübung im befristeten Zeitraum der indirekten Einleitung die Hydromorphologie des 
jeweiligen Oberflächenwasserkörpers in seiner Gesamtheit beeinträchtigt wird. Eine 
Verschlechterung der hydromorphologischen Qualitätskomponente, die einen Wech
sel der Zustandsklasse nach sich zieht, ist somit für keinen der betrachteten Oberflä
chenwasserkörper hinreichend wahrscheinlich.  

4.3.1.1.2.5 Zusammenfassung hydromorphologische Qualitätskomponenten 

Die Auswirkungsprognose hat gezeigt, dass bei keinem der betrachteten Oberflä
chenwasserkörper ein Wechsel bzw. eine Verschlechterung der Zustandsklasse der 
hydromorphologischen Qualitätskomponenten hinreichend wahrscheinlich ist. Ge
mäß LAWA 2017 liegt folglich kein Indiz dafür vor, dass die betrachteten Wirkpfade 
auch die Zustandsklasse einer biologischen Qualitätskomponente verschlechtern 
könnten. Es liegt daher keine Verschlechterung im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie 
vor. 
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4.3.1.1.3 Allgemeine physikalisch chemische Qualitätskomponenten 

Verschlechtert sich die Zustandsklasse einer unterstützenden allgemeinen physika
lisch-chemischen Qualitätskomponente, ist dies ein Indiz dafür, dass auch eine nach
teilige Veränderung der relevanten biologischen Qualitätskomponente vorliegt. Dies 
führt nur dann zu einer Verschlechterung, wenn diese nachteilige Veränderung der 
biologischen Qualitätskomponente einen Wechsel deren Zustandsklasse bedeutet. 

4.3.1.1.3.1 Einleitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung und damit Eintrag von 
Stoffen nach Anlage 7 OGewV 

Wirkfaktor: 3-3 / 6-1 

Durch die Einleitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung können Stoffe der 
Anlage 7 OGewV in die aufnehmenden Oberflächenwasserkörper eingetragen wer
den. Es ist in Bezug auf die Belange der Wasserrahmenrichtlinie zu prüfen, ob sich 
durch die temporäre Einleitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung die hyd
rochemischen Verhältnisse im aufnehmenden Oberflächenwasserkörper verschlech
tern. 

Dieser Wirkpfad ist für alle Oberflächenwasserkörper relevant, die Wassereinleitun
gen aus bauzeitlicher Wasserhaltung unter Verwendung des in Kapitel 4.1 erläuterten 
Worst-Case-Ansatzes indirekt aufnehmen. Maßgebend ist jeweils der erste Oberflä
chenwasserkörper, mit welchem das eingeleitete Wasser in Kontakt kommt (aufneh
mender Oberflächenwasserkörper, vgl. Ausführungen Kapitel 4.1). Demnach sind an 
dieser Stelle die Tideelbe, der Graben A / Kuskoppermoor, die Kampritter Wettern 
und die Peuser Wettern / Hollerwettern zu betrachten. 

Die Rahmenbedingungen in den Oberflächenwasserkörpern sind durch Tide oder 
künstliche Steuerung zur Entwässerung gekennzeichnet. Weiterhin unterliegen die 
zu untersuchenden Parameter nach Anlage 7 OGewV in der Regel jahreszeitlichen 
Schwankungen im Oberflächenwasserkörper. Daher wird im Folgenden eine qualita
tive Betrachtung durchgeführt.  

Für einzelne Oberflächenwasserkörper oder Parameter können Ergebnisse aus ein
zelnen Jahren nicht vorhanden sein. Die genauen verfügbaren Beprobungsjahre kön
nen dem Anhang 01 entnommen werden. 

Tideelbe 

Zur Prüfung auf das Verschlechterungsverbot für die unterstützende allgemeine phy
sikalisch-chemischen Qualitätskomponente (Parameter nach Anlage 7 OGewV) wer
den aktuelle Werte des aufnehmenden Oberflächenwasserkörpers mit aktuellen Wer
ten der korrespondierenden Grundwassermessstellen verglichen (Tabelle 19). Als 
Grundlage für den Oberflächenwasserkörper werden Daten des LfU (2023A) heran
gezogen. Zum Vergleich mit der Grundwasserqualität wird die einmalige projektei
gene Beprobung der Grundwassermessstellen herangezogen. Innerhalb der in die 
Tideelbe entwässernden Einzugsgebiete (erster aufnehmender Oberflächenwasser
körper) sind folgende Grundwassermessstellen zu berücksichtigen: BK-Bue-0011, 
BK-Bue-0021, BK-Bue-0030, BK-SaM-0015, BK-SaM-0028, BK-SaM-0038, BK-
SaM,0009, BK-Brk-0025, BK-Brk-0016, BK-Brk-0005. 
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Tabelle 19: Vergleich von Parametern Anlage 7 OGewV zwischen der Tideelbe 
und korrespondierenden Grundwassermessstellen 

Parameter  Oberflächenwasserkörper Grundwasser 
BK-Bue-0011, BK-Bue-0021, 
BK-Bue-0030, BK-SaM-0015, 
BK-SaM-0028, BK-SaM-0038, 
BK-SaM,0009, BK-Brk-0025, 
BK-Brk-0016, BK-Brk-0005 

Sauerstoff 6,03 – 65,6 mg/l < 0,1 – 0,82 mg/l 

BSB5 keine Daten < 1,0 – 8,4 mg/l 

TOC 6,7 – 35,0 mg/l 21,0 – 65,0 mg/l 

Chlorid 150,0 – 8200,0 mg/l 24,0 – 1670,0 mg/l 

Sulfat keine Daten 0,62 – 330,0 mg/l 

pH-Wert 7,27 – 8,19 6,9 – 7,9 

Eisen ges. 0,2 – 13,0 mg/l 7,0 – 38,0 mg/l 

ortho-Phosphat-P 0,05 – 0,11 mg/l 0,06 – 3,9 mg/l 

Phosphor ges. 0,075 – 0,67 mg/l 0,19 – 9,1 mg/l 

Ammonium-N 0,01 – 0,088 mg/l 7,1 – 29,0 mg/l 

Ammoniak-N keine Daten 0,0428 – 0,339 mg/l 

Nitrit-N 0,0016 – 0,07 mg/l < 0,003 – 0,046 mg/l 
 

Bei der Tideelbe ergeben sich im Grundwasser hydrochemisch relevante Überschrei
tungen/Unterschreitungen der Parameter Sauerstoff, TOC, Eisen ges., ortho-Phos
phat-Phosphor, Phosphor ges. und Ammonium-Stickstoff in Bezug auf den Ist-
Zustands des Oberflächenwasserkörpers. Es ist daher die in Kapitel 2.1.6.3 beschrie
bene Aufreinigung des Wassers aus bauzeitlicher Wasserhaltung vor der Einleitung 
in die Vorflut vorgesehen. Durch die Aufreinigung (Sandfang, Belüftung, Filterung, 
pH-Wert-Angleichung) werden die Belastungen für die Parameter Sauerstoff, Eisen 
ges. und Phosphor ges. (gebundener Anteil) reduziert. Die Belastungen durch TOC, 
ortho-Phosphat-Phosphor und Ammonium-Stickstoff können technisch nur sehr 
geringfügig und kaum wirtschaftlich darstellbar reduziert werden. Daher sind entspre
chend dem Teil K02 „Voraussetzungen für wasserrechtliche Zulassungen“ (Anhang 
01, Kapitel 5.1.1.1 und 5.2.1.1) weitere Maßnahmen vorgesehen. So wird vor Bau
ausführung erneut die aktuelle Qualität des Grundwassers und des die Einleitung auf
nehmenden Oberflächenwasserkörpers analysiert. Auf Grundlage dieser Ergebnisse 
erfolgt eine Abstimmung mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde, welche unter 
Berücksichtigung der aktuellen Ergebnisse konkrete Einleitwerte und Einleitmengen 
festlegt. Darüber hinaus wird eine Umweltbaubegleitung eingerichtet, die sowohl die 
Vorgaben der Unteren Wasserbehörde als auch die Auswirkungen auf den Oberflä
chenwasserkörper nach Einleitung überwacht.  

Durch die Aufreinigung des Wassers aus bauzeitlicher Wasserhaltung und die zu
sätzlich ergriffenen Maßnahmen gemäß Monitoringkonzept wird die Belastung des 
einzuleitenden Wassers auf das technisch mögliche und wirtschaftlich darstellbare 
Minimum reduziert. Es ist aufgrund der geringen verbleibenden Belastung bei Einlei
tung, der Durchmischung im Entwässerungssystem und der nur temporären Dauer 



 SuedLink 
 

 

A1_J_EU-WRRL Bericht_R01 Revision: 01 DECKBLATT I 
C1 – Public Information Datum: 31.07.2024 Seite 77 von 132 

 

der Einleitung nicht hinreichend wahrscheinlich, dass sich die Zustandsklasse der un
terstützenden allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponente bei der 
Tideelbe unter Einbeziehung der beschriebenen Maßnahmen verschlechtert.  

Graben A / Kuskoppermoor 

Zur Prüfung auf das Verschlechterungsverbot für die unterstützende allgemeine phy
sikalisch-chemischen Qualitätskomponente (Parameter nach Anlage 7 OGewV) wer
den aktuelle Werte des aufnehmenden Oberflächenwasserkörpers mit aktuellen Wer
ten der korrespondierenden Grundwassermessstellen verglichen (Tabelle 20). Als 
Grundlage für den Oberflächenwasserkörper werden Daten des LfU (2023A) heran
gezogen. Für die Parameter BSB5, Sulfat und Ammoniak-N konnten durch die Be
hörde keine Daten bereitgestellt werden. Für diese Parameter werden ergänzend die 
Ergebnisse der einmaligen projekteigenen Beprobung des Oberflächenwasserkör
pers herangezogen. Zum Vergleich mit der Grundwasserqualität wird die einmalige 
projekteigene Beprobung der Grundwassermessstellen herangezogen. Innerhalb der 
in den Graben A / Kuskoppermoor entwässernden Einzugsgebiete (erster aufneh
mender Oberflächenwasserkörper) sind folgende Grundwassermessstellen zu be
rücksichtigen: BK-SaM-0038, BK-SaM-0009 und BK-Not-0002. 
Tabelle 20: Vergleich von Parametern Anlage 7 OGewV zwischen dem Graben A 

/ Kuskoppermoor und korrespondierenden Grundwassermessstellen 

Parameter  Oberflächenwasserkörper Grundwasser 
BK-SaM-0038; BK-SaM-0009; 
BK-Not-0002 

Sauerstoff 0,48 – 17,48 mg/l < 0,1 – 0,19 mg/l 

BSB5 * 10,0 mg/l 1,2 – 2,0 mg/l 

TOC 13,0 – 68,0 mg7l 38 – 58 mg/l 

Chlorid 36,0 – 4500 mg/l 225,0 – 712,0 mg/l 

Sulfat * 250,0 mg/l 4,1 – 330,0 mg/l 

pH-Wert 5,92 – 8,86 6,5 – 7,2 

Eisen ges. 0,186 – 15,6 mg/l 10,0 – 38,0 mg/l 

ortho-Phosphat-P 0,0025 – 0,176 mg/l 0,2 – 8,2 mg/l 

Phosphor ges. 0,034 – 1,8 mg/l 1,5 – 8,4 mg/l 

Ammonium-N 0,0005 – 3,4 mg/l 7,8 – 26,0 mg/l 

Ammoniak-N * < 0,00115 mg/l 0,0768 – 0,174 mg/l 

Nitrit-N 0,0011 – 0,105 mg/l < 0,003 – 0,033 mg/l 
* Daten aus einmaliger Beprobung, abweichend von Daten der Landesbehörde 

Beim Graben A / Kuskoppermoor ergeben sich im Grundwasser hydrochemisch rele
vante Überschreitungen/Unterschreitungen der Parameter Sauerstoff, Eisen ges., 
ortho-Phosphat-Phosphor, Phosphor ges., Ammonium-Stickstoff und Ammo
niak-Stickstoff in Bezug auf den Ist-Zustand des Oberflächenwasserkörpers. Es ist 
daher die in Kapitel 2.1.6.3 beschriebene Aufreinigung des Wassers aus bauzeitlicher 
Wasserhaltung vor der Einleitung in die Vorflut vorgesehen. Durch die Aufreinigung 
(Sandfang, Belüftung, Filterung, pH-Wert-Angleichung) werden die Belastungen für 
die Parameter Sauerstoff, Eisen ges. und Phosphor ges. (gebundener Anteil) re
duziert. Die Belastungen durch ortho-Phosphat-Phosphor, Ammonium-Stickstoff 
und Ammoniak-Stickstoff können jedoch technisch nur sehr geringfügig und kaum 
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wirtschaftlich darstellbar reduziert werden. Daher sind entsprechend dem Teil K02 
„Voraussetzungen für wasserrechtliche Zulassungen“ (Anhang 01, Kapitel 5.1.1.1 
und 5.2.1.1) weitere Maßnahmen vorgesehen. So wird vor Bauausführung erneut die 
aktuelle Qualität des Grundwassers und des die Einleitung aufnehmenden Oberflä
chenwasserkörpers analysiert. Auf Grundlage dieser Ergebnisse erfolgt eine Abstim
mung mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde, welche unter Berücksichtigung 
der aktuellen Ergebnisse konkrete Einleitwerte und Einleitmengen festlegt. Darüber 
hinaus wird eine Umweltbaubegleitung eingerichtet, die sowohl die Vorgaben der Un
teren Wasserbehörde als auch die Auswirkungen auf den Oberflächenwasserkörper 
nach Einleitung überwacht.  

Durch die Aufreinigung des Wassers aus bauzeitlicher Wasserhaltung und die zu
sätzlich ergriffenen Maßnahmen wird die Belastung des einzuleitenden Wassers auf 
das technisch mögliche und wirtschaftlich darstellbare Minimum reduziert. Es ist auf
grund der geringen verbleibenden Belastung bei Einleitung, der Durchmischung im 
Entwässerungssystem und der nur temporären Dauer der Einleitung nicht hinrei
chend wahrscheinlich, dass sich die Zustandsklasse der unterstützenden allgemei
nen physikalisch-chemischen Qualitätskomponente beim Graben A / Kuskoppermoor 
unter Einbeziehung der beschriebenen Maßnahmen verschlechtert.  

Kampritter Wettern 

Zur Prüfung auf das Verschlechterungsverbot für die unterstützende allgemeine phy
sikalisch-chemischen Qualitätskomponente (Parameter nach Anlage 7 OGewV) wer
den aktuelle Werte des aufnehmenden Oberflächenwasserkörpers mit aktuellen Wer
ten der korrespondierenden Grundwassermessstellen verglichen (Tabelle 21). Als 
Grundlage für den Oberflächenwasserkörper werden Daten des LfU (2023A) heran
gezogen. Für die Parameter BSB5, Sulfat und Ammoniak-N konnten durch die Be
hörde keine Daten bereitgestellt werden. Für diese Parameter werden ergänzend die 
Ergebnisse der einmaligen projekteigenen Beprobung des Oberflächenwasserkör
pers herangezogen. Zum Vergleich mit der Grundwasserqualität wird die einmalige 
projekteigene Beprobung der Grundwassermessstellen herangezogen. Innerhalb der 
in die Kampritter Wettern entwässernden Einzugsgebiete (erster aufnehmender 
Oberflächenwasserkörper) sind folgende Grundwassermessstellen zu berücksichti
gen: BK-Not-0002, BK-Dam-0032, BK-Dam-0006, BK-Dam-0017. 
Tabelle 21: Vergleich von Parametern Anlage 7 OGewV zwischen der Kampritter 

Wettern und korrespondierenden Grundwassermessstellen 

Parameter  Oberflächenwasserkörper Grundwasser  
BK-Not-0002, BK-Dam-0032, 
BK-Dam-0006, BK-Dam-0017 

Sauerstoff 4,64 – 17,13 mg/l 0,17 – 0,58 mg/l 

BSB5 * 7,0 mg/l  1,0 – 10,0 mg/l 

TOC 9,4 – 33,0 mg/l 20,0 – 300,0 mg/l 

Chlorid 30,0 – 140,0 mg/l 225,0 – 568,0 mg/l 

Sulfat * 220,0 mg/l 4,2 – 150,0 mg/l 

pH-Wert 6,76 – 9,11 6,4 – 6,8 

Eisen ges. 0,718 – 4,25 mg/l 6,0 – 72,0 mg/l 

ortho-Phosphat-P 0,0025 – 0,122 mg/l 0,074 – 2,8 mg/l 

Phosphor ges. 0,074 – 0,59 mg/l 2,1 – 6,3 mg/l 
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Parameter  Oberflächenwasserkörper Grundwasser  
BK-Not-0002, BK-Dam-0032, 
BK-Dam-0006, BK-Dam-0017 

Ammonium-N 0,005 – 2,1 mg/l 10,0 – 29,0 mg/l 

Ammoniak-N * 0,0167 mg/l 0,0633 – 0,128 mg/l 

Nitrit-N 0,0005 – 0,107 mg/l < 0,003 mg/l 
* Daten aus einmaliger Beprobung, abweichend von Daten der Landesbehörde 

 

Bei der Kampritter Wettern ergeben sich im Grundwasser hydrochemisch relevante 
Überschreitungen/Unterschreitungen der Parameter Sauerstoff, TOC, Chlorid, 
BSB5, Eisen ges., ortho-Phosphat-Phosphor, Phosphor ges., Ammonium-
Stickstoff und Ammoniak-Stickstoff in Bezug auf den Ist-Zustands des Oberflä
chenwasserkörpers. Es ist daher die in Kapitel 2.1.6.3 beschriebene Aufreinigung des 
Wassers aus bauzeitlicher Wasserhaltung vor der Einleitung in die Vorflut vorgese
hen. Durch die Aufreinigung (Sandfang, Belüftung, Filterung, pH-Wert-Angleichung) 
werden die Belastungen für die Parameter Sauerstoff, Eisen ges. und Phosphor 
ges. (gebundener Anteil) reduziert. Die Abweichung bei Chlorid ist unkritisch. Die 
Belastungen durch TOC, BSB5, ortho-Phosphat-Phosphor, Ammonium-Stick
stoff und Ammoniak-Stickstoff können jedoch technisch nur sehr geringfügig und 
kaum wirtschaftlich darstellbar reduziert werden. Daher sind entsprechend dem Teil 
K02 „Voraussetzungen für wasserrechtliche Zulassungen“ (Anhang 01, Kapitel 
5.1.1.1 und 5.2.1.1) weitere Maßnahmen vorgesehen. So wird vor Bauausführung 
erneut die aktuelle Qualität des Grundwassers und des die Einleitung aufnehmenden 
Oberflächenwasserkörpers analysiert. Auf Grundlage dieser Ergebnisse erfolgt eine 
Abstimmung mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde, welche unter Berücksich
tigung der aktuellen Ergebnisse konkrete Einleitwerte und Einleitmengen festlegt. 
Darüber hinaus wird eine Umweltbaubegleitung eingerichtet, die sowohl die Vorgaben 
der Unteren Wasserbehörde als auch die Auswirkungen auf den Oberflächenwasser
körper nach Einleitung überwacht.  

Durch die Aufreinigung des Wassers aus bauzeitlicher Wasserhaltung und die zu
sätzlich ergriffenen Maßnahmen wird die Belastung des einzuleitenden Wassers auf 
das technisch mögliche und wirtschaftlich darstellbare Minimum reduziert. Es ist auf
grund der geringen verbleibenden Belastung bei Einleitung, der Durchmischung im 
Entwässerungssystem und der nur temporären Dauer der Einleitung nicht hinrei
chend wahrscheinlich, dass sich die Zustandsklasse der unterstützenden allgemei
nen physikalisch-chemischen Qualitätskomponente bei der Kampritter Wettern unter 
Einbeziehung der beschriebenen Maßnahmen verschlechtert.  

Peuser Wettern / Hollerwettern 

Zur Prüfung auf das Verschlechterungsverbot für die unterstützende allgemeine phy
sikalisch-chemischen Qualitätskomponente (Parameter nach Anlage 7 OGewV) soll
ten aktuelle Werte des aufnehmenden Oberflächenwasserkörpers mit aktuellen Wer
ten der korrespondierenden Grundwassermessstellen verglichen werden (Tabelle 
22). Als Grundlage für den Oberflächenwasserkörper werden Daten des LfU (2023A) 
herangezogen. Für die Parameter BSB5, Sulfat und Ammoniak-N konnten durch die 
Behörde keine Daten bereitgestellt werden. Für diese Parameter werden ergänzend 
die Ergebnisse der einmaligen projekteigenen Beprobung des Oberflächenwasser
körpers herangezogen. Zum Vergleich mit der Grundwasserqualität wird die einma
lige projekteigene Beprobung der Grundwassermessstellen herangezogen. Innerhalb 
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der in die Peuser Wettern / Hollerwettern entwässernden Einzugsgebiete (erster auf
nehmender Oberflächenwasserkörper) sind folgende Grundwassermessstellen zu 
berücksichtigen: BK-Brk-0005, BK-Wew-0008. Die Daten von BK-Wew-0008 wurden 
bereits für den Planfeststellungsabschnitt PFA A2 verwendet und werden nun erneut 
für diese Unterlage herangezogen.  
Tabelle 22: Vergleich von Parametern Anlage 7 OGewV zwischen der Peuser Wet

tern / Hollerwettern und korrespondierenden Grundwassermessstellen 

Parameter  Oberflächenwasser
körper 

Grundwasser  
BK-Brk-0005 

Grundwasser  
BK-Wew-0008 

Sauerstoff 2,62 – 14,82 mg/l 0,82 mg/l 0,27 mg/l 

BSB5 * 7,0 mg/l 8,4 mg/l keine Daten 

TOC 7,7 – 34,0 mg/l 24,0 mg/l 43,0 mg/l 

Chlorid 48,0 – 2200,0 mg/l 359,0 mg/l 691 mg/l 

Sulfat * 210,0 mg/l 160,0 mg/l 570,0 mg/l 

pH-Wert 6,76 – 8,26 7,5 6,55 

Eisen ges. 0,895 – 6,76 mg/l 28,0 mg/l 58,0 mg/l 

ortho-Phosphat-P 0,0025 – 0,132 mg/l 0,059 keine Daten 

Phosphor ges. 0,045 – 0,94 mg/l 0,19 3,3 mg/l 

Ammonium-N 0,005 – 1,9 mg/l 9,5 mg/l 23,0 mg/l 

Ammoniak-N * 0,00799 0,0464 mg/l keine Daten 

Nitrit-N 0,0005 – 0,104 mg/l 0,0052 mg/l 0,003 mg/l 
* Daten aus einmaliger Beprobung, abweichend von Daten der Landesbehörde 

 

Bei der Peuser Wettern / Hollerwettern ergeben sich im Grundwasser hydrochemisch 
relevante Überschreitungen/Unterschreitungen der Parameter Sauerstoff, BSB5, 
TOC, Eisen ges., Ammonium-Stickstoff und Ammoniak-Stickstoff in Bezug auf 
den Ist-Zustands des Oberflächenwasserkörpers. Es ist daher die in Kapitel 2.1.6.3 
beschriebene Aufreinigung des Wassers aus bauzeitlicher Wasserhaltung vor der 
Einleitung in die Vorflut vorgesehen. Durch die Aufreinigung (Sandfang, Belüftung, 
Filterung, pH-Wert-Angleichung) werden die Belastungen für die Parameter Sauer
stoff und Eisen ges. reduziert. Die Belastungen durch BSB5, TOC, Ammonium-
Stickstoff und Ammoniak-Stickstoff können jedoch technisch nur sehr geringfügig 
und kaum wirtschaftlich darstellbar reduziert werden. Daher sind entsprechend dem 
Teil K02 „Voraussetzungen für wasserrechtliche Zulassungen“ (Anhang 01, Kapitel 
5.1.1.1 und 5.2.1.1) weitere Maßnahmen vorgesehen. So wird vor Bauausführung 
erneut die aktuelle Qualität des Grundwassers und des die Einleitung aufnehmenden 
Oberflächenwasserkörpers analysiert. Auf Grundlage dieser Ergebnisse erfolgt eine 
Abstimmung mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde, welche unter Berücksich
tigung der aktuellen Ergebnisse konkrete Einleitwerte und Einleitmengen festlegt. 
Darüber hinaus wird eine Umweltbaubegleitung eingerichtet, die sowohl die Vorgaben 
der Unteren Wasserbehörde als auch die Auswirkungen auf den Oberflächenwasser
körper nach Einleitung überwacht.  

Durch die Aufreinigung des Wassers aus bauzeitlicher Wasserhaltung und die zu
sätzlich ergriffenen Maßnahmen wird die Belastung des einzuleitenden Wassers auf 
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das technisch mögliche und wirtschaftlich darstellbare Minimum reduziert. Es ist auf
grund der geringen verbleibenden Belastung bei Einleitung, der Durchmischung im 
Entwässerungssystem und der nur temporären Dauer der Einleitung nicht hinrei
chend wahrscheinlich, dass sich die Zustandsklasse der unterstützenden allgemei
nen physikalisch-chemischen Qualitätskomponente bei der Peuser Wettern / Holler
wettern unter Einbeziehung der beschriebenen Maßnahmen verschlechtert. 

4.3.1.1.3.2 Einleitung von Wasser aus Bauzeitlicher Wasserhaltung und damit Veränderung 
der Fließgewässertemperatur 

Wirkfaktor: 3-5 

Das im Rahmen der Wasserhaltungsmaßnahmen geförderte, aufbereitete und dann 
einzuleitende Wasser besitzt ggf. eine andere Temperatur als der aufnehmende 
Oberflächenwasserkörper zum Zeitpunkt der Einleitung. Es kann daher zu temporä
ren Temperaturveränderungen im Oberflächenwasserkörper kommen.  

Dieser Wirkpfad ist für alle Oberflächenwasserkörper relevant, die Wassereinleitun
gen aus bauzeitlicher Wasserhaltung direkt oder unter Verwendung des in Kapitel 4.1 
erläuterten Worst-Case-Ansatzes indirekt aufnehmen. Maßgebend ist jeweils der 
erste Oberflächenwasserkörper, mit welchem das eingeleitete Wasser in Kontakt 
kommt (aufnehmender Oberflächenwasserkörper, vgl. Ausführungen Kapitel 4.1). 
Demnach sind an dieser Stelle die Tideelbe, der Graben A / Kuskoppermoor, die 
Kampritter Wettern und die Peuser Wettern / Hollerwettern zu betrachten. Aufgrund 
der identisch anzunehmenden Auswirkungen wird eine gemeinsame Betrachtung 
durchgeführt.  

Die Temperaturen des Grundwassers und der Oberflächenwasserkörper unterliegen 
größeren Schwankungen als die in Kapitel 4.3.1.1.3.1 untersuchten Stoffe nach An
lage 7 OGewV und können für den Zeitpunkt der Einleitung nicht vorausgesagt wer
den.  

Durch die Aufreinigung und das Durchlaufen eines Sandfangs ist jedoch davon aus
zugehen, dass sich die Temperatur des geförderten Grundwassers bei Einleitung der 
Umgebungstemperatur angepasst hat. Mögliche Temperaturunterschiede werden so 
verringert. Darüber hinaus findet durch den nur geringen Anteil der Einleitung an der 
Gesamtabflussmenge eine Durchmischung des Wassers im Oberflächenwasserkör
per selbst statt. Weiterhin ist vor Baubeginn eine Abstimmung mit der zuständigen 
Wasserbehörde vorgesehen, welche im Anschluss unter Berücksichtigung der aktu
ellen hydrochemischen Gewässer-Situation und der Jahreszeit Einleitwerte auch für 
die Wassertemperatur festlegt. Es ist daher bei Einhaltung der Vorgaben und der zu
vor genannten Maßnahmen nicht davon auszugehen, dass sich durch die Einleitung 
im Oberflächenwasserkörper im Zeitraum der Bauausführung temporär signifikante 
Temperaturveränderungen einstellen. Eine Verschlechterung der allgemeinen physi
kalisch-chemischen Qualitätskomponente in Bezug auf die Wassertemperatur ist da
her nicht hinreichend wahrscheinlich.  

4.3.1.1.3.3 Betrieb der HGÜ-Kabel und damit Erhöhung der Fließgewässertemperatur durch 
Erwärmung 

Wirkfaktor: 3-5 

Durch den Betrieb der HGÜ-Kabel ist eine geringe Wärmeimmission nicht vermeid
bar. In Bezug auf die Wasserrahmenrichtlinie ist zu prüfen, ob es durch den Betrieb 
der Erdkabel zu einer Erwärmung des betroffenen Oberflächenwasserkörpers kom
men kann.  
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Dieser Wirkfaktor ist für alle von den Vorhaben gequerten Oberflächenwasserkörper 
relevant. Das sind an dieser Stelle der Graben A / Kuskoppermoor und die Kampritter 
Wettern. 

Das Gutachten zu Wärmeimmissionen (Teil E04) hat gezeigt, dass sich durch den 
Betrieb der Erdkabel bei Regelverlegetiefe eine Erhöhung der Temperatur im Oberbo
den (30 cm Tiefe) je nach Feldfrucht bzw. Vegetation zwischen 1,2 K und 1,46 K 
ergibt (Abhängig von den Bodenverhältnissen). Dabei sinkt die Temperatur im Boden 
ausgehend von den Erdkabeln in Richtung der Erdoberfläche kontinuierlich, da die 
Wärme mit der Atmosphäre ausgetauscht wird und Kühlungseffekte auftreten. Die 
Modelle sagen voraus, dass direkt an der Erdoberfläche nur noch eine Temperatur
differenz von 0,14 K bis 0,27 K im Vergleich zur Referenz ohne Erdkabelbetrieb zu 
erwarten ist. 

Durch den Grundwasserfluss ist von einer zusätzlichen Abkühlung der Kabelumge-
bung auszugehen. Diese kann allerdings nicht genau beziffert werden. Bei der Que
rung von Gewässern 2. Ordnung, zu welcher beide hier zu betrachtenden Oberflä
chenwasserkörper zählen, ist die trassierungstechnische Vorgabe, einer Minde
stüberdeckung von 3 m einzuhalten. Es wird somit ein deutlich größerer Abstand zu 
den Erdkabeln erzielt als bei Regelverlegetiefe. Werden die Ergebnisse der Modellie
rungen aus dem Wärmegutachten (vgl. Teil E04 „Wärmeimmissionen“) zugrunde ge
legt, ist die Erwärmung eines Oberflächenwasserkörpers bei Einhaltung der trassie
rungstechnischen Vorgabe zur Mindestüberdeckung nicht hinreichend wahrschein
lich.  

Graben A / Kuskoppermoor 

Der Graben A / Kuskoppermoor wird mittels HDD-Verfahren unterquert. Es ist eine 
Überdeckung der Kabelsysteme im Schutzrohr von mindestes 11 m vorgesehen (Teil 
C01 „Technik und Trassierung“). Eine Erwärmung des Grabens A / Kuskoppermoor 
ist somit nicht hinreichend wahrscheinlich. 

Kampritter Wettern 

Die Kampritter Wettern wird durch eine lange HDD-Bohrung überwunden. Im Bereich 
des OWK wird ist eine Überdeckung von 21 m vorgesehen (Teil C01 „Technik und 
Trassierung“) Eine Erwärmung des Grabens A / Kuskoppermoor ist somit nicht hin
reichend wahrscheinlich. 

4.3.1.1.3.4 Zusammenfassung allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponente 

Die Auswirkungsprognose hat gezeigt, dass bei keinem der betrachteten Oberflä
chenwasserkörper und für keinen der untersuchten Wirkpfade ein Wechsel der Zu
standsklasse der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponente hinrei
chend wahrscheinlich ist. Gemäß LAWA 2017 liegt folglich kein Indiz dafür vor, dass 
durch die zeitlich begrenzte Einleitung von aufgereinigtem Wasser aus bauzeitlicher 
Wasserhaltung auch die Zustandsklasse einer biologischen Qualitätskomponente 
verschlechtern könnte. Es liegt daher keine Verschlechterung im Sinne der Wasser
rahmenrichtlinie vor. 

4.3.1.1.4 Flussgebietsspezifische Schadstoffe 

Ab dem ökologischen Zustand „mäßig“ bleiben Verschlechterungen bei den flussge
bietsspezifischen Schadstoffen (Überschreitungen einer UQN) für die Prüfung des 
Verschlechterungsverbots unbeachtlich, solange sie sich nicht auf die Einstufung des 
Zustands mindestens einer biologischen Qualitätskomponente auswirken, also eine 
Abstufung mindestens einer biologischen Qualitätskomponente auf unbefriedigend 
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oder schlecht bewirken. Die Überschreitung der UQN eines flussgebietsrelevanten 
Stoffes ist jedoch Anlass, die Einstufung der relevanten biologischen Qualitätskom
ponenten ggf. zu überprüfen. 

4.3.1.1.4.1 Einleitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung und damit Eintrag von 
Stoffen der Anlage 6 OGewV 

Grundsätzlich werden durch den SuedLink keine Stoffe der Anlage 6 nach OGewV 
emittiert. In Bezug auf eine mögliche Verschlechterung der flussgebietsspezifischen 
Schadstoffe ist daher nur zu prüfen, ob mit dem eingeleiteten aufgereinigtem Grund
wasser Stoffe der Anlage 6 nach OGewV in die Oberflächenwasserkörper gelangen 
und dadurch Umweltqualitätsnormen (UQN) überschritten werden. 

Dieser Wirkpfad ist daher für alle Oberflächenwasserkörper relevant, die durch Ein
leitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung betroffen sind: Tideelbe, Gra
ben A / Kuskoppermoor, Kampritter Wettern, Peuser Wettern / Hollerwettern. 

Im Rahmen der projekteigenen Grundwasseranalysen (vgl. Teil L06.2 „Hydrologi
sches Fachgutachten“) wurden sechs der in Anlage 6 OGewV aufgeführten Stoffe mit 
untersucht. Es handelt sich dabei um Arsen, Chrom, Kupfer, Selen, Silber und Zink. 
Für Arsen, Chrom, Kupfer und Zink bezieht sich die UQN auf den Gehalt in Fest
stoffen oder Sediment. Da nur die Wasserphase beprobt wurde, kann ein Vergleich 
an dieser Stelle nicht angestellt werden. Die Stoffe müssen daher als nicht beprobt 
anzusehen. 

Für Selen liegen alle Konzentrationen im Grundwasser unter der Bestimmungs
grenze des angewendeten Verfahrens von 0,001 mg/l. Eine Überschreitung der UQN 
für den Jahresdurchschnitt von 0,003 mg/l infolge der Einleitung ist somit ausge
schlossen. 

Für Silber liegen alle Konzentrationen im Grundwasser unter der Bestimmungs
grenze des angewendeten Verfahrens von 0,001 mg/l. Diese liegt zwar oberhalb der 
Umweltqualitätsnorm für den Jahresdurchschnitt von 0,00002 mg/l. Insgesamt ist 
durch die nur temporäre Einleitung von Grundwasser aus bauzeitlicher Wasserhal
tung (maximal 24 Wochen), den geringen Anteil der Einleitung im Vergleich zur Ge
samtabflussmenge und die Verdünnungseffekte in den Oberflächenwasserkörpern 
selbst jedoch nicht davon auszugehen, dass dort eine Überschreitung der Jahres
durchschnitts-UQN für Silber durch Einleitung hervorgerufen wird. 

Für die betrachteten Stoffe Selen und Silber ist eine Verschlechterung der chemi
schen Qualitätskomponente flussgebietsspezifische Schadstoffe infolge der Einlei
tung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung für alle relevanten Oberflächen
wasserkörper daher nicht hinreichend wahrscheinlich (Silber) bzw. ausgeschlossen 
(Selen).  

Alle nicht beprobten Stoffe sind grundsätzlich in geringeren Konzentrationen im 
Grundwasser zu erwarten. Für die nicht beprobten Stoffe nach Anlage 6 OGewV kann 
entsprechend analog davon ausgegangen werden, dass durch die nur temporäre 
Dauer der Einleitung, den nur geringen Anteil der Einleitraten an den Abflussverhält
nissen der relevanten Oberflächenwasserkörper (vgl. Kapitel 4.3.1.1.2.1) und damit 
einhergehende Verdünnungseffekte keine Überschreitungen von Umweltqualitäts
normen auftreten. Eine Verschlechterung der chemischen Qualitätskomponente 
flussgebietsspezifische Schadstoffe ist somit auch mit Blick auf diese Stoffe nicht hin
reichend wahrscheinlich.  
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4.3.1.2 Chemischer Zustand 

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands liegt bei Oberflächenwasserkör
pern vor, wenn infolge eines Vorhabens eine Umweltqualitätsnorm (JD-UQN und 
ZHK-UQN) für einen Stoff nach Anlage 8 Tabellen 1 und 2 OGewV überschritten wird. 

Aus der Fokussierung auf die einzelne Qualitätskomponente nach Anlage 8 OGewV 
folgt ferner, dass eine Verschlechterung auch dann anzunehmen ist, wenn der che
mische Zustand bereits wegen Überschreitung einer anderen UQN nicht gut ist. Keine 
Verschlechterung ist gegeben, wenn sich zwar der Wert für einen Stoff verschlechtert, 
die UQN aber noch nicht überschritten wird (sog. Auffüllung).  

Bei einer bereits überschrittenen UQN ist parallel zum Bejahen einer weiteren Ver
schlechterung bei einer bereits als schlecht eingestuften biologischen Qualitätskom
ponente auch die weitere Konzentrationserhöhung als Verschlechterung des chemi
schen Zustands anzusehen. (EuGH, Urteil vom 01. Juli 2015 – C-461/13, Rn. 70 
i.V.m. BVerwG, Urteil vom 09. Februar 2017 – 7 A 2/15, BVerwGE 158, 1, Rn. 578). 

4.3.1.2.1 Einleitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung und damit Eintrag von or
ganischen Verbindungen 

Wirkfaktor: 6-2 

Gemäß „Hydrogeologischem Fachgutachten“ (Teil L06.1) wurden die im Rahmen der 
Datenrecherche ermittelten Altlastenverdachtsflächen und bisher bekannten Boden
belastungen aus den Ergebnissen der Baugrunderkundungen im PFA A1 anhand ei
ner Gefährdungsabschätzung bewertet.  

Das Fachgutachten führt aus, dass aufgrund der gemeldeten Altlasten bzw. Altlas
tenverdachtsflächen und der hydrogeologischen Gegebenheiten weitere, noch unbe
kannte Grundwasserfahnen im Wirkungsbereich der Wasserhaltung auszuschließen 
sind (Teil L06.1 „Hydrogeologisches Fachgutachten“).  

Es wurden im Rahmen der Baugrunderkundungen jedoch zwei Bereiche identifiziert, 
in denen eine Verunreinigung mit polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen 
(PAK) vorgefunden wurde (Teil L06.1 „Hydrogeologisches Fachgutachten“). 

Der Wirkpfad ist nach Verortung der Flächen ausschließlich für den Oberflächenwas
serkörper Tideelbe relevant.  

Für die oben genannten Flächen mit einer Belastung durch PAK werden vorsorgende 
Schutzmaßnahmen ergriffen. Die Bereiche mit vorgefundenen Belastungen gehören 
laut Bodenschutzkonzept (vgl. Teil L02 „Bodenschutzkonzept“) zu den Maßnahmen
bereichen mit Gefahrenabwehr bei stofflichen Belastungen, in denen die spezielle 
Bodenschutzmaßnahme (Bo-spez-06) angewendet wird. So sind bei einer offenen 
Bauweise in diesen Bereichen sowohl die Kabelgräben als auch die Bohrgruben frei
zumessen (Teil L02 „Bodenschutzkonzept“).  

Gemäß „Hydrogeologischem Fachgutachten“ (Teil L06.1) sind Konflikte mit dem 
Grundwasser aufgrund der vorhandenen Schutzfunktionen der Grundwasserüberde
ckung nicht anzunehmen. Es sind jedoch Maßnahmen zu ergreifen, die sich auf Was
serhaltungsmaßnahmen im offenen Kabelgraben beziehen und das Stauwasser be
treffen (Teil L06.1 „Hydrogeologisches Fachgutachten“). 

Im Bereich der beiden Flächen mit nicht auszuschließender Belastung durch PAK 
wird in regelmäßigen Abständen eine gesonderte Beprobung des geförderten Was
sers durchgeführt. Laut „Hydrogeologischem Fachgutachten“ handelt es sich dabei 
um reine Vorsichtsmaßnahmen, um ggf. auftretende stoffliche Belastungen durch ein 
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baubegleitendes Monitoring des geförderten Wassers und dessen Kontrolle durch die 
Umweltbaubegleitung (vgl. Teil I „Landschaftspflegerischer Begleitplan“, Anhang 02) 
frühzeitig zu erkennen. Im Falle von Beeinträchtigungen können somit schnell Maß
nahmen für eine schadlose Einleitung von gefördertem Grundwasser ergriffen wer
den. 

Eine Gefährdung für den Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung aufnehmenden 
Oberflächenwasserkörper Tideelbe ist bei Durchführung und Einhaltung der vorgese
henen Schutzmaßnahmen (Monitoring vor Einleitung, Kontrolle durch Umweltbaube
gleitung) als nicht hinreichend wahrscheinlich anzusehen. 

4.3.1.2.2 Einleitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung und damit Eintrag von Stof
fen der Anlage 8 OGewV 

Wirkfaktor: 6-1 / 6-2 / 6-3 

Grundsätzlich werden durch SuedLink keine Stoffe der Anlage 8 nach OGewV emit
tiert. In Bezug auf eine mögliche Verschlechterung ist daher ausschließlich zu prüfen, 
ob mit dem eingeleiteten, aufgereinigten Grundwasser Stoffe der Anlage 8 nach 
OGewV in die Oberflächenwasserkörper gelangen und dadurch Umweltqualitätsnor
men (UQN) überschritten werden. 

Dieser Wirkpfad ist daher für alle Oberflächenwasserkörper relevant, die durch Ein
leitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung betroffen sind: Tideelbe, Graben 
A / Kuskoppermoor, Kampritter Wettern, Peuser Wettern / Hollerwettern. 

Die Rahmenbedingungen in den Oberflächenwasserkörpern sind durch Tide oder 
künstliche Steuerung zur Entwässerung gekennzeichnet. Die zu untersuchenden Pa
rameter nach Anlage 8 OGewV unterliegen in der Regel wenig Schwankungen im 
Grundwasser und Oberflächenwasserkörper. Daher kann im Folgenden eine quanti
tative Betrachtung mit konservativ angesetzten Abflussraten durchgeführt werden. 

Im Rahmen der projekteigenen Grundwasseranalysen (vgl. Teil L06.2 „Hydrologi
sches Fachgutachten“) wurden sechs der in Anlage 8 OGewV aufgeführten Stoffe mit 
untersucht. Es handelt sich dabei um Blei, Cadmium, Nickel, Nitrat, Quecksilber 
und die Gesamtmenge der Kohlenwasserstoffe (keine Einzelverbindungen). 

Die polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe werden gemäß OGewV über 
den Stoff Benzo(a)pyren überwacht, welcher jedoch nicht im Messumfang der pro
jekteigenen Analysen enthalten ist (siehe vorheriger Absatz). Eine Betrachtung kann 
daher im Rahmen dieses Fachbeitrags nicht erfolgen. Der Stoff muss als nicht be
probt angesehen werden.  

Für die Stoffe Blei, Cadmium, Nickel, Nitrat und Quecksilber wird im Folgenden 
eine Betrachtung für jeden betroffenen Oberflächenwasserkörper durchgeführt.  

Tideelbe 

Zur Prüfung auf das Verschlechterungsverbot für den chemischen Zustand (Stoffe 
nach Anlage 8 OGewV) werden aktuelle Werte des aufnehmenden Oberflächenwas
serkörpers mit aktuellen Werten der korrespondierenden Grundwassermessstellen 
verglichen (Tabelle 23). Als Grundlage für den Oberflächenwasserkörper werden Da
ten des LfU (2023A) herangezogen. Zum Vergleich mit der Grundwasserqualität wird 
die einmalige projekteigene Beprobung der Grundwassermessstellen herangezogen. 
Innerhalb der in die Tideelbe entwässernden Einzugsgebiete (erster aufnehmender 
Oberflächenwasserkörper) sind folgende Grundwassermessstellen zu berücksichti
gen: BK-Bue-0011, BK-Bue-0021, BK-Bue-0030, BK-SaM-0015, BK-SaM-0028, BK-
SaM-0038, BK-SaM,0009, BK-Brk-0025, BK-Brk-0016, BK-Brk-0005. 
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Tabelle 23: Vergleich von Parametern Anlage 8 OGewV zwischen der Tideelbe 
und korrespondierenden Grundwassermessstellen 

Parameter  Oberflächenwasserkörper Grundwasser 
BK-Bue-0011, BK-Bue-0021, 
BK-Bue-0030, BK-SaM-0015, 
BK-SaM-0028, BK-SaM-0038, 
BK-SaM,0009, BK-Brk-0025, 
BK-Brk-0016, BK-Brk-0005 

Blei und Bleiverbindungen 
JD-UQN: 0,0012 mg/l 
ZHK-UQN: 0,014 mg/l 

 
0,00019 mg/l 

0,0035 mg/l 

< 0,001 – 0,0087 mg/l 

Cadmium und  
Cadmiumverbindungen 
JD-UQN: 0,0002 mg/l 
ZHK-UQN: 0,0015 mg/l 

 
 

0,00003 mg/l 
0,00009 mg/l 

< 0,0003 mg/l 

Nickel und  
Nickelverbindungen 
JD-UQN: 0,004 mg/l 
ZHK-UQN: 0,034 mg/l 

 
 

0,0025 mg/l 
0,006 mg/l 

< 0,001 – 0,0065 mg/l 

Nitrat 
JD-UQN: 50,0 mg/l 
ZHK-UQN: - 

 
keine Daten 

< 0,3 – 6,7 mg/l 

Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen 
JD-UQN: - 
ZHK-UQN: 0,00007 mg/l 

 
 
 

0,000039 mg/l 

< 0,0002 

Die Daten für den Oberflächenwasserkörper beziehen sich auf Ergebnisse aus den 
Jahren 2018 bis 2022 (LfU, 2023A). Werte unter der Bestimmungsgrenze wurden 
gemäß Anlage 9 OGewV mit dem Wert der halben Bestimmungsgrenze angesetzt. 

Für Blei ergibt sich nach Durchführung einer Mischrechnung eine erwartete Konzent
ration von 0,000191 mg/l (Tabelle 25). Die Konzentration des durchmischten Wassers 
liegt somit unterhalb der ZHK-UQN und der JD-UQN. Es liegt keine durch die Einlei
tung hervorgerufene Überschreitung der Umweltqualitätsnormen vor. In Bezug auf 
Blei ergibt sich keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflächen
wasserkörpers. 

Für Cadmium ergibt sich nach Durchführung einer Mischrechnung eine erwartete 
Konzentration von 0,000040 mg/l (Tabelle 25). Die Konzentration des durchmischten 
Wassers liegt somit unterhalb der ZHK-UQN und der JD-UQN. Es liegt keine durch 
die Einleitung hervorgerufene Überschreitung der Umweltqualitätsnormen vor. In Be
zug auf Cadmium ergibt sich keine Verschlechterung des chemischen Zustands des 
Oberflächenwasserkörpers. 

Für Nickel ergibt sich nach Durchführung einer Mischrechnung eine erwartete Kon
zentration von 0,002500 mg/l (Tabelle 24). Die Konzentration des durchmischten 
Wassers liegt somit unterhalb der ZHK-UQN und der JD-UQN. Es liegt keine durch 
die Einleitung hervorgerufene Überschreitung der Umweltqualitätsnormen vor. In Be
zug auf Nickel ergibt sich keine Verschlechterung des chemischen Zustands des 
Oberflächenwasserkörpers. 
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Für Nitrat liegen die Konzentrationen im Grundwasser deutlich unter der JD-UQN 
(Tabelle 23). Eine Überschreitung der UQN infolge der Einleitung ist somit ausge
schlossen. In Bezug auf Nitrat ergibt sich keine Verschlechterung des chemischen 
Zustands des Oberflächenwasserkörpers. 

Für Quecksilber ergibt sich nach Durchführung einer Mischrechnung eine erwartete 
Konzentration von 0,000039 mg/l (Tabelle 24). Die Konzentration des durchmischten 
Wassers liegt somit unterhalb der ZHK-UQN. Es liegt keine durch die Einleitung her
vorgerufene Überschreitung der Umweltqualitätsnormen vor. In Bezug auf Quecksil
ber ergibt sich keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflächen
wasserkörpers 
Tabelle 24: Mischrechnung zur Prüfung der Stoffe nach Anlage 8 OGewV für die 

Tideelbe 

Stoff OWK. 
[mg/l] 

Einleitung 
[mg/l] 

OWK 
Q [m³/s] 

Einleitung 
Q [m³/s] 

Misch- 
rechnung 

Blei  0,00019 
mg/ 

0,0087 
mg/ 

699,0 m³/s 0,05 m³/s 0,000191 
mg/ 

Cadmium  0,00004 
mg/ 

0,0003 
mg/ 

699,0 m³/s 0,05 m³/s 0,000040 
mg/ 

Nickel  0,0025 
mg/ 

0,0065 
mg/ 

699,0 m³/s 0,05 m³/s 0,002500 
mg/ 

Quecksilber  0,000039 
mg/ 

0,0002 
mg/ 

699,0 m³/s 0,05 m³/s 0,000039 
mg/ 

 

Zusammenfassend ergibt sich für die betrachteten Stoffe unter den gewählten Rah
menbedingungen keine Verschlechterung des chemischen Zustands.  

Alle nicht beprobten Stoffe sind grundsätzlich in geringeren Konzentrationen im 
Grundwasser zu erwarten. Für die nicht beprobten Stoffe nach Anlage 8 OGewV kann 
entsprechend analog davon ausgegangen werden, dass durch die nur temporäre Ein
leitung, den nur kleinen Anteil der Einleitung an den Abflussverhältnissen der 
Tideelbe (vgl. Kapitel 4.3.1.1.2.1) und damit einhergehende Verdünnungseffekte 
keine Überschreitungen von Umweltqualitätsnormen auftreten. Eine Verschlechte
rung des chemischen Zustands ist somit auch mit Blick auf diese Stoffe nicht hinrei
chend wahrscheinlich.  

Graben A / Kuskoppermoor 

Zur Prüfung auf das Verschlechterungsverbot für den chemischen Zustand (Stoffe 
nach Anlage 8 OGewV) werden aktuelle Werte des aufnehmenden Oberflächenwas
serkörpers mit aktuellen Werten der korrespondierenden Grundwassermessstellen 
verglichen (Tabelle 25). Als Grundlage für den Oberflächenwasserkörper werden Da
ten des LfU (2023A) herangezogen. Zum Vergleich mit der Grundwasserqualität wird 
die einmalige projekteigene Beprobung der Grundwassermessstellen herangezogen. 
Innerhalb der in den Graben A / Kuskoppermoor entwässernden Einzugsgebiete (ers
ter aufnehmender Oberflächenwasserkörper) sind folgende Grundwassermessstellen 
zu berücksichtigen: BK-SaM-0038, BK-SaM-0009 und BK-Not-0002. 
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Tabelle 25: Vergleich von Parametern Anlage 8 OGewV zwischen dem Graben A 
/ Kuskoppermoor und korrespondierenden Grundwassermessstellen 

Parameter  Oberflächenwasserkörper Grundwasser  
BK-SaM-0038, BK-SaM-0009; 
BK-Not-0002 

Blei und Bleiverbindungen 
JD-UQN: 0,0012 mg/l 
ZHK-UQN: 0,014 mg/l 

 
(unter BG) 0,00005 mg/l 
(unter BG) 0,00005 mg/l 

< 0,001 – 0,0017 mg/l 

Cadmium und  
Cadmiumverbindungen 
JD-UQN: 0,00025 mg/l 
ZHK-UQN: 0,0015 mg/l 

 
 

0,000055 mg/l 
0,00027 mg/l 

< 0,0003 mg/l 

Nickel und  
Nickelverbindungen 
JD-UQN: 0,004 mg/l 
ZHK-UQN: 0,034 mg/l 

 
 

0,016 mg/l 
0,04 mg/l 

< 0,001 – 0,0065 mg/l 

Nitrat 
JD-UQN: 50,0 mg/l 
ZHK-UQN: - 

 
keine Daten 

< 0,5 – 6,7 mg/l 

Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen 
JD-UQN: - 
ZHK-UQN: 0,00007 mg/l 

 
 
 

0,0000084 mg/l 

< 0,0002 

Die Daten für den Oberflächenwasserkörper beziehen sich auf Ergebnisse aus dem 
Jahr 2021 (LfU, 2023A). Werte unter der Bestimmungsgrenze (BG) wurden gemäß 
Anlage 9 OGewV mit dem Wert der halben Bestimmungsgrenze angesetzt. Bei Blei 
lagen alle Werte unter der Bestimmungsgrenze von 0,0001 mg/l. 

Für Blei ergibt sich nach Durchführung einer Mischrechnung bei Verwendung des 
MNQ=0,034 m³/s eine erwartete Konzentration von 0,00006 mg/l (Tabelle 26). Die 
Konzentration des durchmischten Wassers liegt somit temporär für die Zeit der Ein
leitung leicht oberhalb der mittleren Konzentration im Oberflächenwasserkörper. Je
doch ist die Konzentration des durchmischten Wassers unterhalb der ZHK-UQN und 
der JD-UQN zu verorten. Es liegt keine durch die Einleitung hervorgerufene Über
schreitung der Umweltqualitätsnormen vor. In Bezug auf Blei ergibt sich keine Ver
schlechterung des chemischen Zustands des Oberflächenwasserkörpers. 

Für Cadmium ergibt sich nach Durchführung einer Mischrechnung bei Verwendung 
des MNQ=0,034 m³/s eine erwartete Konzentration von 0,000056 mg/l (Tabelle 26). 
Die Konzentration des durchmischten Wassers liegt somit temporär für die Zeit der 
Einleitung leicht oberhalb der mittleren Konzentration im Oberflächenwasserkörper. 
Jedoch ist die Konzentration des durchmischten Wassers unterhalb der ZHK-UQN 
und der JD-UQN zu verorten. Es liegt keine durch die Einleitung hervorgerufene Über
schreitung der Umweltqualitätsnormen vor. In Bezug auf Cadmium ergibt sich keine 
Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflächenwasserkörpers 

Für Nickel ergibt sich nach Durchführung einer Mischrechnung bei Verwendung des 
MNQ=0,034 m³/s eine erwartete Konzentration von 0,015646 mg/l (Tabelle 26). 
Durch die geringere Konzentration im einzuleitenden Wasser liegt die Konzentration 
im Durchmischen Wasser somit leicht unterhalb der mittleren Konzentration im Ober
flächenwasserkörper. Da bereits im Ist-Zustand die JD-UQN für Nickel überschritten 



 SuedLink 
 

 

A1_J_EU-WRRL Bericht_R01 Revision: 01 DECKBLATT I 
C1 – Public Information Datum: 31.07.2024 Seite 89 von 132 

 

ist, muss auch für das durchmischte Wasser diese Überschreitung festgehalten wer
den. Durch die geringere Konzentration im einzuleitenden Wasser wird die Konzent
ration im Oberflächenwasserkörper jedoch nicht noch weiter verschlechtert, sondern 
verbessert. Es liegt somit keine weitere Verschlechterung, keine Erhöhung der Kon
zentration über das bisherige Maß hinaus vor. In Bezug auf Nickel ergibt sich daher 
auch keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflächenwasserkör
pers.  

Für Nitrat liegen die Konzentrationen im Grundwasser deutlich unter der JD-UQN 
(Tabelle 25). Eine Überschreitung der UQN infolge der Einleitung ist somit ausge
schlossen. In Bezug auf Nitrat ergibt sich keine Verschlechterung des chemischen 
Zustands des Oberflächenwasserkörpers. 

Für Quecksilber ergibt sich nach Durchführung einer Mischrechnung bei Verwen
dung des MNQ=0,034 m³/s eine erwartete Konzentration von 0,00001 mg/l (Tabelle 
26). Die Konzentration des durchmischten Wassers liegt somit temporär für die Zeit 
der Einleitung leicht oberhalb der mittleren Konzentration im Oberflächenwasserkör
per. Jedoch ist die Konzentration des durchmischten Wassers unterhalb der ZHK-
UQN zu verorten. Es liegt keine durch die Einleitung hervorgerufene Überschreitung 
der Umweltqualitätsnormen vor. In Bezug auf Quecksilber ergibt sich keine Ver
schlechterung des chemischen Zustands des Oberflächenwasserkörpers. 
Tabelle 26: Mischrechnung zur Prüfung der Stoffe nach Anlage 8 OGewV für den 

Graben A / Kuskoppermoor 

Stoff OWK. 
[mg/l] 

Einleitung 
[mg/l] 

OWK 
Q [m³/s] 

Einleitung 
Q [m³/s] 

Misch- 
rechnung 

Blei  0,00005 
mg/ 

0,0017 
mg/ 

0,034 m³/s 0,0002 m³/s 0,000060 
mg/ 

Cadmium  0,000055 
mg/ 

0,0003 
mg/ 

0,034 m³/s 0,0002 m³/s 0,000056 
mg/ 

Nickel  0,0157 
mg/ 

0,0065 
mg/ 

0,034 m³/s 0,0002 m³/s 0,015646 
mg/ 

Quecksilber  0,0000084 
mg/ 

0,0002 
mg/ 

0,034 m³/s 0,0002 m³/s 0,000010 
mg/ 

 

Zusammenfassend ergibt sich für die betrachteten Stoffe unter den gewählten Rah
menbedingungen keine Verschlechterung des chemischen Zustands. 

Für die nicht beprobten Stoffe nach Anlage 8 OGewV kann analog davon ausgegan
gen werden, dass durch die nur temporäre Einleitung, den nur kleinen Anteil der Ein
leitung an den Abflussverhältnissen des Grabens A / Kuskoppermoor (vgl. Kapitel 
4.3.1.1.2.1) und damit einhergehende Verdünnungseffekte keine Überschreitungen 
von Umweltqualitätsnormen auftreten. Eine Verschlechterung des chemischen Zu
stands ist somit auch mit Blick auf diese Stoffe nicht hinreichend wahrscheinlich. 

Kampritter Wettern 

Zur Prüfung auf das Verschlechterungsverbot für den chemischen Zustand (Stoffe 
nach Anlage 8 OGewV) werden aktuelle Werte des aufnehmenden Oberflächenwas
serkörpers mit aktuellen Werten der korrespondierenden Grundwassermessstellen 
verglichen (Tabelle 27). Als Grundlage für den Oberflächenwasserkörper werden Da
ten des LfU (2023A) herangezogen. Zum Vergleich mit der Grundwasserqualität wird 
die einmalige projekteigene Beprobung der Grundwassermessstellen herangezogen. 
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Innerhalb der in die Kampritter Wettern entwässernden Einzugsgebiete (erster auf
nehmender Oberflächenwasserkörper) sind folgende Grundwassermessstellen zu 
berücksichtigen: BK-Not-0002, BK-Dam-0032, BK-Dam-0006, BK-Dam-0017. 
Tabelle 27: Vergleich von Parametern Anlage 8 OGewV zwischen der Kampritter 

Wettern und korrespondierenden Grundwassermessstellen 

Parameter  Oberflächenwasserkörper 
 

Grundwasser  
BK-Not-0002, BK-Dam-0032, 
BK-Dam-0006, BK-Dam-0017 

Blei und Bleiverbindungen 
JD-UQN: 0,0012 mg/l 
ZHK-UQN: 0,014 mg/l 

 
(unter BG) 0,00005 mg/l 
(unter BG) 0,00005 mg/l 

< 0,001 mg/l 

Cadmium und  
Cadmiumverbindungen 
JD-UQN: 0,00025 mg/l 
ZHK-UQN: 0,0015 mg/l 

 
 

0,000047 mg/l 
0,00026 mg/l 

< 0,0003 mg/l 

Nickel und  
Nickelverbindungen 
JD-UQN: 0,004 mg/l 
ZHK-UQN: 0,034 mg/l 

 
 

0,0098 mg/l 
0,03 mg/l 

< 0,001 – 0,015 mg/l 

Nitrat 
JD-UQN: 50,0 mg/l 
ZHK-UQN: - 

 
keine Daten 

< 0,4 – < 0,7 mg/l 

Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen 
JD-UQN: - 
ZHK-UQN: 0,00007 mg/l 

 
 
 

0,0000048 mg/l 

< 0,0002 – 0,00024 mg/l 

Die Daten für den Oberflächenwasserkörper beziehen sich auf Ergebnisse aus dem 
Jahr 2021 (LfU, 2023A). Werte unter der Bestimmungsgrenze (BG) wurden gemäß 
Anlage 9 OGewV mit dem Wert der halben Bestimmungsgrenze angesetzt. Bei Blei 
lagen alle Werte unter der Bestimmungsgrenze von 0,0001 mg/l. 

Für Blei ergibt sich nach Durchführung einer Mischrechnung bei Verwendung des 
MNQ=0,025 m³/s eine erwartete Konzentration von 0,000181 mg/l (Tabelle 28). Die 
Konzentration des durchmischten Wassers liegt somit temporär für die Zeit der Ein
leitung leicht oberhalb der mittleren Konzentration im Oberflächenwasserkörper. Je
doch ist die Konzentration des durchmischten Wassers unterhalb der ZHK-UQN und 
der JD-UQN zu verorten. Es liegt keine durch die Einleitung hervorgerufene Über
schreitung der Umweltqualitätsnormen vor. In Bezug auf Blei ergibt sich keine Ver
schlechterung des chemischen Zustands des Oberflächenwasserkörpers. 

Für Cadmium ergibt sich nach Durchführung einer Mischrechnung bei Verwendung 
des MNQ=0,025 m³/s eine erwartete Konzentration von 0,000082 mg/l (Tabelle 28). 
Die Konzentration des durchmischten Wassers liegt somit temporär für die Zeit der 
Einleitung leicht oberhalb der mittleren Konzentration im Oberflächenwasserkörper. 
Jedoch ist die Konzentration des durchmischten Wassers unterhalb der ZHK-UQN 
und der JD-UQN zu verorten. Es liegt keine durch die Einleitung hervorgerufene Über
schreitung der Umweltqualitätsnormen vor. In Bezug auf Cadmium ergibt sich keine 
Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflächenwasserkörpers 

Für Nickel wird die ZHK-UQN nach Durchführung einer Mischberechnung eingehal
ten. Jedoch wurde im Rahmen der projekteigenen Grundwasserbeprobung an einer 
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Grundwassermessstelle (BK-Dam-0017) eine ungewöhnlich hohe Konzentration von 
0,015 mg/l vorgefunden. Daher muss -abweichend zum Vorgehen bei den anderen 
Stoffen- an dieser Stelle eine differenziertere Bewertung in Bezug auf die JD-UQN 
durchgeführt werden. Es ist an dieser Stelle zu unterscheiden zwischen den Einlei
tungen in Kabelsektionen, die durch die oben genannte Messtelle nicht betroffen sind 
(Kabelsektion 01 im Vorhaben Nr. 4; Konverter V4 bis M-01-02-001-V4) und Kabel
sektionen, die durch die oben genannte Messstelle betroffen sind (Kabelsektionen 02 
bis 04 im Vorhaben Nr. 4; M-A1-02-001-V4 bis M-A1-02-002-V4 / M-A1-02-002-V4 
bis M-A1-02-003-V4 / M-A1-02-003-V4 bis M-A1-02-004-V4). Für die Kabelsektion 01 
im Vorhaben Nr. 04 ergibt sich nach Durchführung einer Mischrechnung bei Verwen
dung des MNQ=0,025 m³/s eine erwartete Konzentration 0,008586 mg/l (Tabelle 28). 
Durch die geringere Konzentration im einzuleitenden Wasser liegt die Konzentration 
im durchmischen Wasser somit leicht unterhalb der mittleren Konzentration im Ober
flächenwasserkörper. Da bereits im Ist-Zustand die JD-UQN für Nickel überschritten 
ist, muss auch für das durchmischte Wasser diese Überschreitung festgehalten wer
den. Durch die geringere Konzentration im einzuleitenden Wasser wird die Konzent
ration im Oberflächenwasserkörper jedoch nicht noch weiter verschlechtert, sondern 
verbessert. Es liegt somit keine weitere Verschlechterung, keine Erhöhung der Kon
zentration über das bisherige Maß hinaus vor. In Bezug auf Nickel ergibt sich daher 
in der Kabelsektion 01 im Vorhaben Nr. 4 auch keine Verschlechterung des chemi
schen Zustands des Oberflächenwasserkörpers. Für die Kabelsektionen 02 bis 04 im 
Vorhaben Nr. 4 ergibt sich nach Durchführung einer Mischrechnung bei Verwendung 
des MNQ=0,025 m³/s eine erwartete Konzentration 0,010238 mg/l (Tabelle 28). Die 
Konzentration des durchmischten Wassers liegt somit temporär für die Zeit der Ein
leitung leicht oberhalb der mittleren Konzentration im Oberflächenwasserkörper. The
oretisch ergibt sich damit eine Erhöhung der bereits die JD-UQN überschreitenden 
Konzentration im Oberflächenwasserkörper. Eine Verschlechterung des chemischen 
Zustands ist jedoch nur dann gegeben, wenn die theoretisch ermittelte Konzentrati
onserhöhung auch real messbar ist. Eine Veränderung, die in Bezug auf den jeweili
gen Wasserkörper voraussichtlich messtechnisch nicht nachweisbar sein wird, stellt 
keine Verschlechterung dar (vgl. LAWA, 2017; Kapitel 2.1.6). Dies gilt gemäß ent
sprechender Handlungsempfehlung unabhängig von dem Zustand des Gewässers. 
Für den Maßstab einer Messbarkeit gibt der „Leitfaden für den Umgang mit dem Ver
schlechterungsverbot nach WRRL in Schleswig-Holstein“ (MELUND, 2022) anzu
wendende Messunsicherheiten an. Die Messunsicherheit für Nickel wird im Leitfaden 
mit 5% angegeben (MELUND, 2022). Bei einer mittleren Konzentration im Oberflä
chenwasserkörper von 0,0098 mg/l ergibt sich ein oberes Ende der Messtoleranz von 
0,01029 mg/l. Die nach Einleitung in die Kabelsektionen 02 bis 04 im Vorhaben Nr. 4 
theoretisch zu erwartende Konzentration wurde mit 0,010238 berechnet. Sie liegt so
mit innerhalb der ermittelten Messbarkeitstoleranz und ist somit als nicht messbar der 
Einleitung zuzuschreiben. Den Maßstäben der LAWA (2017) und des MELUND 
(2022) folgend, liegt in Bezug auf Nickel auch für die Kabelsektionen 02 bis 04 im 
Vorhaben Nr. 4 keine Verschlechterung des chemischen Zustands vor. 

Für Nitrat liegen die Konzentrationen im Grundwasser deutlich unter der JD-UQN 
(Tabelle 27). Eine Überschreitung der UQN infolge der Einleitung ist somit ausge
schlossen. In Bezug auf Nitrat ergibt sich keine Verschlechterung des chemischen 
Zustands des Oberflächenwasserkörpers. 

Für Quecksilber ergibt sich nach Durchführung einer Mischrechnung bei Verwen
dung des MNQ=0,025 m³/s eine erwartete Konzentration von 0,000037 mg/l (Tabelle 
28). Die Konzentration des durchmischten Wassers liegt somit temporär für die Zeit 
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der Einleitung leicht oberhalb der mittleren Konzentration im Oberflächenwasserkör
per. Jedoch ist die Konzentration des durchmischten Wassers unterhalb der ZHK-
UQN zu verorten. Es liegt keine durch die Einleitung hervorgerufene Überschreitung 
der Umweltqualitätsnormen vor. In Bezug auf Quecksilber ergibt sich keine Ver
schlechterung des chemischen Zustands des Oberflächenwasserkörpers. 
Tabelle 28: Mischrechnung zur Prüfung der Stoffe nach Anlage 8 OGewV für die 

Kampritter Wettern 

Stoff OWK. 
[mg/l] 

Einleitung 
[mg/l] 

OWK 
Q [m³/s] 

Einleitung 
Q [m³/s] 

Misch- 
rechnung 

Blei  0,0005 
mg/ 

0,001 
mg/ 

0,025 m³/s 0,004 m³/s 0,000181 
mg/ 

Cadmium  0,000047 
mg/ 

0,0003 
mg/ 

0,025 m³/s 0,004 m³/s 0,000082 
mg/ 

Nickel  
1. Sektion V4 

0,0098 
mg/ 

0,001 
mg/ 

0,025 m³/s 0,004 m³/s 0,008586 
mg/ 

Nickel  
2. - 4. 
Sektion V4 

0,0098 
mg/ 

0,015 
mg/ 

0,025 m³/s 0,0023 m³/s 0,010238 
mg/ 

Quecksilber  0,0000048 
mg/ 

0,00024 
mg/ 

0,025 m³/s 0,004 m³/s 0,000037 
mg/ 

 

Zusammenfassend ergibt sich für die betrachteten Stoffe unter den gewählten Rah
menbedingungen keine Verschlechterung des chemischen Zustands. 

Für die nicht beprobten Stoffe nach Anlage 8 OGewV kann analog davon ausgegan
gen werden, dass durch die nur temporäre Einleitung, den nur kleinen Anteil der Ein
leitung an den Abflussverhältnissen der Kampritter Wettern (vgl. Kapitel 4.3.1.1.2.1) 
und damit einhergehende Verdünnungseffekte keine Überschreitungen von Umwelt
qualitätsnormen auftreten. Eine Verschlechterung des chemischen Zustands ist somit 
auch mit Blick auf diese Stoffe nicht hinreichend wahrscheinlich. 

Peuser Wettern / Hollerwettern 

Zur Prüfung auf das Verschlechterungsverbot für den chemischen Zustand (Stoffe 
nach Anlage 8 OGewV) werden aktuelle Werte des aufnehmenden Oberflächenwas
serkörpers mit aktuellen Werten der korrespondierenden Grundwassermessstellen 
verglichen (Tabelle 29). Als Grundlage für den Oberflächenwasserkörper werden Da
ten des LfU (2023A) herangezogen. Zum Vergleich mit der Grundwasserqualität wird 
die einmalige projekteigene Beprobung der Grundwassermessstellen herangezogen. 
Innerhalb der in die Peuser Wettern / Hollerwettern entwässernden Einzugsgebiete 
(erster aufnehmender Oberflächenwasserkörper) sind folgende Grundwassermess
stellen zu berücksichtigen: BK-Brk-0005, BK-Wew-0008. Die Daten von BK-Wew-
0008 wurden bereits für den Planfeststellungsabschnitt PFA A2 verwendet und wer
den nun erneut für diese Unterlage herangezogen. 
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Tabelle 29: Vergleich von Parametern Anlage 8 OGewV zwischen der Peuser Wet
tern / Hollerwettern und korrespondierenden Grundwassermessstellen 

Parameter  Oberflächenwasserkörper 
 

Grundwasser  
BK-Brk-0005; BK-Wew-0008 

Blei und Bleiverbindungen 
JD-UQN: 0,0012 mg/l 
ZHK-UQN: 0,014 mg/l 

 
(unter BG) 0,00005 mg/l 
(unter BG) 0,00005 mg/l 

< 0,001 mg/l 

Cadmium und  
Cadmiumverbindungen 
JD-UQN: 0,00025 mg/l 
ZHK-UQN: 0,0015 mg/l 

 
 

0,00007 mg/l 
0,00062 mg/l 

< 0,0003 mg/l 

Nickel und  
Nickelverbindungen 
JD-UQN: 0,004 mg/l 
ZHK-UQN: 0,034 mg/l 

 
 

0,012 mg/l 
0,053 mg/l 

< 0,001 – 0,0036 mg/l 

Nitrat 
JD-UQN: 50,0 mg/l 
ZHK-UQN: - 

 
keine Daten 

6,3 mg/l 

Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen 
JD-UQN: - 
ZHK-UQN: 0,00007 mg/l 

 
 
 

0,0000043 mg/l 

< 0,0002 mg/l 

Die Daten für den Oberflächenwasserkörper beziehen sich auf Ergebnisse aus den 
Jahren 2021 und 2022 (LfU, 2023A). Werte unter der Bestimmungsgrenze (BG) wur
den gemäß Anlage 9 OGewV mit dem Wert der halben Bestimmungsgrenze ange
setzt. Bei Blei lagen alle Werte unter der Bestimmungsgrenze von 0,0001 mg/l. 

Für Blei ergibt sich nach Durchführung einer Mischrechnung bei Verwendung des 
MNQ=0,017 m³/s eine erwartete Konzentration von 0,000077 mg/l (Tabelle 30). Die 
Konzentration des durchmischten Wassers liegt somit temporär für die Zeit der Ein
leitung leicht oberhalb der mittleren Konzentration im Oberflächenwasserkörper. Je
doch ist die Konzentration des durchmischten Wassers unterhalb der ZHK-UQN und 
der JD-UQN zu verorten. Es liegt keine durch die Einleitung hervorgerufene Über
schreitung der Umweltqualitätsnormen vor. In Bezug auf Blei ergibt sich keine Ver
schlechterung des chemischen Zustands des Oberflächenwasserkörpers. 

Für Cadmium ergibt sich nach Durchführung einer Mischrechnung bei Verwendung 
des MNQ=0,017 m³/s eine erwartete Konzentration von 0,000077 mg/l (Tabelle 30). 
Die Konzentration des durchmischten Wassers liegt somit temporär für die Zeit der 
Einleitung leicht oberhalb der mittleren Konzentration im Oberflächenwasserkörper. 
Jedoch ist die Konzentration des durchmischten Wassers unterhalb der ZHK-UQN 
und der JD-UQN zu verorten. Es liegt keine durch die Einleitung hervorgerufene Über
schreitung der Umweltqualitätsnormen vor. In Bezug auf Cadmium ergibt sich keine 
Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflächenwasserkörpers 

Für Nickel ergibt sich nach Durchführung einer Mischrechnung bei Verwendung des 
MNQ=0,017 m³/s eine erwartete Konzentration von 0,011760 mg/l (Tabelle 30). 
Durch die geringere Konzentration im einzuleitenden Wasser liegt die Konzentration 
im Durchmischen Wasser somit leicht unterhalb der mittleren Konzentration im Ober
flächenwasserkörper. Da bereits im Ist-Zustand die JD-UQN für Nickel überschritten 
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ist, muss auch für das durchmischte Wasser diese Überschreitung festgehalten wer
den. Durch die geringere Konzentration im einzuleitenden Wasser wird die Konzent
ration im Oberflächenwasserkörper jedoch nicht noch weiter verschlechtert, sondern 
verbessert. Es liegt somit keine weitere Verschlechterung über das bisherige Maß 
hinaus vor. In Bezug auf Nickel ergibt sich daher auch keine Verschlechterung des 
chemischen Zustands des Oberflächenwasserkörpers.  

Für Nitrat liegen die Konzentrationen im Grundwasser deutlich unter der JD-UQN 
(Tabelle 29). Eine Überschreitung der UQN infolge der Einleitung ist somit ausge
schlossen. In Bezug auf Nitrat ergibt sich keine Verschlechterung des chemischen 
Zustands des Oberflächenwasserkörpers. 

Für Quecksilber ergibt sich nach Durchführung einer Mischrechnung bei Verwen
dung des MNQ=0,017 m³/s eine erwartete Konzentration von 0,00001 mg/l (Tabelle 
30). Die Konzentration des durchmischten Wassers liegt somit temporär für die Zeit 
der Einleitung leicht oberhalb der mittleren Konzentration im Oberflächenwasserkör
per. Jedoch ist die Konzentration des durchmischten Wassers unterhalb der ZHK-
UQN zu verorten. Es liegt keine durch die Einleitung hervorgerufene Überschreitung 
der Umweltqualitätsnormen vor. In Bezug auf Quecksilber ergibt sich keine Ver
schlechterung des chemischen Zustands des Oberflächenwasserkörpers. 
Tabelle 30: Mischrechnung zur Prüfung der Stoffe nach Anlage 8 OGewV für die 

Peuser Wettern / Hollerwettern 

Stoff OWK. 
[mg/l] 

Einleitung 
[mg/l] 

OWK 
Q [m³/s] 

Einleitung 
Q [m³/s] 

Misch- 
rechnung 

Blei  0,00005 
mg/ 

0,001 
mg/ 

0,017 m³/s 0,0005 m³/s 0,000077 
mg/ 

Cadmium  0,00007 
mg/ 

0,0003 
mg/ 

0,017 m³/s 0,0005 m³/s 0,000077 
mg/ 

Nickel  0,012 
mg/ 

0,0036 
mg/ 

0,017 m³/s 0,0005 m³/s 0,011760 
mg/ 

Quecksilber  0,0000043 
mg/ 

0,0002 
mg/ 

0,017 m³/s 0,0005 m³/s 0,000010 
mg/ 

 

Zusammenfassend ergibt sich für die betrachteten Stoffe unter den gewählten Rah
menbedingungen keine Verschlechterung des chemischen Zustands. 

Für die nicht beprobten Stoffe nach Anlage 8 OGewV kann analog davon ausgegan
gen werden, dass durch die nur temporäre Einleitung, den nur kleinen Anteil der Ein
leitung an den Abflussverhältnissen der Peuser Wettern / Hollerwettern (vgl. Kapitel 
4.3.1.1.2.1) und damit einhergehenden Verdünnungseffekten keine Überschreitun
gen von Umweltqualitätsnormen auftreten. Eine Verschlechterung des chemischen 
Zustands ist somit auch mit Blick auf diese Stoffe nicht hinreichend wahrscheinlich. 

4.3.1.2.3 Zusammenfassung chemischer Zustand 

Die Auswirkungsprognose hat gezeigt, dass weder durch das potenzielle Auftreten 
von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (bei Einhaltung entsprechen
der Sicherheitsmaßnahmen) noch durch die Einleitung von Wasser aus bauzeitlicher 
Wasserhaltung in Bezug auf Stoffe der Anlage 8 OGewV eine Verschlechterung des 
chemischen Zustands für einen der betrachteten Oberflächenwasserkörper hinrei
chend wahrscheinlich ist. 
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4.3.2 Bewertung des Verbesserungsgebots nach §§ 27, 28 WHG 
Gem. § 27 WHG sind Oberflächenwasserkörper so zu bewirtschaften, dass ein guter 
ökologische Zustand bzw. ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer 
Zustand erhalten oder erreicht werden (Zielerreichungsgebot). Durch die Vorhaben 
und den vorgenommenen Ausgleich darf das Zielerreichungs-/Verbesserungsgebot 
nicht gefährdet werden. Das Ziel des guten ökologischen Zustands/Potenzials und 
des guten chemischen Zustands zu dem nach dem § 29 WHG bestimmten Zeitpunkt 
soll eingehalten werden. Maßgebend ist die aktuell gültige Frist oder im Falle einer 
Fristverlängerung die verlängerte Frist. Die Vorhaben dürfen (vorbehaltlich einer Aus
nahme) die fristgerechte Erreichung der Bewirtschaftungsziele in den betroffenen 
Wasserkörpern nicht gefährden. Hierbei wird untersucht, ob die Vorhaben die Zieler
reichung der Maßnahmenprogramme nach § 82 WHG für die relevanten Wasserkör
per gefährden kann. Bezüglich jeder einzelnen Maßnahme muss sichergestellt wer
den, dass trotz Auswirkungen der Vorhaben deren Realisierung für die betreffenden 
Wasserkörper weiterhin möglich ist. D.h. Maßnahmen zur Zielerreichung dürfen durch 
das Vorhaben nicht erschwert oder behindert werden. 

Tideelbe 

Für die Tideelbe sind in den Wasserkörpersteckbriefen für den 3. BWZ insgesamt 5 
verschiedene Maßnahmentypen in unterschiedlicher Anzahl in Ausführung oder Pla
nung ausgewiesen (MELUND, 2021C; BfG, 2021). Die Zielerreichung für die Ökologie 
wird spätestens 2039 erwartet, die Zielerreichung für die Chemie erst nach 2045 
(MELUND, 2021C). Die Tideelbe ist im PFA A1 nicht direkt von Baumaßnahmen des 
SuedLink betroffen. Es ist in Bezug auf das Verbesserungsgebot folglich nur die Ein
leitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung zu betrachten (Tabelle 31).  
Tabelle 31: Überprüfung der Maßnahmen für den OWK Tideelbe hinsichtlich des 

Verbesserungsgebots 

Nr. Bezeichnung 
Maßnahmentyp 
(LAWA) 

Beschreibung (LAWA-Katalog) Verhinderung oder 
Erschwernis durch 
Vorhaben 

36 Maßnahmen zur 
Reduzierung der 
Belastungen aus 
anderen diffusen 
Quellen 

Stoffeinträge, welche nicht aus der 
Belastung durch Bergbau, Altlasten, 
Versiegelungsflächen oder Landwirt
schaft stammen, werden unter dieser 
Maßnahmennummer verringert. 

nein 
> Aufnahme von Was
ser aus Wasserhal
tungsmaßnahmen er
schwert keine Anstren
gungen in Bezug auf 
Verringerung der Be
lastung aus der Land
wirtschaft 

77 Maßnahmen zur 
Verbesserung des 
Geschiebehaus
haltes bzw. Sedi
mentmanagement 

Geschiebequellen im Längs- und 
Querverlauf des Gewässers werden 
erschlossen und der Rückhalt von 
Sand- bzw. Feinsedimenteinträgen 
wird gefördert. Dies kann durch Um
setzen von Geschiebe aus dem Stau
wurzelbereich von Flussstauhaltun
gen und Talsperren in das Unterwas
ser, Bereitstellung von Kiesdepots 
der die Anlage eines Sand- und Sedi
mentfangs geschehen. 

nein 
> temporär höhere Ab
flussmengen kaum 
messbar, Überlage
rung von Tideeinfluss, 
keine Auswirkungen 
auf Sediment 
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Nr. Bezeichnung 
Maßnahmentyp 
(LAWA) 

Beschreibung (LAWA-Katalog) Verhinderung oder 
Erschwernis durch 
Vorhaben 

79 Maßnahmen zur 
Anpassung/Opti
mierung der Ge
wässerunterhal
tung  

Die Gewässerunterhaltung wird ge
mäß § 39 WHG angepasst, optimiert 
oder umgestellt, sodass eine auf öko
logische und naturschutzfachliche 
Anforderungen orientierte Unterhal
tung erfolgt. Dabei ist außerdem eine 
standortgerechte Ufervegetation zu 
entwickeln. 

nein 
> unabhängig von den 
Vorhaben 

503 Informations- und 
Fortbildungsmaß
nahmen 

Maßnahmen diesen der Information, 
der Sensibilisierung und der Aufklä
rung über die Thematik „Wasserrah
menrichtlinie“. Angeregt wird bei
spielsweise die Implementierung von 
Arbeitskreisen mit Akteuren aus der 
Wasserwirtschaft. Hierzu zählen un
ter anderem die unterhaltungspflichti
gen Verbände und Personen, Vertre
ter der Kommunen, Vertreter der 
Landwirtschaft und Vertreter aus der 
Öffentlichkeitsarbeit. Aber auch Fort
bildungen sind im LAWA-Maßnah
menkatalog vorgeschlagen, welche 
sich mit der Gewässerunterhaltung 
und verwandten Themen auseinan
dersetzen können. 

nein 
> unabhängig von den 
Vorhaben 

508 Vertiefende Unter
suchungen und 
Kontrollen 

Es werden weitergehende Untersu
chungen durchgeführt, welche eine 
vertiefende Ermittlung von Belas
tungsursachen ermöglichen sollen. 
Ebenfalls soll die Wirksamkeit vorge
sehener Maßnahmen im Bereich Ge
wässerschutz vertiefend untersucht 
werden. 

nein 
> unabhängig von den 
Vorhaben 

 

Die Maßnahmen für die Tideelbe sind dem Wasserkörper insgesamt zugeordnet, be
sitzen jedoch keine genaue Verortung. Da kein Maßnahmentyp durch die Vorhaben 
negativ beeinflusst wird, die Wassereinleitung ausschließlich temporär ist und die Zie
lerreichung erst mittelfristig erwartet wird, ist für den OWK Wischhafener Süderelbe 
nicht von einem Verstoß gegen das Verbesserungsgebot auszugehen. 

In Schleswig-Holstein ist die Prüfung auf das Verbesserungsgebot über die Betrach
tung des Wasserkörpers hinaus auf den zugeordneten Talraum auszuweiten 
(MELUND, 2022). Für die Tideelbe wurde seitens des MELUND jedoch kein Talraum 
ausgewiesen (LLUR, 2021), sodass eine Betrachtung an dieser Stelle entfällt 

Graben A / Kuskoppermoor 

Der Graben A / Kuskoppermoor ist von Vorhaben Nr. 3 betroffen durch Querung so
wie indirekte Wassereinleitungen aus bauzeitlicher Wasserhaltung betroffen und von 
Vorhaben Nr. 4 durch indirekte Wassereinleitung aus bauzeitlicher Wasserhaltung 
betroffen. Für den Graben A / Kuskoppermoor sind in den Wasserkörpersteckbriefen 
für den 3. BWZ insgesamt 4 verschiedene Maßnahmentypen in unterschiedlicher An
zahl in Ausführung oder Planung ausgewiesen (MELUND, 2021C; BfG, 2021). Die 
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Zielerreichung für die Ökologie wird spätestens 2039 erwartet, die Zielerreichung für 
die Chemie erst nach 2045 (MELUND, 2021C). Der Graben A / Kuskoppermoor wird 
mittels HDD-Verfahren überwunden. Es finden demnach keine direkten baulichen 
Maßnahmen im Gewässer statt. Es ist in Bezug auf das Verbesserungsgebot folglich 
nur die Einleitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung zu betrachten (Ta
belle 32).  
Tabelle 32: Überprüfung der Maßnahmen für den OWK Graben A / Kuskopper

moor hinsichtlich des Verbesserungsgebots 

Nr. Bezeichnung 
Maßnahmentyp 
(LAWA) 

Beschreibung (LAWA-Katalog) Verhinderung oder 
Erschwernis durch 
Vorhaben 

5 Optimierung der 
Betriebsweise 
kommunaler Klär
anlagen 

Kommunale Kläranlagen sollen mit 
entsprechenden Maßnahmen aufge
rüstet und technisch ausgebaut wer
den, um Stofffrachten in um liegende 
Gewässer- und aquatische Ökosys
teme zu reduzieren. Angeregt wird 
nach LAWA-Maßnahmenkatalog bei
spielsweise die Mikroschadstoffent
fernung mittels geeigneter Verfahren. 

nein 
> unabhängig vom 
Vorhaben 

69 Maßnahmen zur 
Herstellung/Ver
besserung der li
nearen Durchgän
gigkeit an Stau
stufen/Flusssper
ren, Abstürzen, 
Durchlässen und 
sonstigen wasser
baulichen Anlagen 

Die lineare Durchgängigkeit an Ab
stützen oder Durchlassbauwerken 
wird verbessert oder wo nötig wieder
hergestellt. Erreicht werden kann die 
Durchgängigkeit unter anderem 
durch den Rückbau eine Wehres, die 
Anlage eines passierbaren Bauwerks 
(siehe Maßnahme 68), den Rückbau 
oder Umbau eines Durchlassbau
werks mithilfe von Rohr- oder Kasten
durchlässen, oder die Errichtung von 
durchlässigen Buhnenfeldern. 

nein 
> keine Errichtung von 
Kunstbauwerken 

79 Maßnahmen zur 
Anpassung/Opti
mierung der Ge
wässerunterhal
tung  

Die Gewässerunterhaltung wird ge
mäß § 39 WHG angepasst, optimiert 
oder umgestellt, sodass eine auf öko
logische und naturschutzfachliche 
Anforderungen orientierte Unterhal
tung erfolgt. Dabei ist außerdem eine 
standortgerechte Ufervegetation zu 
entwickeln. 

nein 
> unabhängig vom 
Vorhaben 

89 Maßnahmen zu 
Reduzierung der 
Belastung infolge 
Fischerei in Fließ
gewässern 

Es werden Maßnahmen zu den Ver
ringerungen der Belastung durch fi
schereiliche Aktivitäten in Fließge
wässern ergriffen, wodurch der Stoff
haushalt, die Gewässerstruktur und 
die Fischpopulationen verbessert 
werden sollen. 

nein  
> keine fischereilichen 
Maßnahmen durch 
das Vorhaben vorge
sehen 

 

Die Maßnahmen für den Graben A / Kuskoppermoor sind dem Wasserkörper insge
samt zugeordnet, besitzen jedoch keine genaue Verortung. Da kein Maßnahmentyp 
durch das Vorhaben negativ beeinflusst wird, die Wassereinleitung ausschließlich 
temporär ist und die Zielerreichung erst mittelfristig erwartet wird, ist für den OWK 
Graben A / Kuskoppermoor nicht von einem Verstoß gegen das Verbesserungsgebot 
auszugehen.  



 SuedLink 
 

 

A1_J_EU-WRRL Bericht_R01 Revision: 01 DECKBLATT I 
C1 – Public Information Datum: 31.07.2024 Seite 98 von 132 

 

In Schleswig-Holstein ist die Prüfung auf das Verbesserungsgebot über die Betrach
tung des Wasserkörpers hinaus auf den zugeordneten Talraum auszuweiten 
(MELUND, 2022). Für den Graben A / Kuskoppermoor wurde durch das LfU (damals 
LLUR) ein Talraum übermittelt (LLUR, 2021). Der Graben A / Kuskoppermoor wird 
nur von dem Vorhaben Nr. 3 gekreuzt und dabei durch eine HDD-Bohrung unterquert. 
Es werden keine baulichen Anlagen im Talraum errichtet. Die Ansatzpunkte für diese 
HDD liegen außerhalb des Talraums (Abbildung 1). Entsprechend steht das Vorha
ben Nr. 3 der Verwirklichung von Maßnahmen innerhalb des Talraums des Grabens 
A / Kuskoppermoor nicht entgegen und verstößt somit nicht gegen das Verbesse
rungsgebot. 

 
Abbildung 1: Querung Talraum Graben A / Kuskoppermooor 
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Kampritter Wettern 

Für die Kampritter Wettern sind in den Wasserkörpersteckbriefen für den 3. BWZ ins
gesamt 4 verschiedene Maßnahmentypen in unterschiedlicher Anzahl in Ausführung 
oder Planung ausgewiesen (MELUND, 2021C; BfG, 2021). Die Zielerreichung für die 
Ökologie wird spätestens 2039 erwartet, die Zielerreichung für die Chemie erst nach 
2045 (MELUND, 2021C). Die Kampritter Wettern wird im HDD-Verfahren unterquert. 
Es ist in Bezug auf das Verbesserungsgebot die Einleitung von Wasser aus bauzeit
licher Wasserhaltung sowie die temporäre Errichtung einer Zuwegung im Bereich des 
Gewässerrandstreifens und im Bereich des Talraums zu betrachten (Tabelle 33).  
Tabelle 33: Überprüfung der Maßnahmen für den OWK Kampritter Wettern hin

sichtlich des Verbesserungsgebots 

Nr. Bezeichnung 
Maßnahmentyp 
(LAWA) 

Beschreibung (LAWA-Katalog) Verhinderung oder 
Erschwernis durch 
Vorhaben 

5 Optimierung der 
Betriebsweise 
kommunaler Klär
anlagen 

Kommunale Kläranlagen sollen mit 
entsprechenden Maßnahmen aufge
rüstet und technisch ausgebaut wer
den, um Stofffrachten in um liegende 
Gewässer- und aquatische Ökosys
teme zu reduzieren. Angeregt wird 
nach LAWA-Maßnahmenkatalog bei
spielsweise die Mikroschadstoffent
fernung mittels geeigneter Verfahren. 

nein 
> unabhängig von den 
Vorhaben 

69 Maßnahmen zur 
Herstellung/Ver
besserung der li
nearen Durchgän
gigkeit an Stau
stufen/Flusssper
ren, Abstürzen, 
Durchlässen und 
sonstigen wasser
baulichen Anlagen 

Die lineare Durchgängigkeit an Ab
stützen oder Durchlassbauwerken 
wird verbessert oder wo nötig wieder
hergestellt. Erreicht werden kann die 
Durchgängigkeit unter anderem 
durch den Rückbau eine Wehres, die 
Anlage eines passierbaren Bauwerks 
(siehe Maßnahme 68), den Rückbau 
oder Umbau eines Durchlassbau
werks mithilfe von Rohr- oder Kasten
durchlässen, oder die Errichtung von 
durchlässigen Buhnenfeldern. 

nein 
> keine Errichtung von 
Kunstbauwerken 

79 Maßnahmen zur 
Anpassung/Opti
mierung der Ge
wässerunterhal
tung  

Die Gewässerunterhaltung wird ge
mäß § 39 WHG angepasst, optimiert 
oder umgestellt, sodass eine auf öko
logische und naturschutzfachliche 
Anforderungen orientierte Unterhal
tung erfolgt. Dabei ist außerdem eine 
standortgerechte Ufervegetation zu 
entwickeln 

nein 
> unabhängig von den 
Vorhaben 

89 Maßnahmen zu 
Reduzierung der 
Belastung infolge 
Fischerei in Fließ
gewässern 

Es werden Maßnahmen zu den Ver
ringerungen der Belastung durch fi
schereiliche Aktivitäten in Fließge
wässern ergriffen, wodurch der Stoff
haushalt, die Gewässerstruktur und 
die Fischpopulationen verbessert 
werden sollen. 

nein  
> keine fischereilichen 
Maßnahmen durch die 
Vorhaben vorgesehen 

 

Die Maßnahmen für die Kampritter Wettern sind dem Wasserkörper insgesamt zuge
ordnet, besitzen jedoch keine genaue Verortung. Da kein Maßnahmentyp durch die 
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Vorhaben negativ beeinflusst wird, die Wassereinleitung und die Inanspruchnahme 
des Gewässerrandstreifens ausschließlich temporär ist und die Zielerreichung erst 
mittelfristig erwartet wird, ist für den OWK Graben A / Kuskoppermoor nicht von einem 
Verstoß gegen das Verbesserungsgebot auszugehen.  

In Schleswig-Holstein ist die Prüfung auf das Verbesserungsgebot über die Betrach
tung des Wasserkörpers hinaus auch auf den zugeordneten Talraum auszuweiten 
(MELUND, 2022). Für die Kampritter Wettern hat das LfU (damals LLUR) einen Tal
raum übermittelt (LLUR, 2021). Die Kampritter Wettern wird nur vom Vorhaben Nr. 4 
gequert und dabei durch eine HDD-Bohrung unterquert. Es werden keine baulichen 
Anlagen im Talraum errichtet. Die Ansatzpunkte für diese HDD liegen außerhalb des 
Talraums (Abbildung 2). Weiterhin befinden sich an drei Stellen (km V4 5+280, km 
V4 5+580 bis 5+900 und km V4 6+940 bis 7+160) temporäre Zuwegungen im Bereich 
des Talraums. Die temporäre Zuwegung nördlich der B5 wird flächengleich mit einer 
bereits bestehenden Zufahrt zum Konverter NordLink/Umspannwerk Wilster West er
richtet. Hier werden keine zusätzlichen Flächen in Anspruch genommen. Die tempo
räre Zuwegung südlich der B 5 wird nach Beendigung der Baumaßnahme komplett 
zurückgebaut und die Flächen wieder ihrer ursprünglichen Nutzung bzw. Funktion 
übergeben. Es entstehen durch diese Zuwegung keine dauerhaften Veränderungen 
im Talraum. Entsprechend steht das Vorhaben Nr. 4 der Verwirklichung von Maßnah
men innerhalb des Talraums der Kampritter Wettern nicht entgegen und verstößt so
mit nicht gegen das Verbesserungsgebot. 
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Abbildung 2: Querung Talraum Kampritter Wettern 

 

Peuser Wettern / Hollerwettern 

Für Peuser Wettern / Hollerwettern sind in den Wasserkörpersteckbriefen für den 3. 
BWZ insgesamt 4 verschiedene Maßnahmentypen in unterschiedlicher Anzahl in 
Ausführung oder Planung ausgewiesen (MELUND, 2021C; BfG, 2021). Die Zielerrei
chung für die Ökologie wird spätestens 2039 erwartet, die Zielerreichung für die Che
mie erst nach 2045 (MELUND, 2021C). Die Peuser Wettern / Hollerwettern ist im 
PFA A1 von der Trassenführung räumlich nicht betroffen. Der Oberflächenwasserkör
per muss jedoch für zwei Zufahrten im Bereich der Logistik temporär verrohrt werden. 
Weiterhin nimmt er Wasser aus Vorflutern auf, in welche eingeleitet wird. Es sind in 
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Bezug auf das Verbesserungsgebot folglich die Verrohrung und die Einleitung von 
Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung zu betrachten (Tabelle 34).  
Tabelle 34: Überprüfung der Maßnahmen für den OWK Peuser Wettern / Holler

wettern hinsichtlich des Verbesserungsgebots 

Nr. Bezeichnung 
Maßnahmentyp 
(LAWA) 

Beschreibung (LAWA-Katalog) Verhinderung oder 
Erschwernis durch 
Vorhaben 

5 Optimierung der 
Betriebsweise 
kommunaler Klär
anlagen 

Kommunale Kläranlagen sollen mit 
entsprechenden Maßnahmen aufge
rüstet und technisch ausgebaut wer
den, um Stofffrachten in um liegende 
Gewässer- und aquatische Ökosys
teme zu reduzieren. Angeregt wird 
nach LAWA-Maßnahmenkatalog bei
spielsweise die Mikroschadstoffent
fernung mittels geeigneter Verfahren. 

nein 
> unabhängig von den 
Vorhaben 

69 Maßnahmen zur 
Herstellung/Ver
besserung der li
nearen Durchgän
gigkeit an Stau
stufen/Flusssper
ren, Abstürzen, 
Durchlässen und 
sonstigen wasser
baulichen Anlagen 

Die lineare Durchgängigkeit an Ab
stützen oder Durchlassbauwerken 
wird verbessert oder wo nötig wieder
hergestellt. Erreicht werden kann die 
Durchgängigkeit unter anderem 
durch den Rückbau eine Wehres, die 
Anlage eines passierbaren Bauwerks 
(siehe Maßnahme 68), den Rückbau 
oder Umbau eines Durchlassbau
werks mithilfe von Rohr- oder Kasten
durchlässen, oder die Errichtung von 
durchlässigen Buhnenfeldern. 

nein 
> zwar Einbau von 
zwei Verrohrungen im 
Zuge der Logistik. 
Diese ermöglichen je
doch (bis auf den kur
zen Zeitraum des Ein-
/Ausbaus) jederzeit 
eine Durchgängigkeit 
und werden nach Ab
schluss der Baumaß
nahme vollständig 
rückgebaut. Es erfolgt 
eine Wiederherstellung 
des Gewässers. 

79 Maßnahmen zur 
Anpassung/Opti
mierung der Ge
wässerunterhal
tung  

Die Gewässerunterhaltung wird ge
mäß § 39 WHG angepasst, optimiert 
oder umgestellt, sodass eine auf öko
logische und naturschutzfachliche 
Anforderungen orientierte Unterhal
tung erfolgt. Dabei ist außerdem eine 
standortgerechte Ufervegetation zu 
entwickeln. 

Nein 
> temporäre Verroh
rung wird vollständig 
rückgebaut und steht 
Entwicklung standort
gerechter Ufervegeta
tion anschließend nicht 
mehr im Weg. 

89 Maßnahmen zu 
Reduzierung der 
Belastung infolge 
Fischerei in Fließ
gewässern 

Es werden Maßnahmen zu den Ver
ringerungen der Belastung durch fi
schereiliche Aktivitäten in Fließge
wässern ergriffen, wodurch der Stoff
haushalt, die Gewässerstruktur und 
die Fischpopulationen verbessert 
werden sollen. 

Nein  
> keine fischereilichen 
Maßnahmen durch die 
Vorhaben vorgesehen 

 

Die Maßnahmen für Peuser Wettern / Hollerwettern sind dem Wasserkörper insge
samt zugeordnet, besitzen jedoch keine genaue Verortung. Da kein Maßnahmentyp 
durch die Vorhaben negativ beeinflusst wird, die Wassereinleitung ausschließlich 
temporär ist und die Zielerreichung erst mittelfristig erwartet wird, ist für den OWK 
Peuser Wettern / Hollerwettern nicht von einem Verstoß gegen das Verbesserungs
gebot auszugehen.  
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In Schleswig-Holstein ist die Prüfung auf das Verbesserungsgebot über die Betrach
tung des Wasserkörpers hinaus auch auf den zugeordneten Talraum auszuweiten 
(MELUND, 2022). Die Peuser Wettern / Hollerwettern wird durch die Vorhaben nicht 
gekreuzt. Es ist jedoch notwendig, an zwei Stellen temporäre Verrohrungen für Über
fahrten an der Peuser Wettern vorzunehmen (vgl. Kapitel 4.3.1.1.2.3). Die Auswir
kungen auf den Talraum bleiben in der Intensität hinter den Auswirkungen auf den 
OWK selbst zurück und sind mit Auswirkungen einer Zufahrt vergleichbar. Insgesamt 
werden sowohl Verrohrung als auch Zuwegung nur temporär errichtet und nach Ab
schluss der Baumaßnahmen vollständig wieder zurückgebaut. Die Flächen werden 
anschließend ihrer vorherigen Nutzung bzw. Funktion wieder übergeben. Es entste
hen keine dauerhaften Veränderungen im Talraum. Entsprechend stehen die Vorha
ben der Verwirklichung von Maßnahmen innerhalb des Talraums der Peuser Wet
tern / Hollerwettern nicht entgegen und verstoßen somit nicht gegen das Verbesse
rungsgebot 

4.3.3 Zusammenfassung Bewertung der Oberflächenwasserkörper 
Die Auswirkungsprognose hat gezeigt, dass direkte Auswirkungen auf die biologi
schen Qualitätskomponenten auszuschließen sind. Eine Verschlechterung des öko
logischen Zustands bzw. Potenzials durch direkte Vorhabenwirkungen sind daher 
nicht hinreichend wahrscheinlich.  

In Bezug auf die hydromorphologische Qualitätskomponenten hat die Auswirkungs
prognose ergeben, dass bei keinem der betrachteten Oberflächenwasserkörper ein 
Wechsel bzw. eine Verschlechterung der Zustandsklasse hinreichend wahrscheinlich 
ist. Es liegt daher kein Indiz dafür vor, dass die betrachteten Wirkpfade auch die Zu
standsklasse einer biologischen Qualitätskomponente verschlechtern könnten. 

Für die allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponente kommt die Auswir
kungsprognose zu dem Schluss, dass bei keinem der betrachteten Oberflächenwas
serkörper und für keinen der untersuchten Wirkpfade ein Wechsel der Zustands
klasse hinreichend wahrscheinlich ist. Es liegt daher kein Indiz dafür vor, dass die 
betrachteten Wirkpfade auch die Zustandsklasse einer biologischen Qualitätskompo
nente verschlechtern könnten.  

Auch für die chemische Qualitätskomponente (flussgebietsspezifische Schadstoffe) 
ist die Überschreitung von Umweltqualitätsnormen durch die Einleitung von Wasser 
aus bauzeitlicher Wasserhaltung nicht hinreichend wahrscheinlich. 

Für den chemischen Zustand hat die Auswirkungsprognose gezeigt, dass weder 
durch das potenzielle Auftreten von Altlasten bei entsprechenden Sicherheitsmaß
nahmen noch durch die Einleitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung eine 
Verschlechterung des chemischen Zustands für einen der betrachteten Oberflächen
wasserkörper hinreichend wahrscheinlich ist. 

Im Ergebnis kommt es bei keinem der betrachteten Oberflächenwasserkörper durch 
die Vorhaben zu einer Verschlechterung des ökologischen Potenzials oder zu einer 
Verschlechterung des chemischen Zustands. Darüber hinaus wird für alle betrachten 
Oberflächenwasserkörper das Verbesserungsgebot eingehalten. 
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5 Grundwasserkörper 

Über diesen Fachbetrag hinausgehende Daten zu den betroffenen Grundwasserkör
pern können dem Teil L06.1 „Hydrogeologisches Fachgutachten“ entnommen wer
den. 

5.1 Identifizierung der betroffenen Grundwasserkörper 
Im Planfeststellungsabschnitt PFA A1 sind zwei Grundwasserkörper von den Vorha
ben betroffen. Die Vorhaben verlaufen durch folgende Grundwasserkörper: 

• „NOK – Marschen“ (DE_GB_DESH_EL05) 
• „Stör – Marschen und Niederungen“ (DE_GB_DESH_EL10) 

NOK – Marschen 

Der Grundwasserkörper „NOK – Marschen“ besitzt eine Ausdehnung von 
305,364 km² und liegt vollständig auf schleswig-holsteinischem Landesgebiet (BfG, 
2021). Der Grundwasserleitertyp wird als silikatischer Porengrundwasserleiter be
schrieben (MELUND, 2021C). Die Schutzwirkung seiner Deckschichten wird auf
grund unterschiedlicher Ausprägungen als hoch bis sehr hoch beschrieben (Teil 
L06.1 „Hydrogeologisches Fachgutachten“). Es ist dementsprechend eine Verweil
dauer des Sickerwassers von 10 bis 25 Jahren (hoch) bzw. mehr als 25 Jahren (sehr 
hoch) anzunehmen (Teil L06.1 „Hydrogeologisches Fachgutachten“.) 

Stör – Marschen und Niederungen 

Der Grundwasserkörper „Stör – Marschen und Niederungen“ besitzt eine Ausdeh
nung von 419,349 km² und liegt vollständig auf schleswig-holsteinischem Landesge
biet. Der Grundwasserleitertyp wird als silikatischer Porengrundwasserleiter be
schrieben (MELUND, 2021C). Die Schutzwirkung seiner Deckschichten wird als hoch 
beschrieben (Teil L06.1 „Hydrogeologisches Fachgutachten“). Es ist dementspre
chend eine Verweildauer des Sickerwassers mehr als 25 Jahren anzunehmen (Teil 
L06.1 „Hydrogeologisches Fachgutachten“.) 

In Anlage 01 und Tabelle 35 werden die von SuedLink voraussichtlich betroffenen 
Grundwasserkörper dargestellt. 
Tabelle 35: Auflistung der voraussichtlich von SuedLink betroffenen Grundwasser

körper 

Wasser- 
körper- 
nummer 

Wasserkörper-
name 

Grundwasserhori
zont /Grundwasser
leitertyp 

Wasser
körper
steckbrief 

Stand  
(Veröffentli
chung) 

DEGB_DES
H_EL05 

NOK – Marschen Grundwasserkörper 
und -gruppen im 
Hauptgrundwasser
leiter / silikatischer 
Porengrundwasser
leiter 

BfG 
 
MELUND 

2021 
 
2021 

DEGB_DES
H_EL10 

Stör – Marschen 
und Niederungen 

Grundwasserkörper 
und -gruppen im 
Hauptgrundwasser
leiter / silikatischer 
Porengrundwasser
leiter 

BfG 
 
MELUND 

2021 
 
2021 
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Die Wasserkörpersteckbriefe des MELUND wurden am 31.08.2021 veröffentlicht und 
berücksichtigen Daten bis 2018 (MELUND, 2021). 

Die Wasserkörpersteckbriefe der BfG wurden am 31.12.2021 veröffentlicht und bein
halten den Datensatz zur elektronischen Berichterstattung zum 3. Bewirtschaftungs
zeitraum (BfG, 2021). 

Die Steckbriefe der Wasserkörper der Anhänge 02.6 bis 02.7 fassen die wichtigsten 
Merkmale der und GWK für den 3. Bewirtschaftungszyklus (BWZ) zusammen. 

Repräsentative Messstellen 

Aktuelle Daten aus dem Monitoring zum 3. BWP wurden von den zuständigen Behör-
den abgefragt. Die Mengen- und Chemie-Messstellen zur Bewertung der Grundwas
serkörper sind in Tabelle 36 aufgelistet und in Anlage 01 dargestellt. 

Als repräsentative Grundwassermessstellen für Grundwasserstand (Menge) und 
Grundwassergüte (Chemie) wurden von der Landesbehörde für den Grundwasser
körper EL05 „NOK – Marschen“ die Messstellen „Kudenseeniederung“ 
(10L51064001), „Ohlen“ (10L51011007), „Nordbüttel“ (10L61020002) und „Volse
menhusen“ (10L51119004) übermittelt. Da nur eine Messstelle im Bereich des Vor
habens Nr. 3 liegt, werden für diesen Fachbeitrag die Daten der Grundwassermess
stelle „Nordbüttel“ (10L6102002) herangezogen. 

Als repräsentative Grundwassermessstellen für Grundwasserstand (Menge) und 
Grundwassergüte (Chemie) wurden von der Landesbehörde für den Grundwasser
körper EL10 „Stör – Marschen und Niederungen“ die Messstellen „Brokreihe“ 
(10L61006001), „Grönland II“ (10L61101003), „Nortorf Schottener Weg“ 
(10L61077003) und „Gr. Kollmar Sushörn“ (10L61118001) übermittelt. Da nur eine 
Messstelle im Bereich der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 liegt, werden für diesen Fachbei
trag die Daten der Grundwassermessstelle „Nortorf Schottener Weg“ (10L1077003) 
herangezogen. 
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Tabelle 36: Auflistung Messstellen GWK (LfU, 2023A) 

Wasserkörper- 
nummer 

Messstellenname Messstellen- 
nummer 

Rechtswert Hochwert Qualitäts-
komponente 

Stand Daten Quelle 

DEGB_DESH_EL05 3428_Nordbüttel 10L61020002 32515297,0 5973497,0 Menge / 
Chemie 

1981-2022 / 
2023 

LfU, 2023B; 
LfU, 2023C 

DEGB_DESH_EL10 8501_Nortorf 
Schottener Weg 

10L61077003 32520892,9 5973407,92 Menge / 
Chemie 

2006-2022 / 
2023 

LfU, 2023B; 
LfU, 2023C 
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5.2 Zustand und Bewirtschaftungsziele der Grundwasserkörper 

5.2.1 Mengenmäßiger Zustand 
Der mengenmäßige Zustand von Grundwasser wird als „gut“ oder „nicht gut“ einge
stuft. Nach § 4 Abs. 2 GrwV ist der mengenmäßige Grundwasserzustand „gut“, wenn 
die Entwicklung der Grundwasserstände oder Quellschüttungen zeigt, dass die lang
fristige mittlere jährliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot 
nicht übersteigt und durch menschliche Tätigkeiten bedingte Änderungen des Grund
wasserstandes zukünftig nicht dazu führen, dass a) die Bewirtschaftungsziele nach 
den §§ 27 und 44 des WHG für die Oberflächengewässer, die mit dem Grundwasser
körper in hydraulischer Verbindung stehen, verfehlt werden, b) sich der Zustand die
ser Oberflächengewässer im Sinne von § 3 Nr. 8 des WHG signifikant verschlechtert, 
c) Landökosysteme, die direkt vom Grundwasserkörper abhängig sind, signifikant ge
schädigt werden und d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder ande
ren Schadstoffen infolge räumlich und zeitlich begrenzter Änderungen der Grundwas
serfließrichtung nachteilig verändert wird. 

Die Messgrößen Grundwasserstand und Chloridkonzentration (als Indikator für Ver
salzung infolge einer Übernutzung) in ihrer zeitlichen Entwicklung sind Grundlage der 
Zustandsbeschreibung und -bewertung des mengenmäßigen Zustands des Grund
wassers. Darüber hinaus wurden Wasserbilanzen als drittes Kriterium in die Bewer
tung einbezogen. 

Die Bewertung des mengenmäßigen Zustandes, erfolgt über die Bilanzbetrachtung 
zwischen Grundwasserentnahme und -neubildung. Beträgt die Förderung mehr als 
10 % bis 30 % der Neubildung, besteht die Möglichkeit bzw. das Risiko, den „guten“ 
mengenmäßigen Zustand zu gefährden. 

Durch Auswertung der Entwicklung von Grundwasserständen werden Anzeichen ei
ner Übernutzung ermittelt. Wenn mehr als ein Drittel der Grundwassermessstellen 
eines GWK statistisch signifikant fallende Wasserstände zeigt, dann besteht ein Ri
siko den „guten“ mengenmäßigen Zustand zu verfehlen. 

Soweit vorhanden werden Grundwasserstandganglinien zur Ermittlung von Trends in 
der Entwicklung der Grundwasserstände sowie zur Bewertung der verfügbaren 
Grundwasserressource, Grundwasserentnahmemengen und Grundwasserneubil
dung als Messgröße für das Dargebot bzw. die GW-Menge einbezogen. 

Bei der Trendbewertung nach Grimm-Strele (LAWA 2011) wird der lineare Trend des 
Grundwasserstands auf die Spannweite der Extremwerte des Grundwasserstands 
bezogen. Es ergibt sich ein Bewertungsmaß in Prozent pro Jahr (%/a). Liegt dieses 
Maß unter -1 %/a wird der Grundwasserstand als fallend gewertet. Oberhalb von 
+1 %/a liegt ein steigender Trend vor. Beträgt dieser Anteil mehr als ein Drittel, soll 
eine detaillierte Wasserbilanz berechnet werden. Dies gilt auch für die Grundwasser
körper, deren überschlägige Wasserbilanz eine Ausnutzung von mehr als 30 % auf
weist, und für Grundwasserkörper, in denen keine langfristigen Wasserstandsmes
sungen vorliegen. Als ausgeglichen wird eine Entnahme bis zu 52,4 % der Grund
wasserneubildung angesehen. Damit ist ein landschaftsnotwendiger Mindestabfluss 
in Höhe von einem Drittel des unbeeinflussten Abflusses als Basisabfluss sicherge
stellt. Höhere Entnahmen führen zu einer Einstufung des Grundwasserkörpers in den 
schlechten Zustand. 

Auch die Intrusion von Salzwasser durch Grundwasserentnahmen kann zu einer Ver
fehlung des mengenmäßigen Zustandes führen. 
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Zudem werden Auswirkungen von Grundwasserstandschwankungen auf grundwas
serabhängige Landökosystemen berücksichtigt. Damit wird die Gefährdung von 
Oberflächengewässern und grundwasserabhängigen Landökosystemen durch 
Grundwasserentnahmen abgeschätzt. 

Eine kurze Darstellung der aktuellen Bewertungsergebnisse ist in der nachstehenden 
Tabelle aufgeführt. Die Darstellung der Bewertung unterscheidet sich dabei in gut 
oder nicht gut. 
Tabelle 37: Bewertung mengenmäßiger Zustand gem. Anlage 2 GrwV (BfG, 2021) 

Wasserkörpernummer /  
-name 

Mengenmäßiger 
Zustand  
gesamt 3. BWP 

Trend Zielerreichung 
2027 wahr
scheinlich 
ja/nein 

DEGB_DESH_EL05 
NOK – Marschen 

gut k.A. ja 

DEGB_DESH_EL10 
Stör – Marschen und Niederungen 

gut k.A. ja 

 

NOK – Marschen 

Der mengenmäßige Zustand des Grundwasserkörpers wird im Wasserkörpersteck
brief für den 3. BWZ mit „gut“ bewertet (Tabelle 37; BfG, 2021). Die Grundwasser
neubildung beträgt rund 25.105.000 m³/a (Teil L06.1 „Hydrogeologisches Fachgut
achten“). Derzeit ist eine Grundwasserentnahme von 7.512.240 m³/a genehmigt, was 
einem Anteil von 29 % der Grundwasserneubildung entspricht (Teil L06.1 „Hydroge
ologisches Fachgutachten“). 
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Abbildung 3: Grundwasserstände an der Messstelle „Nordbüttel“ (1981-2022) 

 

Stör – Marschen und Niederungen 

Der mengenmäßige Zustand des Grundwasserkörpers wird im Wasserkörpersteck
brief für den 3. BWZ mit „gut“ bewertet (Tabelle 37; BfG, 2021). Die Grundwasser
neubildung beträgt rund 28.530.000 m³/a (Teil L06.1 „Hydrogeologisches Fachgut
achten“). Derzeit ist eine Grundwasserentnahme von 5.909.442 m³/a genehmigt, was 
einem Anteil von 21,7 % der Grundwasserneubildung entspricht (Teil L06.1 „Hydro
geologisches Fachgutachten“). 
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Abbildung 4: Grundwasserstände an der Messstelle „Nortorf Schottener Weg“ (2006-

2022) 

5.2.2 Chemischer Zustand 
Die Bewertung des chemischen Zustands der Grundwasserkörper erfolgt gem. § 7 
GrwV. Der chemische Zustand der GWK wird sowohl in der aktuellen Beschaffenheit 
(Überschreitung von Grundwasserqualitätsnormen bzw. Schwellenwerten) als auch 
in seiner zeitlichen Entwicklung (Beurteilung von Trends) charakterisiert. Zur Zu
standsbewertung wurden die Schwellenwerte nach Anlage 2 der GrwV herangezo
gen.  

Für die Bewertung des jeweiligen Grundwasserkörpers mit dem guten chemischen 
Zustand dürfen nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 GrwV die Schwellenwerte für die Parameter in 
Anlage 2 GrwV an keiner repräsentativen Messstelle überschritten werden. D.h. ein 
Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot liegt vor, wenn bei bereits vorliegender 
Überschreitung von UQN eine weitere Konzentrationserhöhung an einer einzigen 
Messstelle eintritt (EuGH, Urteil vom 28. Mai 2020, C-535/18, Rn. 113). 
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Eine kurze Darstellung der aktuellen Bewertungsergebnisse ist in der nachstehenden 
Tabelle aufgeführt. Die Darstellung der Bewertung unterscheidet sich dabei in gut 
oder schlecht. 
Tabelle 38: Bewertung chemischer Zustand gem. Anlage 2 GrwV (BfG, 2021) 

Wasserkörpernummer 
/ -name 

Chemischer Zustand 
gesamt  

Trend Zielerreichung 
2027 wahrschein
lich ja / nein 

DEGB_DESH_EL05 
NOK – Marschen 

gut k.A. ja  

DEGB_DESH_EL10 
Stör – Marschen und 
Niederungen 

gut k.A. ja  

 
In Anhang 01 sind Ergebnisse ausgewählter repräsentativer Messstellen (vgl. Kapitel 
5.1) aufgeführt. 

NOK – Marschen 

Der chemische Zustand wird im Wasserkörpersteckbrief für den 3. BWZ mit „gut“ be
wertet (BfG, 2021). Laut Steckbrief ist kein Schwellenwert nach Anlage 2 GrwV über
schritten (BfG, 2021). 

Stör – Marschen und Niederungen 

Der chemische Zustand wird im Wasserkörpersteckbrief für den 3. BWZ mit „gut“ be
wertet (BfG, 2021). Laut Steckbrief ist kein Schwellenwert nach Anlage 2 GrwV über
schritten (BfG, 2021). 

5.2.3 Bewirtschaftungsziele 
Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der 
Landwirtschaft werden ergriffen, da landwirtschaftliche Quellen zu erhöhten Nähr
stoffgehalten im Grundwasser führen. 

In den Wasserkörpersteckbriefen (Anhang 2.5 bis Anhang 2.7) sind die Maßnahmen 
aus dem Maßnahmenprogramm für den 3. BWZ aufgelistet. 

NOK – Marschen 

Der Wasserkörpersteckbrief für den 3. BWZ listet insgesamt vier verschiedene Maß
nahmen auf (MELUND, 2021C). 
Tabelle 39: Maßnahmen für den 3. BWZ für den GWK „NOK – Marschen“ 

Nr. Maßnahme Umfang 
2021 

Umfang 
2021 

Umset
zung  

41 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffein
träge in GW durch Auswaschung aus der Land
wirtschaft 

14,2 km² 14,2 km² bis 2027 

41 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffein
träge in GW durch Auswaschung aus der Land
wirtschaft 

14,2 km² 14,2 km² bis 2027 

43 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffein
träge durch besondere Anforderungen in Was
serschutzgebieten 

1 km² 1 km² bis 2027 
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Nr. Maßnahme Umfang 
2021 

Umfang 
2021 

Umset
zung  

43 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffein
träge durch besondere Anforderungen in Was
serschutzgebieten 

1 km² 1 km² bis 2027 

 

Stör – Marschen und Niederungen 

Der Wasserkörpersteckbrief für den 3. BWZ listet insgesamt vier verschiedene Maß
nahmen auf (BfG, 2021). 
Tabelle 40: Maßnahmen für den 3. BWZ für den GWK „Stör – Marschen und Nie

derungen“ 

Nr. Maßnahme Umfang 
2021 

Umfang 
2021 

Umset
zung  

41 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffein
träge in GW durch Auswaschung aus der Land
wirtschaft 

20,1 km² 20,1 km² bis 2027 

41 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffein
träge in GW durch Auswaschung aus der Land
wirtschaft 

20,1 km² 20,1 km² bis 2027 

43 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffein
träge durch besondere Anforderungen in Was
serschutzgebieten 

24,4 km² 24,4 km² bis 2027 

43 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffein
träge durch besondere Anforderungen in Was
serschutzgebieten 

24,4 km² 24,4 km² bis 2027 

 

5.3 Auswirkungsprognose für die GWK 

5.3.1 Bewertung des Verschlechterungsverbots nach § 47 WHG 
Gem. § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG sind Grundwasserkörper so zu bewirtschaften, dass 
eine Verschlechterung ihres mengenmäßigen und ihres chemischen Zustands ver
mieden wird (Verschlechterungsverbot). 

5.3.1.1 Mengenmäßiger Zustand 

Bei der Prüfung einer Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands eines Grund
wasserkörpers ist die Auswirkung eines Vorhabens oder einer Beeinträchtigung auf 
jedes der in § 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Buchst. a bis d GrwV aufgeführten Kriterien zu 
prüfen.  

Eine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands eines Grundwasserkörpers 
liegt vor, sobald mindestens ein Kriterium nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Buchst. a bis d 
GrwV nicht mehr erfüllt wird. Bei Kriterien, die bereits vor der Maßnahme nicht erfüllt 
werden, stellt jede weitere negative Veränderung eine Verschlechterung dar. 
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5.3.1.1.1 Entnahme von Grundwasser im Rahmen von Wasserhaltungsmaßnahmen des 
Trassenbaus 

Wirkfaktor: 3-3 

In Bereichen mit hoch anstehendem Grundwasser sind im Rahmen des Baus von 
SuedLink Grundwasserhaltungsmaßnahmen notwendig (vgl. Kapitel 2.1.6). Durch 
Grundwasserentspannung oder Grundwasserabsenkung wird dem Grundwasserkör
per einmalig im Jahr des Trassenbaus eine bestimmte Menge an Grundwasser ent
nommen. Durch die Ableitung von Niederschlagswasser wird die Grundwasserneu
bildung einmalig im Jahr des Trassenbaus reduziert. Diese verringerte Grundwasser
neubildung wird der Entnahme zugerechnet. In Bezug auf die Wasserrahmenrichtlinie 
ist zu prüfen, ob die Entnahme von Grundwasser, bzw. die Reduktion der Grundwas
serneubildung Einfluss auf den mengenmäßigen Zustand des jeweils betroffenen 
Grundwasserkörpers hat. 

Der Wirkfaktor ist für die Grundwasserkörper „NOK – Marschen“ und „Stör – Mar
schen und Niederungen“ gleichermaßen relevant. 

NOK – Marschen  

Durch die notwendigen Wasserhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Trassenbaus 
(offene Wasserhaltung Kabelgraben und Muffengruben, geschlossene Wasserhal
tung mit Grundwasserabsenkung und Grundwasserentspannung, Niederschlagswas
serableitung) wird dem Grundwasserkörper eine bestimmte Menge an Wasser ent
nommen. Die Entnahme findet jedoch nur einmalig während des Baus der Vorhaben 
statt (temporäre Entnahme) und beschränkt sich auf die Wasserbilanz nur eines Jah
res (Jahr der Bauausführung). Gemäß Hydrogeologischem Fachgutachten beläuft 
sich die Menge des entnommenen Wassers für den Grundwasserkörper „NOK – Mar
schen“ auf 24.179 m³ (Teil L06.1 „Hydrogeologisches Fachgutachten“). Dies ent
spricht rund 0,3 % der jährlichen Grundwasserneubildung. Eine Gefährdung des 
mengenmäßigen Zustands ist nicht zu erwarten (Teil L06.1 „Hydrogeologisches 
Fachgutachten“). In Addition mit der bereits genehmigten Grundwasserentnahme von 
29 % der jährlichen Grundwasserneubildung wird der kritische Bilanzwert von 30 % 
der Grundwasserneubildung (vgl. Kapitel 5.2.1) für den Grundwasserkörper „NOK – 
Marschen“ knapp unterschritten. Eine Verschlechterung des mengenmäßigen Zu
stands ist daher insgesamt auszuschließen. 

Stör – Marschen und Niederungen 

Durch die notwendigen Wasserhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Trassenbaus 
(offene Wasserhaltung Kabelgraben und Muffengruben, geschlossene Wasserhal
tung mit Grundwasserabsenkung und Grundwasserentspannung, Niederschlagswas
serableitung) wird dem Grundwasserkörper eine bestimmte Menge an Wasser ent
nommen. Die Entnahme findet jedoch nur einmalig während des Baus der Vorhaben 
statt (temporäre Entnahme) und beschränkt sich auf die Wasserbilanz nur eines Jah
res (Jahr der Bauausführung). Gemäß Hydrogeologischem Fachgutachten beläuft 
sich die Menge des entnommenen Wassers für den Grundwasserkörper „Stör – Mar
schen und Niederungen“ auf 27.301 m³ (Teil L06.1 „Hydrogeologisches Fachgutach
ten“). Dies entspricht rund 0,5 % der jährlichen Grundwasserneubildung. Eine Ge
fährdung des mengenmäßigen Zustands ist nicht zu erwarten (Teil L06.1 „Hydrogeo
logisches Fachgutachten“). In Addition mit der bereits genehmigten Grundwasserent
nahme von 21,7 % der jährlichen Grundwasserneubildung wird der kritische Bilanz
wert von 30 % der Grundwasserneubildung (vgl. Kapitel 5.2.1) für den Grundwasser
körper „Stör – Marschen und Niederungen“ nicht überschritten. Eine Verschlechte
rung des mengenmäßigen Zustands ist daher insgesamt auszuschließen. 
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5.3.1.1.2 Temporäre Befestigung von Arbeitsflächen und damit Verringerung der Grundwas
serneubildung 

Wirkfaktor 1-1 

Durch die temporäre Befestigung von Arbeitsflächen bei Bauausführung ist das Ein
sickern von Regenwasser in den betroffenen Bereichen gestört. Dies ist gemäß Hyd
rogeologischem Fachgutachten nicht vermeidbar (Teil L06.1 „Hydrogeologisches 
Fachgutachten“). Laut Wasserhaltungskonzept ist eine schadlose Versickerung der 
anfallenden Niederschläge neben den Arbeitsflächen vorgesehen (vgl. Teil L06.3 
„Wasserhaltungskonzept“). In diesem Fall ist die Grundwasserneubildung durch den 
betrachteten Wirkpfad nicht verringert. Sollte eine schadlose Versickerung aufgrund 
der Bodenverhältnisse nicht möglich sein wird das Niederschlagswasser der offenen 
Wasserhaltung zugeschlagen. Dieser Fall ist bereits in den Mengen unter Kapitel 
5.3.1.1.1 berücksichtigt und braucht daher unter diesem Wirkpfad nicht weiter be
trachtet zu werden. Aufgrund der geringen Flächenbetroffenheit in Bezug auf die Ge
samtausdehnung des jeweiligen Grundwasserkörpers ist eine Verschlechterung des 
mengenmäßigen Zustands durch die temporäre Befestigung von Arbeitsflächen und 
einer möglicherweise temporär verringerten Grundwasserneubildung auszuschlie
ßen. 

5.3.1.1.3 Errichtung einer Erdkabeltrasse mit Bettungsmaterial und damit Drainagewirkung 
des Kabelgrabens 

Wirkfaktor: 3-1; 3-3 

Durch die Errichtung einer Kabeltrasse mit Bettungsmaterial besteht potenziell die 
Gefahr einer Drainagewirkung entlang des Kabelgrabens. Diese könnte dauerhaft zu 
kleinräumig veränderten Grundwasserflüssen führen. Der Wirkfaktor ist für alle 
Grundwasserkörper relevant, die durch die Kabeltrasse direkt betroffen sind, und ist 
somit für „NOK – Marschen“ und „Stör – Marschen und Niederungen“ relevant. Auf
grund der identischen Betroffenheit wird eine gemeinsame Betrachtung durchgeführt. 

Nahezu alle Flächen im PFA A1, die durch den Trassenbau in offener Bauweise be
troffen werden, sind aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten und zur landwirt
schaftlichen Nutzung drainiert. Genaue Lagen von Drainagen wurden, sofern sie be
kannt waren, bereits in der Planung berücksichtigt (vgl. Teil L08 „Unterlage zur Land- 
und Teichwirtschaft“). Da im PFA A1 grundsätzlich eine flache Topografie vorliegt, ist 
die Entstehung einer vom Wasser bevorzugten, unterirdischen linearen Abflussrinne 
durch das sandige Bettungsmaterial als unwahrscheinlich anzusehen (Teil L02 „Bo
denschutzkonzept“). Darüber hinaus ist vorgesehen, die Drainwirkung des Bettungs
materials im Bedarfsfall durch entsprechende Lehmriegel in Kabellängsrichtung zu 
unterbinden (Teil L02 „Bodenschutzkonzept“). Insbesondere bei der Querung von Ge
wässern sind derartige Maßnahmen zu ergreifen (Teil L02 „Bodenschutzkonzept“). 
Insgesamt sind durch die ergriffenen Maßnahmen dauerhafte, kleinräumig veränderte 
Grundwasserflüsse nicht zu erwarten. Resultierend sind Auswirkungen auf die Ge
samtheit des Grundwassers und damit den mengenmäßigen Zustand der beiden be
troffenen Grundwasserkörper nicht hinreichend wahrscheinlich.  

5.3.1.1.4 Durchörterung der Deckschichten bei HDD-Bohrungen und damit temporäre Ände
rung der Grundwasserdynamik  

Wirkfaktor: 3-1; 3-3 

In Bereichen von Querungen (Infrastruktur, Gewässer) und Bereichen längerer ge
schlossener Bauweise im Trassenverlauf kommen in der Regel HDD-Bohrungen zum 
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Einsatz. Es ist in Bezug auf die Wasserrahmenrichtlinie zu prüfen, ob durch die 
Durchörterung der Deckschichten eine Gefährdung für den mengenmäßigen Zustand 
(Grundwasserdynamik) der betroffenen Grundwasserkörper hervorgerufen wird.  

Der Wirkpfad ist überall dort relevant, wo eine Verlegung von SuedLink in geschlos
sener Bauweise vorgesehen ist. Entsprechend ist der Wirkpfad für beide von den 
Vorhaben betroffenen Grundwasserkörper „NOK – Marschen“ und „Stör – Marschen 
und Niederungen“ relevant. Aufgrund der identischen Betroffenheit wird eine gemein
same Betrachtung durchgeführt. 

Als Schutzmaßnahmen wird bei den HDD-Bohrungen eine fachgerechte Verpressung 
nach anerkannten Regeln der Technik durchgeführt (Teil L06.1 „Hydrogeologisches 
Fachgutachten“). Durch diese Abdichtung des Bohrlochs sind die Auswirkungen auf 
den jeweiligen Grundwasserkörper nach den Ausführungen des „Hydrogeologischen 
Fachgutachtens“ aufgrund der vergleichsweise geringen räumlichen Inanspruch
nahme vernachlässigbar gering (Teil L06.1 „Hydrogeologisches Fachgutachten“). 
Darüber hinaus sei die als Stützflüssigkeit verwendete Bentonitsuspension ebenfalls 
abdichtend (vgl. Kapitel 5.3.1.2.4).  

Mit Blick auf die Grundwasserdynamik ist eine Verschlechterung des mengenmäßi
gen Zustands des betroffenen Grundwasserkörpers durch die Durchörterung von 
Deckschichten daher nicht hinreichend wahrscheinlich. Dies gilt sowohl für „NOK – 
Marschen“, als auch für „Stör – Marschen und Niederungen“.  

5.3.1.1.5 Durchörterung der Deckschichten zur Herstellung von Schwerkraftbrunnen für 
Grundwasserabsenkungen und damit temporäre Änderung der Grundwasserdyna
mik 

Wirkfaktor: 3-1; 3-3 

In Bereichen offener Bauweise kann die Errichtung von Schwerkraftbrunnen für 
Grundwasserabsenkungen notwendig werden (vgl. Teil L06.1 „Hydrogeologisches 
Fachgutachten“). Es ist in Bezug auf die Wasserrahmenrichtlinie zu prüfen, ob durch 
die temporäre Durchörterung der Deckschichten eine Gefährdung für den mengen
mäßigen Zustand (Grundwasserdynamik) der betroffenen Grundwasserkörper her
vorgerufen wird. 

Der Wirkpfad ist überall dort relevant, wo Grundwasserentspannungen notwendig 
werden können. Entsprechend ist der Wirkpfad für beide von den Vorhaben betroffe
nen Grundwasserkörper „NOK – Marschen“ und „Stör – Marschen und Niederungen“ 
relevant. Aufgrund der identischen Betroffenheit wird eine gemeinsame Betrachtung 
durchgeführt. 

Der temporäre Eingriff ist in Bereichen offener Bauweise unvermeidbar. Als Schutz
maßnahme wird ein fachgerechter Rückbau und eine fachgerechte Verpressung/Ab
dichtung der Entnahmelöcher nach Einstellung der Wasserhaltungsmaßnahmen 
durchgeführt (Teil L06.1 „Hydrogeologisches Fachgutachten). 

Aufgrund der nur temporären Verringerung der Schutzwirkung der Grundwasserüber
deckungen, der weitestgehenden Wiederherstellung eines ursprungsnahmen Zu
stands und der im Vergleich zum Grundwasserkörper geringen Flächenbetroffenheit 
werden die Auswirkungen auf den Grundwasserkörper im „Hydrogeologischen Fach
gutachten“ als vernachlässigbar gering eingestuft (Teil L06.1).  
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Mit Blick auf die Grundwasserdynamik ist eine Verschlechterung des mengenmäßi
gen Zustands des betroffenen Grundwasserkörpers durch die Errichtung von Schwer
kraftbrunnen daher nicht hinreichend wahrscheinlich. Dies gilt sowohl für „NOK – Mar
schen“, als auch für „Stör – Marschen und Niederungen“.  

5.3.1.1.6 Zusammenfassung mengenmäßiger Zustand  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch keinen der betrachteten Wirkpfade 
eine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands für die Grundwasserkörper 
„NOK – Marschen“ und „Stör – Marschen und Niederungen“ hinreichend wahrschein
lich ist. Die Vorhaben verstoßen somit in Bezug auf den mengenmäßigen Zustand 
nicht gegen das Bewirtschaftungsziel nach § 47 WHG Abs. 1 Satz 1. 

5.3.1.2 Chemischer Zustand 

Bei der Prüfung einer Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwas
serkörpers ist die Auswirkung eines Vorhabens auf jeden einzelnen, für den jeweili
gen Grundwasserkörper relevanten Schadstoff nach § 7 Abs. 2, § 5 Abs. 1 oder 
Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 GrwV zu prüfen. Diese Verpflichtung ist bei was
serrechtlichen Zulassungsentscheidungen für die Erlaubnis einer Einbringung oder 
Einleitung eines Stoffes durch die Beachtung des § 48 Abs. 1 Satz 1 WHG und somit 
des „prevent-and-limit“-Grundsatzes regelmäßig abgedeckt (LAWA 2017). Insbeson
dere bei der Zulassung einer Vielzahl gleichartiger Einleitungen oder Einbringungen 
innerhalb eines Großvorhabens setzt dies allerdings voraus, dass die Summenwir
kung der möglichen Stoffeinträge für den betroffenen Grundwasserkörper im Rahmen 
des Besorgnisgrundsatzes berücksichtigt wird, damit keine Verschlechterung anzu
nehmen ist.  

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwasserkörpers liegt 
vor, sobald mindestens ein Schadstoff den für den jeweiligen Grundwasserkörper 
maßgeblichen Schwellenwert nach § 7 Abs. 2, § 5 Abs. 1 oder 2 in Verbindung mit 
Anlage 2 GrwV überschreitet, es sei denn, die Bedingungen nach § 7 Abs. 3 oder 
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a bis c GrwV werden erfüllt. D.h. ein Verstoß gegen das 
Verschlechterungsverbot liegt vor, wenn die jeweilige Qualitätskomponente an einer 
einzigen Überwachungsstelle nicht erfüllt wird (EuGH, Urteil vom 28. Mai 2020, C-
535/18, Rn. 113). 

Für Schadstoffe, die den maßgebenden Schwellenwert bereits überschreiten, stellt 
jede weitere (messbare) Erhöhung der Konzentration eine Verschlechterung dar. D.h. 
ein Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot liegt vor, wenn bei bereits vorliegen
der Überschreitung von UQN eine weitere Konzentrationserhöhung an einer einzigen 
Messstelle eintritt (EuGH, Urteil vom 28. Mai 2020, C-535/18, Rn. 113). 

5.3.1.2.1 Temporäre Verringerung der Deckschichten durch Aushub des Kabelgrabens 

Wirkfaktor: 3-1 

Durch den Aushub der Kabelgräben bei Anwendung der offenen Bauweise wird tem
porär die Schutzwirkung der vorhandenen Deckschichten verringert. Es ist in Bezug 
auf die Wasserrahmenrichtlinie zu prüfen, ob durch die Verringerung der Deckschich
ten eine Gefährdung für den chemischen Zustand der betroffenen Grundwasserkör
per hervorgerufen wird.  

Der Wirkpfad ist überall dort relevant, wo eine Verlegung von SuedLink in offener 
Bauweise vorgesehen ist. Entsprechend ist der Wirkpfad für beide von den Vorhaben 
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betroffene Grundwasserkörper „NOK – Marschen“ und „Stör – Marschen und Niede
rungen“ relevant. Aufgrund der identischen Betroffenheit wird eine gemeinsame Be
trachtung durchgeführt. 

In Bereichen mit offener Bauweise ist die temporäre Verringerung der Schutzwirkung 
der vorhandenen Deckschichten gemäß „Hydrogeologischem Fachgutachten“ nicht 
vermeidbar (Teil L06.1). Es werden jedoch Schutzmaßnahmen ergriffen, zu welchen 
u.a. die Wiederherstellung des ursprungsnahen Zustands nach Verlegung der Erdka
bel zählt. Bis auf die notwendige Bettungsschicht um die Erdkabel herum werden die 
Deckschichten weitestgehend wieder eingebaut und ein ursprungsnaher Zustand 
wieder hergestellt. Dies erfolgt unter Beachtung der allgemeinen Vermeidungsmaß
nahmen Bodenschutz (V 3). Das Hydrogeologische Fachgutachten stuft die Auswir
kungen auf den jeweiligen Grundwasserkörper aufgrund der nur temporären Verrin
gerung der Schutzwirkung von Deckschichten, der weitestgehenden Wiederherstel
lung des ursprungsnahen Zustands und der im Vergleich zum Grundwasserkörper 
insgesamt geringen räumlichen Inanspruchnahme als vernachlässigbar gering ein 
(vgl. Teil 06.1 „Hydrogeologisches Fachgutachten“). Eine Verschlechterung des che
mischen Zustands des betroffenen Grundwasserkörpers durch die Verringerung der 
Schutzwirkung von Deckschichten ist daher nicht hinreichend wahrscheinlich. Dies 
gilt sowohl für „NOK – Marschen“ und „Stör – Marschen und Niederungen“. 

5.3.1.2.2 Durchörterung der Deckschichten bei HDD-Bohrungen und damit temporäre Verrin
gerung der Schutzfunktion 

Wirkfaktor: 3-1; 6-1; 6-2; 6-3 

In Bereichen von Querungen (Infrastruktur, Gewässer) und Bereichen mit längerer 
geschlossener Bauweise kommen in der Regel HDD-Bohrungen zum Einsatz. Ge
mäß Teil L06.1 „Hydrogeologisches Fachgutachten“ kann es je nach geplanter Ver
legetiefe der Erdkabel zur Durchörterung von Stauwasserüberdeckungen kommen, 
was die Schutzwirkung für den tiefer liegenden Grundwasserkörper verringert (vgl. 
Teil L06.1 „Hydrogeologisches Fachgutachten). Es ist in Bezug auf die Wasserrah
menrichtlinie zu prüfen, ob durch die Durchörterung der Deckschichten Stoffe leichter 
ins Grundwasser gelangen können und damit eine Gefährdung für den chemischen 
Zustand der betroffenen Grundwasserkörper hervorgerufen wird.  

Der Wirkpfad ist überall dort relevant, wo eine Verlegung von SuedLink in geschlos
sener Bauweise vorgesehen ist. Entsprechend ist der Wirkpfad für beide von den 
Vorhaben betroffenen Grundwasserkörper „NOK – Marschen“ und „Stör – Marschen 
und Niederungen“ relevant. Aufgrund der identischen Betroffenheit wird eine gemein
same Betrachtung durchgeführt. 

Als Schutzmaßnahmen wird bei den HDD-Bohrungen eine fachgerechte Verpressung 
nach anerkannten Regeln der Technik durchgeführt (Teil L06.1 „Hydrogeologisches 
Fachgutachten“). Durch diese Abdichtung des Bohrlochs sind die Auswirkungen auf 
den jeweiligen Grundwasserkörper nach den Ausführungen des Hydrogeologischen 
Fachgutachtens aufgrund der vergleichsweise geringen räumlichen Inanspruch
nahme vernachlässigbar gering (Teil L06.1 „Hydrogeologisches Fachgutachten“). 
Darüber hinaus sei die als Stützflüssigkeit verwendete Bentonitsuspension ebenfalls 
abdichtend (vgl. Kapitel 5.3.1.2.4).  

Mit Blick auf die temporäre Verringerung der Schutzwirkung von Deckschichten ist 
eine Verschlechterung des chemischen Zustands des betroffenen Grundwasserkör
pers durch die Durchörterung von Deckschichten daher nicht hinreichend wahr
scheinlich. Dies gilt sowohl für „NOK – Marschen“, als auch für „Stör – Marschen und 
Niederungen“. 
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5.3.1.2.3 Durchörterung der Deckschichten zur Herstellung von Schwerkraftbrunnen für 
Grundwasserabsenkungen und damit temporäre Verringerung der Schutzfunktion 

Wirkfaktor: 3-1; 6-1; 6-2; 6-3 

In Bereichen offener Bauweise kann die Errichtung von Schwerkraftbrunnen für 
Grundwasserabsenkungen notwendig werden (vgl. Teil L06.1 „Hydrogeologisches 
Fachgutachten“). Es ist in Bezug auf die Wasserrahmenrichtlinie zu prüfen, ob durch 
die Durchörterung der Deckschichten Stoffe leichter ins Grundwasser gelangen kön
nen und damit eine Gefährdung für den chemischen Zustand der betroffenen Grund
wasserkörper hervorgerufen wird. 

Der Wirkpfad ist überall dort relevant, wo Grundwasserentspannungen notwendig 
werden. Entsprechend ist der Wirkpfad für beide von den Vorhaben betroffenen 
Grundwasserkörper „NOK – Marschen“ und „Stör – Marschen und Niederungen“ re
levant. Aufgrund der identischen Betroffenheit wird eine gemeinsame Betrachtung 
durchgeführt. 

Der temporäre Eingriff ist in Bereichen offener Bauweise unvermeidbar. Als Schutz
maßnahme wird ein fachgerechter Rückbau und eine fachgerechte Verpressung/Ab
dichtung der Entnahmelöcher nach Einstellung der Wasserhaltungsmaßnahmen 
durchgeführt (Teil L06.1 „Hydrogeologisches Fachgutachten). 

Aufgrund der nur temporären Verringerung der Schutzwirkung der Grundwasserüber
deckungen, der weitestgehenden Wiederherstellung eines ursprungsnahmen Zu
stands und der im Vergleich zum Grundwasserkörper geringen Flächenbetroffenheit 
werden die Auswirkungen auf den Grundwasserkörper im „Hydrogeologischen Fach
gutachten“ als vernachlässigbar gering eingestuft (Teil L06.1).  

Mit Blick auf die temporär verringerte Schutzfunktion der Deckschichten ist eine Ver
schlechterung des chemischen Zustands des betroffenen Grundwasserkörpers durch 
die Errichtung von Schwerkraftbrunnen daher nicht hinreichend wahrscheinlich. Dies 
gilt sowohl für „NOK – Marschen“, als auch für „Stör – Marschen und Niederungen“.  

5.3.1.2.4 Verwendung von Stützflüssigkeit bei Bohrungen und damit Eintrag von Fremdstof
fen in den Grundwasserkörper  

Wirkfaktor: 3-3 

Im Rahmen von Bohrspülungen (HDDs) wird eine Stützflüssigkeit mit chemischen 
Zusätzen verwendet, welche mit dem Grundwasserkörper in Kontakt kommt. Es ist in 
Bezug auf die Wasserrahmenrichtlinie zu prüfen, ob durch Nutzung dieser Stützflüs
sigkeit eine Gefährdung für den chemischen Zustand der betroffenen Grundwasser
körper hervorgerufen wird. 

Der Wirkpfad ist überall dort relevant, wo eine Verlegung von SuedLink in geschlos
sener Bauweise vorgesehen ist. Entsprechend ist der Wirkpfad für beide von den 
Vorhaben betroffenen Grundwasserkörper „NOK – Marschen“ und „Stör – Marschen 
und Niederungen“ relevant. Aufgrund der identischen Betroffenheit wird eine gemein
same Betrachtung durchgeführt. 

Als Schutzmaßnahme ist im Rahmen von Bohrungen / HDDs gemäß Hydrogeologi
schem Fachgutachten die Verwendung von Bohrspülungen nach anerkannten Re
geln der Technik (DVGW W 116) vorgesehen (Teil L06.1 „Hydrogeologisches Fach
gutachten“). Bei der Anwendung dieser technisch und stofflich angepassten Verfah
ren sind nach Einschätzung des Hydrogeologischen Fachgutachtens keine negativen 
Auswirkungen auf den chemischen Zustand des jeweiligen Grundwasserkörpers zu 
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erwarten (Teil L06.1). Eine Verschlechterung des chemischen Zustands des betroffe
nen Grundwasserkörpers durch die Verwendung von Stützflüssigkeiten ist daher nicht 
hinreichend wahrscheinlich. Dies gilt sowohl für „NOK – Marschen“ als auch für „Stör 
– Marschen und Niederungen“. 

5.3.1.2.5 Erwärmung des Grundwassers durch den Betrieb der Erdkabel 

Wirkfaktor: 3-5 

Durch den Betrieb der Erdkabel nach Inbetriebnahme der Vorhaben entstehen unver
meidbare Wärmeimmissionen (vgl. Teil E04 „Wärmeimmissionen“). In Bezug auf die 
Wasserrahmenrichtlinie ist zu prüfen, ob durch die Erwärmung eine Verschlechterung 
des chemischen Zustands des Grundwasserkörpers hervorgerufen wird.  

Der Wirkpfad ist unabhängig von der Art der Bauweise (offen/geschlossen) relevant. 
Entsprechend ist der Wirkpfad für beide von den Vorhaben betroffenen Grundwas
serkörper „NOK – Marschen“ und „Stör – Marschen und Niederungen“ relevant. Auf
grund der identischen Betroffenheit wird eine gemeinsame Betrachtung durchgeführt. 

Die Auswirkungsprognose des „Hydrogeologischen Fachgutachten“ (Teil L06.1) 
kommt zu dem Schluss, dass eine signifikante Veränderung der Temperatur (Erwär
mung) des jeweiligen Grundwasserkörpers aufgrund der Größe des Grundwasser
körpers (Mächtigkeit und Ausdehnung), der allgemeinen Bewegung des Grundwas
sers und der nur begrenzten Erwärmung der Erdkabel auf vergleichsweise kleinem 
Raum nicht zu erwarten ist. Eine Verschlechterung des chemischen Zustands des 
betroffenen Grundwasserkörpers durch den Betrieb der Erdkabel und deren Erwär
mung im Rahmen des Betriebs ist daher nicht hinreichend wahrscheinlich. Dies gilt 
sowohl für „NOK – Marschen“ als auch für „Stör – Marschen und Niederungen“. 

5.3.1.2.6 Zusammenfassung chemischer Zustand 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch keinen der betrachteten Wirkpfade 
eine Verschlechterung des chemischen Zustands der Grundwasserkörper „NOK – 
Marschen“ und „Stör – Marschen und Niederungen“ hinreichend wahrscheinlich ist. 
Die Vorhaben verstoßen somit in Bezug auf den chemischen Zustand nicht gegen die 
Bewirtschaftungsziele nach § 47 WHG Abs. 1 Satz 1. 

5.3.2 Bewertung des Verbesserungsgebots nach § 47 WHG 
Gem. § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG sind Grundwasserkörper so zu bewirtschaften, dass ein 
guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wer
den (Zielerreichungsgebot). Durch das Vorhaben und den vorgenommenen Aus
gleich darf das Zielerreichungs-/Verbesserungsgebot nicht gefährdet werden. Das 
Ziel des guten mengenmäßigen Zustands und des guten chemischen Zustands zu 
dem bestimmten Zeitpunkt soll eingehalten werden. Maßgebend ist die aktuell gültige 
Frist oder im Falle einer Fristverlängerung die verlängerte Frist. Das Vorhaben darf 
(vorbehaltlich einer Ausnahme) die fristgerechte Erreichung der Bewirtschaftungs
ziele in den betroffenen Wasserkörpern nicht gefährden. Es wird untersucht, ob das 
Vorhaben die Zielerreichung der Maßnahmenprogramme nach § 82 WHG für die re
levanten Wasserkörper gefährden kann. Bezüglich jeder einzelnen Maßnahme muss 
sichergestellt werden, dass trotz Auswirkungen des Vorhabens deren Realisierung 
für die betreffenden Wasserkörper weiterhin möglich ist. D.h. Maßnahmen zur Zieler
reichung dürfen durch das Vorhaben nicht erschwert oder behindert werden. 
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NOK – Marschen 

Für diesen Grundwasserkörper sind insgesamt zwei Maßnahmentypen aufgelistet.  
Tabelle 41: Überprüfung der Maßnahmen für den GWK „NOK – Marschen“ hin

sichtlich des Verbesserungsgebots 

Nr. Bezeichnung 
Maßnahmentyp 
(LAWA) 

Beschreibung (LAWA-Katalog) Verhinderung oder 
Erschwernis durch 
Vorhaben 

41 Maßnahmen zur 
Reduzierung der 
auswaschungsbe
dingten Nährstof
feinträge aus der 
Landwirtschaft 
(GW) 

Um die Belastung des Grundwassers 
aus landwirtschaftlichen Flächen zu 
vermindern, werden Maßnahmen an
gestrebt, welche über die gute fachli
che Praxis hinausgehen. Angeregt 
werden im Maßnahmenkatalog bei
spielsweise der Zwischenfruchtanbau 
und der Untersaatenanbau. Ein ver
ringerter Einsatz von Düngemitteln 
und die Umstellung auf ökologischen 
Landbau sollen dabei inbegriffen 
sein. 

nein 
> nach Abschluss der 
Baumaßnahmen keine 
Auswirkungen auf die 
Landbewirtschaftung 

43 Umsetzung und 
Aufrechterhaltung 
von spezifischen 
Wasserschutz
maßnahmen in 
Trinkwasser
schutzgebieten 

In Wasserschutzgebieten mit Acker- 
und Grünlandflächen können Maß
nahmen implementiert werden, wel
che über die gute fachliche Praxis 
hinausgehen. In der Regel sind dabei 
Nutzungsbeschränkungen oder wei
tere vertragliche Vereinbarungen ein
geschlossen. Diese Maßnahme dient 
ausschließlich dem Schutz des 
Grundwassers in der entsprechend 
zugeordneten Gebietskulisse. 

nein 
> Vorhaben liegen au
ßerhalb von Trinkwas
serschutzgebieten 

 

Alle aufgeführten Maßnahmen sind konzeptionelle Maßnahmen und damit nicht ge
nau verortet. Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass die Maßnahmen durch die Vorha
ben nicht beeinträchtigt oder verhindert werden. 

Dem Verbesserungsgebot für den GWK „NOK – Marschen“ wird durch den SuedLink 
im PFA A1 somit Rechnung getragen.  
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Stör – Marschen und Niederungen 

Für diesen Grundwasserkörper sind insgesamt zwei Maßnahmentypen aufgelistet.  
Tabelle 42: Überprüfung der Maßnahmen für den GWK „Stör – Marschen und Nie

derungen“ hinsichtlich des Verbesserungsgebots 

Nr. Bezeichnung 
Maßnahmentyp 
(LAWA) 

Beschreibung (LAWA-Katalog) Verhinderung oder 
Erschwernis durch 
Vorhaben 

41 Maßnahmen zur 
Reduzierung der 
auswaschungsbe
dingten Nährstof
feinträge aus der 
Landwirtschaft 
(GW) 

Um die Belastung des Grundwassers 
aus landwirtschaftlichen Flächen zu 
vermindern, werden Maßnahmen an
gestrebt, welche über die gute fachli
che Praxis hinausgehen. Angeregt 
werden im Maßnahmenkatalog bei
spielsweise der Zwischenfruchtanbau 
und der Untersaatenanbau. Ein ver
ringerter Einsatz von Düngemitteln 
und die Umstellung auf ökologischen 
Landbau sollen dabei inbegriffen 
sein. 

nein 
> nach Abschluss der 
Baumaßnahmen keine 
Auswirkungen auf die 
Landbewirtschaftung 

43 Umsetzung und 
Aufrechterhaltung 
von spezifischen 
Wasserschutz
maßnahmen in 
Trinkwasser
schutzgebieten 

In Wasserschutzgebieten mit Acker- 
und Grünlandflächen können Maß
nahmen implementiert werden, wel
che über die gute fachliche Praxis 
hinausgehen. In der Regel sind dabei 
Nutzungsbeschränkungen oder wei
tere vertragliche Vereinbarungen ein
geschlossen. Diese Maßnahme dient 
ausschließlich dem Schutz des 
Grundwassers in der entsprechend 
zugeordneten Gebietskulisse. 

nein 
> Vorhaben liegen au
ßerhalb von Trinkwas
serschutzgebieten 

 

Alle aufgeführten Maßnahmen sind konzeptionelle Maßnahmen und damit nicht ge
nau verortet. Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass die Maßnahmen durch die Vorha
ben nicht beeinträchtigt oder verhindert werden. 

Dem Verbesserungsgebot für den GWK „Stör – Marschen und Niederungen“ wird 
durch den SuedLink im PFA A1 somit Rechnung getragen.  

5.3.3 Bewertung des Trendumkehrgebots § 47 WHG 
Gem. § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG sind Grundwasserkörper so zu bewirtschaften, dass 
alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen 
auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden (Trendum
kehrgebot). Für Grundwasserkörper gilt das Trendumkehrgebot als weiteres selbst
ständiges Bewirtschaftungsziel (Hanusch und Sybertz 2018). 

Gemäß MELUND (2021A) sind für die hier betrachtungsrelevanten Grundwasserkör
per „NOK – Marschen“ (EL05) und „Stör – Marschen und Niederungen“ (EL10) keine 
steigenden Trends verzeichnet.  

Durch die Vorhaben werden weiterhin keine Schadstoffe der Grundwasserverord
nung in das Grundwasser emittiert.  

SuedLink steht damit dem Trendumkehrgebot nicht im Wege. 
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5.3.4 Zusammenfassung Bewertung der Grundwasserkörper 
Die Auswirkungsprognose hat gezeigt, dass durch keinen der betrachteten Wirkpfade 
eine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands für die Grundwasserkörper 
„NOK – Marschen“ und „Stör – Marschen und Niederungen“ hinreichend wahrschein
lich ist.  

Auch in Bezug auf den chemischen Zustand kommt die Auswirkungsprognose zu 
dem Schluss, dass durch keinen der betrachteten Wirkpfade eine Verschlechterung 
für die Grundwasserkörper „NOK – Marschen“ und „Stör – Marschen und Niederun
gen“ hinreichend wahrscheinlich ist.  

Durch die Vorhaben wird keine Verschlechterungen im Sinne der Wasserrahmen
richtlinie hervorgerufen. 

Darüber hinaus wird für beide betrachteten Grundwasserkörper das Verbesserungs
gebot eingehalten.  

Da durch die Vorhaben keine Schadstoffe emittiert werden, steht die Verwirklichung 
der Vorhaben auch nicht im Widerspruch zum Trendumkehrgebot. 

Folglich werden die Bewirtschaftungsziele nach § 47 WHG eingehalten. 
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6 Schutzgebiete 

6.1 Identifizierung und Zustand der betroffenen Schutzgebiete 
In diesem Kapitel werden Schutzgebiete unterschiedlicher Ausweisungsgrundlagen 
betrachtet, welche eine inhaltliche Schnittmenge zur WRRL besitzen und daher in 
den Bewirtschaftungsplänen aufgeführt sind (vgl. FGG Elbe, 2021A). Dazu zählen: 

• Wasserschutzgebiete (Art. 7 WRRL / §§ 50 ff. WHG) 
• Hochwasserrisikogebiete (Hochwasserrisikomanagementrichtlinie / WHG 

§§ 78 ff.) 
• Erholungs- und Badegewässer (Badegewässerrichtlinie) 
• Nährstoffsensible Gebiete (Nitratrichtline / Kommunalabwasserrichtlinie) 
• Natura 2000-Gebiete (FFH-Richtlinie / Vogelschutz-Richtline) 
• grundwasserabhängige Landökosysteme 

Im Folgenden wird jede Schutzgebietskategorie kurz mit Fokus auf den in diesem 
Fachbeitrag gegenständlichen PFA A1 und die beantragten Vorhaben betrachtet. 

6.2 Gebiete für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
nach Art. 7 WRRL 
Nach Art. 7 WRRL haben die Mitgliedstaaten in jeder Flussgebietseinheit die Was
serkörper darzustellen, die für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Ver
brauch genutzt werden und die durchschnittlich mehr als 10 m³ täglich liefern bzw. 
aus denen mehr als 50 Personen täglich versorgt werden. 

Im WHG sind öffentliche Wasserschutzgebiete bzw. Trinkwasserschutzgebiete nach 
§§ 50 ff. WHG geschützt. Darunter fallen auch Gebiete mit Uferfiltratnutzung aus 
Fließgewässern und Gebiete mit Trinkwasserentnahmen aus dem Grundwasser, wel
che nicht als Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG festgesetzt sind.  

Im Planfeststellungsabschnitt PFA A1 ist kein Wasserschutzgebiet von den Vorhaben 
betroffen. Das nächstgelegene ist das Wasserschutzgebiet „Krempermoor“, dessen 
äußere Grenze der Zone III ca. 5 km von den Vorhaben entfernt liegt. 

Durch die Vorhaben hervorgerufene Auswirkungen auf das Wasserschutzgebiet sind 
somit auszuschließen.  

6.3 Hochwasserrisikogebiete 
Der gesamte Planfeststellungsabschnitt befindet sich in einem Hochwasserrisikoge
biet. Maßgebend sind an dieser Stelle die Hochwasserszenarien HW200extrem (Abbil
dung 5). Für Schleswig-Holstein ist das Extremszenario definiert als Hochwasser mit 
200-jährigem Wiederkehrintervall inklusive eines Deichbruchs. 
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Abbildung 5: Hochwasserrisikogebiete (HW200extrem) im Planfeststellungsabschnitt 

A1 

Im Hinblick auf die HWRM-RL sind in dieser Unterlage die Auswirkungen der Vorha
ben auf den Hochwasserschutz zu betrachten. 

Die Verlegung eines Erdkabels im Bereich der Trasse hat für sich gesehen keine 
Auswirkungen auf den Hochwasserschutz. 

Darüber hinaus ist als Schutzmaßnahme vorgesehen, dass wassergefährdende Bau
materialien bei Gefahr eines Hochwassers gesichert werden müssen (vgl. Teil L06.2 
„Hydrologisches Fachgutachten“). 
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6.4 Erholungs- oder Badegewässer nach Badegewässerrichtlinie 
Zum Schutz der Erholungssuchenden vor Infektionen und gefährlichen Stoffen hat 
die EU die Badegewässerrichtlinie (76/160/EWG) erlassen, die 2006 durch die Richt
linie 2006/7/EG über die Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung er
setzt wurde. Die aktuelle Richtlinie wurde durch die Badegewässer-Verordnungen der 
Länder in nationales Recht umgesetzt. 

Badegewässer in Schleswig-Holstein unterliegen der Landesverordnung über die 
Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer (Badegewässerverordnung - Ba
degewVO) vom 10. September 2018. 

Dem Oberflächengewässer Tideelbe sind gemäß Wasserkörpersteckbrief Badestel
len zugeordnet. Gemäß Bewirtschaftungsplan (FGGE, 2021A) liegt jedoch nur eine 
Badestelle im Bereich der Vorhaben. Die Badestelle „Elbe; Brokdorf“ (Kennung 
DE_PR_SH_0319) liegt etwa 2,3 km stromabwärts der Einmündung der Peuser Wet
tern / Hollerwettern in die Tideelbe. Wie der Auswirkungsprognose zu entnehmen ist, 
ergeben sich aus der Einleitung von aus bauzeitlicher Wasserhaltung in die Peuser 
Wettern / Hollerwettern und die Tideelbe keine Verschlechterungen des ökologischen 
Potenzials oder chemischen Zustands. Es ist demzufolge davon auszugehen, dass 
die Qualität der Badestelle bei Brokdorf ebenfalls nicht beeinträchtigt wird und kein 
schlechterer qualitativer Zustand nach § 5 BadegewVO vergeben werden muss. 

6.5 Nährstoffsensible und empfindliche Gebiete gemäß Nitratrichtlinie und 
Kommunalabwasserrichtlinie 
Zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen 
Quellen werden nach der Nitratrichtlinie (91/676/EWG) auf der gesamten landwirt
schaftlichen Fläche der Bundesrepublik Deutschland Aktionsprogramme durchge
führt. Es wurden daher keine bestimmten gefährdeten Gebiete ausgewiesen, sondern 
Deutschland flächendeckend als nährstoffsensibel betrachtet. 

Umgesetzt wird die Nitratrichtlinie auf Bundesebene mit der Düngeverordnung sowie 
zum Teil in den Bundesländern durch Regelungen in Anlagenverordnungen und in 
Landeswassergesetzen. 

Aus der ersten Novellierung der Düngeverordnung (DüV) im Jahr 2017 resultierte 
erstmals die Ausweisung von Gebieten, für die strengere Anforderungen als im übri
gen Geltungsbereich beschlossen wurden. Im Zuge der Überarbeitung der Dünge
verordnung (DüV) im Jahr 2020 wurden dann besonders gefährdete Gebiete zum 
Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat und Phosphor ausgewiesen. 
Innerhalb dieser Gebiete gelten strengere Regelungen für die Bewirtschaftung. Um 
eine bundeseinheitliche Abgrenzung der Gebiete zu gewährleisten, wurde eine Ver
waltungsvorschrift erlassen (AVV Gebietsausweisung).  

In Schleswig-Holstein ist diese in der Landes-Düngeverordnung (LDüV) umgesetzt. 
Sie gibt als Ziel die Reduktion landwirtschaftlicher Nährstoffeinträge in Gewässer aus 
und fokussiert sich insbesondere auf den Eintrag von Nitrat in belastete Grundwas
serkörper. Es befinden sich jedoch keine Gebiete nach § 3 LDüV im Bereich der Vor
haben. Das nächstgelegene Gebiet ist ca. 12 km von den Vorhaben entfernt und liegt 
somit außerhalb der Wirkreichweite von SuedLink. 

Grundsätzlich werden durch die Vorhaben keine Nährstoffe emittiert. Gemäß Teil L02 
„Bodenschutzkonzept“ kann es bei der temporären Lagerung von Bodenmieten wäh
rend des Baus ggf. zu kurzzeitig erhöhten Nitratfrachten aus den Bodenmieten kom
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men. Diese werden jedoch im Vergleich zum jährlichen Eintrag von Nitrat auf land
wirtschaftlich genutzten Flächen als sehr gering bewertet. Darüber hinaus ist ab einer 
Lagerungsdauer von mehr als zwei Monaten eine Begrünung der Bodenmieten vor
gesehen. Dadurch wird ein Austrag von Nitrat verringert (Teil L02 „Bodenschutzkon
zept“). Auswirkungen auf die Nitratrichtline durch die Vorhaben ergeben sich dement
sprechend nicht. 

Nach der Richtlinie 91/271/EWG über die Behandlung von kommunalem Abwasser 
(Kommunalabwasserrichtlinie) ist das gesamte Einzugsgebiet von Nord- und Ostsee 
als empfindlich eingestuft worden. Deshalb erübrigt sich eine Kartendarstellung. Die 
Umsetzung der Kommunalabwasserrichtlinie erfolgt in Teilen durch die bundesrecht
liche Abwasserverordnung (AbwV) sowie in den Ländern durch Verordnungen.  

Die Kommunalabwasserrichtlinie wird in Schleswig-Holstein durch die Landesverord
nung über die Beseitigung von kommunalem Abwasser (KomAbwVO) vom 1. Juli 
1997 umgesetzt.  

Demnach wurden in Schleswig-Holstein die Nord- und Ostsee als Küstengewässer 
sowie alle weiteren Einzugsgebiete oberirdischen Gewässer als empfindliche Gebiete 
eingestuft (MEKUN, 2023). 
Grundsätzlich werden durch die Vorhaben keine Nährstoffe emittiert und keine indust
riellen Abwässer eingeleitet. Im Rahmen des Baus erfolgt ausschließlich die Einlei
tung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung (Grundwasser) in Oberflächenge
wässer. Die Qualität des einzuleitenden Wassers wird zum einen durch eine Aufrei
nigung, zum anderen durch weitere Maßnahmen soweit verbessert (vgl. Kapitel 
2.1.6.3 und 2.8), dass eine Verschlechterung des ökologischen Potenzials oder che
mischen Zustands der betroffenen Oberflächenwasserkörper nicht hinreichend wahr
scheinlich ist (vgl. Kapitel 4.3.3). Auswirkungen auf die Kommunalabwasserrichtline 
durch die Vorhaben ergeben sich dementsprechend nicht.  

6.6 Natura 2000-Gebiete 
Alle Natura 2000-Gebiete (mit Bezug zur Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, 
Richtlinie 92/43/EWG) und Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL 2009/147/EG) mit Vorkom
men wasserabhängiger Lebensraumtypen und/oder wasserabhängiger Arten sind zu 
berücksichtigen. Darüber hinaus können auch ausgewiesene wasserabhängige Na
turschutzgebiete betrachtet werden. 
Gemäß den Wasserkörpersteckbriefen für den 3. BWZ (BfG, 2021) sind für die ins
gesamt zwei der vier Oberflächenwasserkörper wasserabhängige Natura 2000-Ge
biete aufgeführt (Tabelle 43). 
Tabelle 43: Anzahl der wasserabhängigen Natura 2000-Gebiete für die betroffe

nen OWK (Quelle: BfG, 2021) 

Oberflächenwasserkörper Wasserabhängige Natura 2000-Gebiete 
Tideelbe 5 
Kampritter Wettern 1 

 
Im Folgenden sind daher nur die Tideelbe und die Kampritter Wettern in Bezug auf 
ihre wasserabhängigen Natura 2000-Gebiete zu betrachten. 
Als Wirkpfad ist im Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie ausschließlich 
die Einleitung von Wasser aus bauzeitlicher Wasserhaltung zu berücksichtigen. 
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Der Tideelbe sind insgesamt 5 wasserabhängige Natura 2000-Gebiete zugeordnet. 
Drei davon sind auf der schleswig-holsteinischen Seite der Tideelbe verortet: 

• Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen (FFH-Gebiet, 
DE 2323-392).  

• Unterelbe bis Wedel (EU-Vogelschutzgebiet, DE 2323-402)  
• Vorland St. Margarethen (EU-Vogelschutzgebiet, DE 2121-402) 

Der Kampritter Wettern ist ein wasserabhängiges Natura 2000-Gebiet zugeordnet. 
Der Oberflächenwasserkörper mündet in die Stör. Die Stör selbst und ihre Über
schwemmungsbereiche sind Teil des FFH-Gebiets  

• Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen (FFH-Gebiet, 
DE-2323-392). 

In Teil G „Natura 2000 Verträglichkeitsprüfungen“ wurden die zu betrachtenden Na
tura 2000-Gebiete im Wirkbereich der Vorhaben ermittelt. Demnach sind ausschließ
lich das FFH-Gebiet „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen“ 
(DE-2323-392) sowie das EU-Vogelschutzgebiet „Vorland St. Margarethen“ (DE-
2121-402) einer Verträglichkeitsprüfung zu unterziehen. Für beide Gebiete wurde 
eine Vorprüfung durchgeführt. 
Nach erfolgter FFH-Vorprüfung kommt der Teil G „Natura 2000-Verträglichkeitsprü
fungen“ zu dem Ergebnis, dass Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets „Schleswig-Hol
steinisches Elbästuar und angrenzende Flächen“ durch SuedLink (Vorhaben Nr. 3 
und Nr. 4) ausgeschlossen werden können und dass für das EU-Vogelschutzgebiet 
„Vorland St. Margarethen“ durch SuedLink (Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4) keine Beein
trächtigungen entstehen. 
Der Verwirklichung der Umweltziele in Bezug auf die Schutzgebiete (vgl. Artikel 4 
Buchstabe c WRRL) stehen die Vorhaben demnach nicht entgegen. 

6.7 Grundwasserabhängige Landökosysteme 
Nach Art. 5 in Verbindung mit Anhang II der WRRL ist im Rahmen der Bestandsauf
nahme eine Analyse derjenigen Grundwasserkörper, bei denen direkt grundwasser
abhängige Landökosysteme vorhanden sind, vorzulegen. Gemäß § 4 GrwV stuft die 
zuständige Behörde den mengenmäßigen Zustand als gut oder schlecht ein, wobei 
nach Abs. 2 der mengenmäßige Zustand gut ist, wenn „Landökosysteme, die direkt 
vom Grundwasser abhängig sind, nicht signifikant geschädigt werden“. Gleiches gilt 
für den chemischen Grundwasserzustand (§ 7 Abs. 2 Ziff. 2 c) i.V.m. Anlage 2 GrwV).  

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass bei einer Dauer der Wasserhaltung von 
zwei Wochen (Normalstrecke) bis 4 Wochen (Stammstrecke) und einer maximalen 
Reichweite der Grundwasserentspannung von 100 m (vgl. Teil L06.1 „Wasserhal
tungskonzept, Anhang 01) keine dauerhafte Schädigung von grundwasserabhängi
gen Landökosystemen zu erwarten ist.  

In Schleswig-Holstein existiert kein Konzept für die Berücksichtigung von grundwas
serabhängigen Landökosystemen. Gemäß niedersächsischem Konzept (NLWKN, 
2013) können jedoch auch Biotope außerhalb der Kulissen der FFH-Gebiete als 
grundwasserabhängige Landökosysteme gelten. 

Gemäß Teil F „UVP-Bericht“ sind im Bereich der ersten drei Kilometer des Vorhabens 
Nr. 3 grundwasserempfindliche Biotoptypen vorhanden. Diese überschneiden sich 
zum Teil mit den Angaben zur Reichweite der Wasserhaltungsmaßnahmen. Im Er
gebnis kommt die Umweltverträglichkeitsprüfung zu dem Schluss, dass die Schwere 
der Beeinträchtigungen als sehr gering einzustufen ist. Es ergeben sich daher keine 
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erheblichen Beeinträchtigungen für die grundwasserabhängigen Biotoptypen. Eine 
Beeinträchtigung der grundwasserabhängigen Landökosysteme kann daher als nicht 
hinreichend wahrscheinlich angesehen werden. Die Vorhaben verstoßen daher auch 
in diesem Aspekt nicht gegen die Umweltziele und stehen deren Verwirklichung nicht 
entgegen. 

6.8 Zusammenfassung Schutzgebiete 
Die Betrachtung der unter Kapitel 6.1 identifizierten Schutzgebietskategorien hat er
geben, dass keine Konflikte in Bezug auf die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu 
erwarten sind. 

Wasserschutzgebiete sind im PFA A1 nicht von den Vorhaben betroffen. 

Die Verwirklichung von SuedLink besitzt keinen Einfluss auf das Hochwasserrisiko im 
PFA A1.  

Für die Badestelle „Elbe; Brokdorf“ ist davon auszugehen, dass die Qualität der Ba
destelle bei Brokdorf ebenfalls nicht beeinträchtigt wird. 

Auswirkungen auf die Nitratrichtlinie oder die Kommunalabwasserrichtlinie sind durch 
die Vorhaben ebenfalls nicht zu erwarten. 

Die Natura 2000-Vertränglichkeitsprüfung hat ergeben, dass durch SuedLink im 
PFA A1 keine Beeinträchtigungen der zu betrachtenden Schutzgebiete hervorgeru
fen werden. 

Auch Beeinträchtigungen von grundwasserabhängigen Landökosystemen können 
durch die Vorhaben als nicht hinreichend wahrscheinlich angesehen werden. 
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7 Prüfung einer Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen 
nach § 31 Abs. 2 WHG 

Die Auswirkungsprognosen für Oberflächenwasserkörper und Grundwasserkörper 
haben aufgezeigt, dass die Bewirtschaftungsziele nach § 27 und § 47 WHG einge
halten werden. Es muss dementsprechend keine Ausnahme nach § 31 Abs. 2 WHG 
beantragt werden. 
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8 Fazit 

8.1 Fazit Oberflächenwasserkörper 
SuedLink (sowohl Vorhaben Nr. 3 als auch Vorhaben Nr. 4) führt im PFA A1 nicht zu 
einer Verschlechterung einer Qualitätskomponente und Umweltqualitätsnorm des 
ökologischen Potenzials oder des chemischen Zustands der OWK Tideelbe, Graben 
A / Kuskoppermoor, Kampritter Wettern und Peuser Wettern / Hollerwettern.  

SuedLink (sowohl Vorhaben Nr. 3 als auch Vorhaben Nr. 4) verstößt im PFA A1 nicht 
gegen das Verbesserungsgebot.  

Somit ist SuedLink (sowohl Vorhaben Nr. 3 als auch Vorhaben Nr. 4) im PFA A1 in 
Bezug auf den Schutz der Oberflächenwasserkörper mit den Bewirtschaftungszielen 
der WRRL nach § 27 WHG vereinbar.  

8.2 Fazit Grundwasserkörper 
SuedLink (sowohl Vorhaben Nr. 3 als auch Vorhaben Nr. 4) führt im PFA A1 nicht zu 
einer Verschlechterung einer Qualitätskomponente des chemischen und mengenmä
ßigen Zustands der GWK „NOK – Marschen“ und „Stör – Marschen und Niederun
gen“. 

SuedLink (sowohl Vorhaben Nr. 3 als auch Vorhaben Nr. 4) verstößt im PFA A1 nicht 
gegen das Verbesserungsgebot.  

Auch das Trendumkehrgebot wird im PFA A1 nicht durch SuedLink (sowohl Vorhaben 
Nr. 3 als auch Vorhaben Nr. 4) beeinträchtigt.  

Somit ist SuedLink (sowohl Vorhaben Nr. 3 als auch Vorhaben Nr. 4) im PFA A1 in 
Bezug auf den Schutz der Grundwasserkörper mit den Bewirtschaftungszielen der 
WRRL nach § 47 WHG vereinbar. 
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9 Zusammenfassung 

SuedLink ist ein Netzausbauvorhaben des Stromübertragungsnetzes, das als Erdka
belverbindung geplant wird. SuedLink besteht aus je einer Verbindung zwischen 
Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und Großgartach in Baden-Württemberg (diese 
Verbindung wird in der Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) als „Vorhaben 
Nr. 3“ geführt) sowie zwischen Wilster in Schleswig-Holstein und Bergrheinfeld/West 
in Bayern (diese Verbindung wird in der Anlage zum BBPlG als „Vorhaben Nr. 4“ 
geführt). Rechtlich handelt es sich um zwei eigenständige Vorhaben, für die jeweils 
eigene Anträge auf Planfeststellungsbeschluss gestellt wurden. Die Planfeststel
lungsverfahren werden für die beiden genannten Vorhaben verfahrensrechtlich ver
bunden. 

Der vorliegende Fachbeitrag zur EU-Wasserrahmenrichtlinie ist Bestandteil der § 21-
Unterlagen zum Planfeststellungsabschnitt A1. Gegenstand der Unterlage ist die Prü
fung der Vereinbarkeit des SuedLink im Planfeststellungsabschnitt PFA A1 mit den 
Bewirtschaftungszielen im Sinne der WRRL bzw. deren Umsetzung in nationales 
Recht gemäß §§ 27 bis 31, 44 und 47 WHG unter Berücksichtigung der aktuellen 
Rechtsprechung. 

Von den Vorhaben im Planfeststellungsabschnitt A1 sind insgesamt 4 Oberflächen
wasserkörper betroffen. Es handelt sich um die OWK Tideelbe (DESH_T1.5000.01), 
Graben A / Kuskoppermoor (DESH_ust_07), Kampritter Wettern (DESH_ust_02) und 
Peuser Wettern / Hollerwettern (DESH_ust_08). Nicht-berichtspflichtige Kleingewäs
ser können bezüglich der durch SuedLink im PFA A1 auftretenden bau-, anlage- und 
betriebsbedingten Wirkpfade abgeschichtet werden und müssen nicht in die Prüfung 
einbezogen werden. Die Auswirkungsprognose zeigt, dass für keinen der geprüften 
Wirkpfade ein Wechsel der Zustandsklasse einer biologischen, hydromorphologi
schen, allgemeinen physikalisch-chemischen oder chemischen Qualitätskomponente 
(Überschreitung von Umweltqualitätsnormen der flussgebietsspezifischen Schad
stoffe) hinreichend wahrscheinlich ist. SuedLink führt im PFA A1 daher bei keinem 
der geprüften Oberflächenwasserkörper zu einer Verschlechterung des ökologischen 
Potenzials. In Bezug auf den chemischen Zustand ergibt die Auswirkungsprognose, 
dass eine Verschlechterung entweder ausgeschlossen werden kann oder nicht hin
reichend wahrscheinlich ist. Die Vorhaben verstoßen darüber hinaus ebenfalls nicht 
gegen das Verbesserungsgebot. SuedLink (sowohl Vorhaben Nr. 3 als auch Vorha
ben Nr. 4) ist im PFA A1 in Bezug auf die Oberflächengewässer daher insgesamt 
vereinbar mit den Bewirtschaftungszielen nach § 27-32 WHG. 

Von den Vorhaben im Planfeststellungsabschnitt A1 sind insgesamt zwei Grundwas
serkörper betroffen. Es handelt sich um die GWK „NOK – Marschen“ (EL05) und „Stör 
– Marschen und Niederungen“ (EL10). Die Auswirkungsprognose zeigt auf, dass für 
keinen der geprüften Wirkpfade eine Verschlechterung des mengenmäßigen oder 
chemischen Zustands hinreichend wahrscheinlich ist. Die Vorhaben verstoßen dar
über hinaus ebenfalls nicht gegen das Verbesserungsgebot. Weiterhin stehen die 
Vorhaben im PFA A1 dem Trendumkehrgebot nicht entgegen. SuedLink (sowohl Vor
haben Nr. 3 als auch Vorhaben Nr. 4) ist im PFA A1 in Bezug auf das Grundwasser 
daher insgesamt vereinbar mit den Bewirtschaftungszielen nach §§ 44 und 47 WHG. 

Ferner werden keine Schutzgebiete oder (grund)wasserabhängigen Landökosys
teme beeinträchtigt. 
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